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Ausſichten. 

Es iſt bekanntlich nicht mehr Zeit zu verlieren, wenn das Gewoͤlk 

am Horizont ſich auseinanderrollt, der ſchwuͤle Luftzug heimlich ziſchelt 

und jeden Augenblick das Unwetter über unſerm Haupte ſtehen kann. 
Ueber uns in Preußen ſteht es jetzt. Die Wiſſenſchaft, die 

Macht des Denkens, die ewige, unermuͤdete Wandrerin, war nun 

ſeit einem Jahrhundert unter uns in Preußen heimiſch geworden 

und unter dem Volke, deſſen koͤniglicher Weiſer ſie auf den Thron 

erhoben hatte, allmaͤhlig in die Schule wie in die Regierung und, 

was das Beſte iſt, in die Geſinnung und in das taͤgliche Denken 

eingedrungen. Wie ſoll es ihr nun ergehen? Wird ſie fliehen? 

Wird ſie weiter wandern? Nein! So wenig ſie ſterben kann, ſo 
wenig iſt es ihr moͤglich zu fliehen: wo ſie einmal Hausrecht gewon⸗ 

nen hat, da bricht ſie nicht eher auf, als bis ſie den letzten Kampf 

mit ihrem Gegenſatz beſtanden hat. Denn fo iſt es ihre Gewohn⸗ 

heit, daß ſie Nichts unentſchieden laͤßt, — fliehen hieße aber den 

Streit nicht entſcheiden wollen. Muͤßte fie wirklich wieder zum Wan—⸗ 
derſtab greifen, fo kann und thut fie e8 nicht anders, als wenn fie 

ihre Kraft durch die Entfcheidung des Kampfes geftärkt Hat und ihren 

Gegenfag ald ein entkräftetes, geiftlofes Pflegma zuruͤcklaſſen kann. 
Aber fie bleibt bei uns, fie muß bei ung bleiben; denn wo follte 

fie heimifcher feyn und bleiben, als da, wo eine unendliche Aufgabe 

ihrer wartet und wo die Aufgabe fo dringend geftellt ift, wie nirgend 
anders auf der Erde, ja wie fie niemals in der Weltgefchichte auf: 

geftellt war? Sie liebt ja die Aufgaben. 
Eine drüdende Schwüle Laftete in den leßtvergangenen Jahren 

über der Wiffenfchaft und drohte ihr alle freiere Bewegung zu rau 

ben; die Kunft der Regierung fehien allein darauf gerichtet zu feyn, 

die Aufgabe der Zeit zuruͤckzuſtellen und die bedeutendfte Frage in 
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der Schmwebe zu erhalten, und unvermeidlid) war es, daß mancher 

Einzelne leiden mußte, Wir werden deshalb nicht Elagen, noch 

weniger irgend Semanden anklagen, Beſſer als gerade fo, wie es gez 

fehehen war, Eonnte für die Sache und für die große Angelegenheit, 
um bie es ſich handelt und bald aus allen Kräften handeln wird, 
doch nicht geforgt werden. Es war eine außerordentliche Weisheit, 

die den Kampf — obwohl ihn die Gegner der Wiffenfchaft durchaus 
hervorrufen wollten — noch aufhielt, und muß die Weisheit, mit 

der der Geift der Gefchichte Könige und Regierungen leitet, auch 

diefen zu Dank angerechnet werden, fo muß jeder Aufrichtige die Be= 

fonnenheit und weife Mäßigung, mit der König und Negierung die 
wiffenfchaftliche Bewegung und deren Gegner noch auseinanderhiel- 

ten, dankbar verehrten. Die Wuth der Zeinde der Wiffenfchaft Eannte 

fein Maß mehr, ihre Anlagen verläfterten das Denken als gottlos 
und frevelhaft, ja als den Ruin des Staates; aber die Wiffenfchaft 

wird mit unerfchöpflicher Pietät das Andenken Friedrich Wilhelm’s III. 

feiern, der fie in ihrer ruhigen Entwicklung nicht flören ließ. Der 

Schußgeift der Wiffenfchaft faß auf dem Thron und verhinderte es, 

dag das Zeichen zum Kampfe gegeben würde. 

Waͤre es gefhehen, was die Eiferer mit allen Mitteln herbei: 
führen wollten, wäre ſchon innerhalb der verfloffenen ſechs Jahre der 

Kampf losgebrochen, es wäre das Unglüdlichite gemefen, was nur zu 
denken ift. Won den Gegnern wäre zwar nichts Anderes zu fürchs 
ten gemwefen, als was auch noch heute und in alle Ewigkeit von 

ihnen zu fürchten ift, nämlich der blinde Eifer, der immer der Un: 

Earheit und BVerfchloffenheit des Geiftes eigen ift. Aber die Wiffen- 

fhaft war damals felbft noch in der Gahrung und hatte mit Elemen- 
ten zu kaͤmpfen, bie fie innerlich trübten und fo unklar machten, 

wie ihre Gegner war. Mit ihrem jesigen Standpunkt verglichen 
war damals ihr Gefichtöfreis in jene Unbefangenheit eingeengt, mel 

che gewöhnlich eintritt, wenn der erſte Süngerkreis um einen Meifter 

fi) gefammelt hat und in defien Syſtem fich einhauft. Wie die 
feligen Götter wohnten die Fünger mit patriacchalifcher Ruhe in dem 
Reiche der Jdee, das ihnen der Meifter zum Vermächtniß hinterlaf- 

fen hatte, und die Träume der Chiliaften von der Zeit der Vollendung 

[hienen bereits in Erfüllung getreten zu feyn, als der Blitz der 
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Neflerion in das Reich der Seligkeit einfhlug und den Traum be: 

untuhigte. So wenig war man auf den Schlag gefaßt, daß die 

Berliner wiffenfchaftliche Kritit dem Straußifchen Buche einen Re: 

cenfenten entgegenftellte, der noch im feligften Traume von Einheit 

der Idee und der unmittelbaren Wirklichkeit oder vielmehr der Welt 
des empirifchen Bewußtſeyns redete und feinen Traum fogar in einer 

befondern Zeitfchrift durchaus noch fortfegen wollte. Was alfo wäre 
gefhehen, wenn in den legten Jahren ſchon die Stunde der Ent: 

ſcheidung gefchlagen hätte? in Chaos hätte die beften Triebe der 

Wiſſenſchaft erſtickt und ftatt des Kampfes in Elaren, feft gefchloffe: 

nen Reihen, flatt des Kampfes, an dem ſich Götter und Menfchen 
erfreuen, wäre ein unerquidlicher Tumult eingetreten. Die Wiſ— 

fenfchaft ergößte fi noch an- einer Speculation, die fo zu fagen un— 

befehen den Wuft einer trüben Vorftellung in fid) aufnahm, und auf 

der andern Seite war fie in eine Kriti verfallen, deren fchneidende 

Negation damit, daß fie ifolirt ſtand und fich mit Gewalt über die 

Sicherheit und Selbftgenügfamkeit der Schule erheben mußte, wohl 

entfchuldigt werden ann, aber den Kampf nicht allein zu führen 

vermochte. Die Geifter mußten erſt geprüft werden, ehe die Weis: 
heit der Gefchichte die Entfeheidung zuließ. Und wie fehnell ift nicht 

diefe Bewährung vollendet, Der Drud laftete über der Schule, 

preßte fie zufammen, fchied die unentfhiebnen Glieder, während das 

allgemeine Bewußtſeyn durch den Streit in ihr Intereffe hineinges 

zogen wurde, von ihr aus und — gepriefen feyen die Jahre der leß- 

ten Prüfung! — die Kritik ergriff felbft diejenigen Glieder der 

Schule, die fie anfangs überrafcht, wenn nicht zermalmt hatte, und 

fie ferbft hat ihre eigene Negation gegen fich felbft gekehrt und in 

diefem Opferbrande fich geläutert, Wir find bereit! 
Das Bild vom Gewitter, das fehon fo oft in folhen Dingen 

gebraucht ift, glaubten wir nicht verfhmähen zu dürfen, weil es bie 

Natur des Gegners der Wiffenfchaft wiedergibt, Die feindliche 

Macht, die dem Denken bisher entgegengetreten ift, war nur eine 

elementarifche, geftaltlofe und unerreihbare; wie follte man alfo mit 

ihr kaͤmpfen, wenn fie in Eeiner Weife eine ebenbürtige war? Der 

wiſſenſchaftlichen Arbeit fegte fie Verkegerung, dem Denken bürger- 

liche Anklage entgegen, und da fie ihren Gegner nicht widerlegen 
1 * 
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konnte und, menn fie ſich nicht bloß geben wollte, eine Widerlegung 
nicht einmal verfuchen durfte, fo ftraft fie den heimlich oder öffent: 
lic) DVerkegerten mit einem langfamen Hungertode, indem fie ber 
Regierung unaufhörlich zueuft, der Philofoph zerftöre Staat, Sitte 
und Religion. Es ift fürchterlich, nein! es ift unmöglich, mit einem 
ſolchen Gegner zu kämpfen, der formlos und tüdifc wie das Element 
if. So weit paßt das Bild, aber nun wird e8 hinkend, wenn wir 
es auf die angegriffene Macht der Wiffenfchaft anwenden wollten. 
Sid) vor einem Angriff zu verbergen pflegt die Philofophie nicht, fie 
verkriecht fi nicht in Höhlen, wenn es über ihr mwittert, und vor 
Blitzſtrahlen hat fie fich nie gefücchtet. Was thut fie denn alfo? 
In der erften glüdlichen Zeit der Unfchuld vor ſechs Jahren kamen 
auch ſchon Regenſchauer, ein einzelner MWafferguß etwa der evanges 
liſchen Kirchenzeitung; nun, dergleichen ließ man ruhig über ſich er= 
gehen, oder ballten fic die Wolken zu einem Gemitter zufammen 
und fuhr ein Blitzſtrahl der Ercommunication herunter, fo achtete 
man ed nicht, weil man an dem Bligableiter einer Kategorie, eines 
orthodoren fentimentalen Schiboleths oder einer ſtarr dogmatifchen 
Rechtfertigung Schug genug zu haben meinte. Aber bie Sache 
wurde anders, fie wurde Ernſt, entfeglicher Ernft, und die Elemente 
verſchworen ſich zum Untergange der Wiffenfchaft. Was gefchah alfo? 
Zunaͤchſt veränderte fih das Bild. Die Elemente, da fie unauf: 
hörlich den Angriff fortfegten und in Thaͤtigkeit blieben, mußten ver: 
fuhen Geftalt anzunehmen, die Anklage mußte eine beflimmte wer⸗ 
den, und fo wurden nun in den legten Sahren jene apologetifchen 
Heerfchaaren von Argumenten, Gründen und Beweisthümern, bie 
in ihrer Zormlofigkeit und gefpeniterhaften Geftalt ihren elementari- 
[hen Urfprung verriethen, gegen die Wiffenfhaft ausgeſchickt. Wenn 
die Maler die Verfuchung eines Heiligen darftellen, fo umgeben fie 
ihn mit einem Gewimmel von Frazzen und Kobolden, und in der 
That muß man entweder von Haufe aus fhon verrückt oder ein Heiz 
liger feyn oder fih in den Gedanken werfen, wenn man nicht im 
Kampf mit einem Heer von Gefpenftern die Geduld oder die Ver— 
nunft verlieren fol. Die Wiffenfchaft verlor Keines von Beiden, fie 
rettete ihre Ehre und flärkte ihre Kraft. Gefpenfter, fügt man, 
fheuen fic eben fo fehr vor den Kindern diefer Welt, wie diefe vor 
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ihnen Grauen haben. Das Denken fürchtete fich nicht; wie der: 
jenige, der durch feinen Blick ein wildes Thier von fich zuruͤckſcheucht, 
firengte e8 fein Auge an, fah es den Gefpenftern der apologetifchen 

Gründe ind Geficht und hat es die Larven eine nach der andern ver— 

trieben. Mögen fie taufendnal, in zahllofen Haufen und in immer 

veränderter Geftalt wiederfommen, fo viel ift gewiß: die Wiffenfchaft 
ift in der Anftrengung der Iegten Nothjahre hinter das Geheimniß 

der Apologetik gekommen, das Reich der Gründe und Beweife ift 
verrathen, und es gibt Eeine Wendung mehr, die überrafchen oder 

fangen Eönnte. Die Zeit ift vorüber, wo die Jünger des philofophis 
[hen Meifters der Unvernunft eine Kategorie und fertige Löfungs- 

formel entgegenhielten; die Noth hat fie vielmehr gezwungen, die 

Unvernunft in ihrem eignen Reiche aufzufuchen und fie in ihr felbft 

zu vernichten. Diefe glüdliche und folgenreiche Bekanntſchaft haben 

fie in den legten Jahren gemacht, und nachdem fie den Feind in fei- 

nem Lande haben Eennen lernen, hat er den legten Schein feiner 

Bedeutung verloren. 

Weshalb Elagt ihr denn alfo? Wir Elagen nicht, am menig- 

ften über die Vergangenheit, denn diefe hat uns ſtark gemacht. Alſo 

vor der Zukunft fürchtet ihr, obwohl ihr doch meint, daß euer Geg— 

ner nichts mehr gegen euch aufzubieten hat? Wiederum, wir firch- 

ten nicht! Es kann kein Drud kommen, der nicht ſchon dagemefen 

ift, und eine Wohlthat wäre e8, wenn er bald feinen höchften Grad 

erreichte, dann Eönnte er mit defto befferem Erfolg durch einen Eräftigen 

Gegendruck fortgefchnellt werden. Der Zeind der Wiffenfchaft ruht 

nicht mit feinen Anklagen, Verdaͤchtigungen und Raͤnken, bis er 
nicht alle Außere Gewalt, fo weit fie ihm die neuere Zeit zugeftehen 
kann, erfchöpft hat. Die Kirche dürfter nicht nad) Blut, und doc) 
bat fie es flrommeife getrunfen und haben felbft die beiden Schwe— 

fterkirchen von Genf und Wittenberg ſich mit Blut befledt. Feuer 
und Schwerdt brauchen fie freilich nicht mehr, aber eine ſchrecklichere 

Todesart haben fie dafür denen beflimmt, die ihnen verdächtig find; 
denn was Eann für uns, denen im Staat die wirkliche Gegenwart 
des Vernünftigen und Göttlichen gegeben ift, fhmerzhafter feyn, als 

aus diefem Lebensgebiet der Vernunft ausgefchloffen zu werden? 

Fruͤher Eonnten die proteftantifhen Kirchen mit bem bürgerlichen Tode 
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firafen und vertrieben ihre Keger aus dem Staate, jest machen 

fie den Staat mißtrauifch und argwoͤhniſch gegen die Wiffenfchaft 

und bringen es dahin, daß der Staat feine eigene Vernunft ver- 

läßt. Der religiöfe Eiferer Hat e8 noch nicht lernen wollen, daß der 
weltliche Arm mehr ift als nur ein Mittel, daß er mehr ift als nur 

ein Marterwerkzeug, um die Wiffenfchaft zu quälen. Er wird es 
lernen müffen. Der hierarifhe Wahnfinn, der den Staat als fei- 
nen Henkerknecht betrachtet, hat fich in der proteftantifchen Kirche bis 
jest noch erhalten; er wird nicht eher weichen, bis er nicht alle feine 
Kräfte ausgetobt hat, bis feine Raferei nicht auf das Höchfte geftie= 

gen iſt, — jest fleht er auf dem Punkte, wo er vor innerer Anftren- 

gung zittert, wo feine Krankheit die Krifis erreiht und wo er aus: 
toben muß. Die neuere Wiffenfchaft ift dazu beftimmt, diefe legten 
Angriffe der proteftantifchen Hierarchie ertragen zu müffen, und fie 
freut ſich der Aufgabe, die ihr die Gefchichte geftellt hat und die von 
ihr allein getöft werden Eann. Mag auch das Unheilvollfte, das Ver— 
wirrendſte kommen und der Staat fie völlig verlaffen, fie verläßt ihn 
nicht, fie behält ihre Ruhe und Beſonnenheit, fie vergißt ihre Be⸗ 
flimmung, ihre Wahlverwandtfchaft nicht und wird den Staat von 
dem Unthier jener Hierarchie befreien, Der Kampf, der bevorfteht, ift 
der legte; er wird die Schuld fühnen, die die Kirche gegen den Staat 
auf fich geladen hat, denn die Wiffenfchaft iſt das legte Bollwerk, 
an dem die Angriffe der Hierarchie feheitern. Er ift aber auch der 
Anfang des Kampfes, er ift der erſte Kampf; denn was bis jegt die 
Hierarchie bekämpft hat, hatte entweder felbft mit feiner eigenen 
Schuld, mit einer leeren Idealitaͤt zu fämpfen, oder trug mie die 
proteftantifche Kicche die verfeinerte und um fo gefährlichere Hierar— 
hie in ſich. Jetzt erſt ſtehen das feinfte und durchdringendſte Papſt⸗ 
thum der proteſtantiſchen Eiferer und eine durch Leiden gelaͤuterte 
und geſtaͤhlte Wiſſenſchaft ſich gegenüber, die Colliſion iſt nun rein 
und vereinfacht und die Tragoͤdie fängt an. Das Alles kann die 
Wiſſenſchaft nicht in Furcht fegen, fie Eennt ihre Pflicht und wird 
fie erfüllen. Sie fcheut fich auch nicht vor der Unbeftimmtheit und 
Unklarheit ihres Gegners: fie hat es gelernt, die unfaßlichen Beweis: 
thümer der Apologetit zu faffen. Aber mas ihr einige Befürchtung 
erregen kann, ift die Möglichkeit, daß der Staat ſich nicht damit be: 
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gnügen mörhte, Bufchauer des Kampfes zu feyn und das tragiſche 

Mitleiden zu empfinden. Er braucht und foll ſich nicht nur für die 

MWiffenfhaft, die fich für die Geburt einer neuen Zeit aufopfert, ins 
tereffiren, auch für die Hierarchie — denn Jahrhunderte ift er mit 

ihr felbft im Proteftantismus noch verwachfen gemwefen — darf und 

muß er Mitleiden haben, Aber er greife nur nicht felbft in den 

Kampf ein, er verfchmähe es, ein Mittel hieracchifcher Zwecke zu 

werden, er würde nur fich felbft fchaden und die Sache doch nicht 

ändern Einnen. Wenn die Entfcheidung auch ſchwieriger würde, die 

Wiffenfhaft würde ihm doc) treu bleiben und ſich nur mehr anftren- 

gen müffen, um ihn der Gewalt der Hierarchie zu entreißen. 

Seit mehreren Jahren ift e8 in den benachbarten Ländern zum 

offenen Conflict zwiſchen der Aufklärung und der Eicchlichen Lehre 

gekommen, aber nicht zu einer Entſcheidung, nicht einmal dazu, daß 

das Intereffe an dem Streite Gelegenheit gehabt hätte, ſich zu ent 

fcheiden. Wenn ein Confiftorium die Geiftlichen eines Landes daran 

erinnern mußte, daß fie zur Verkündigung der hriftlichen Wahrheis 

ten beftellt wären, fo mußte man ebenfo die Nothwendigkeit dieſer 

Mahnung anerkennen, wie die Weisheit und Milde, mit der die 

Staatsbehörde nach den traurigften Erfahrungen den Verweis gab, 

bewundern. Aber mit diefer Anerkennung ift die Sache in der That 

noch nicht abgemacht; es wäre voreilig und bedachtlos gehandelt, 

wenn man die Männer, die jenen Verweis verdientermaßen be: 

kamen, deshalb preisgeben wollte, weil fie auf der niebrigften Stufe 

der Aufklarung fanden und bis zur Kategorie der abfoluten Idee 

nicht aufgeftiegen waren. Standen fie etwa nicht in der Kategorie 

der verftändigen Identität der Aufklärung? Wer fagt euch denn, bie 

ihr fo ſtolz auf der hoͤchſten Spige der logiſchen Stufenleiter ſteht, 

daß nicht die Kategorie überhaupt in ihnen verdammt ift? Wer ver: 

bürgt e8 euch denn, daß die niedrigere Stufe des Gedankens nicht 

nur deshalb angeklagt ift, weil man in ber nächften Umgebung die 

höhere nicht Eannte? Mir dürfen e8 immerhin anerkennen, daß ber 

arme Rationalismus von der Kirchenlehre manche Wahrheit und 

Mahnung annehmen muß, aber wir dürfen und nicht überheben, er 

ift doc) unfer Vater, wir dürfen ihn nicht ungehört verdammen laffen. 

Kann er nicht mehr wegen Altersfhwäche für ſich das Wort führen: 
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gut! fo müffen wir für ihn einfommen, wir müffen feine Scham 
zudeden, denn in ihm werden doch auc) wir angeklagt und die Reihe 

kommt bald an und. Was hülfe es und auch, darüber zu lächeln, 

daß der alte Here in einem andern Nachbarlande auf den Einfall 

tommt, eine Synode der Lichtfreunde zu berufen? Er beweift da- 

mit nur, daß Alter nicht vor Thorheit ſchuͤtzt, und daß da, wo er ſich 

zu folhen Schritten verleiten läßt, die Gegenfäge unter dem Be: 
wußtſeyn unferer Zeit zurückgeblieben find. Es find nur Vorfpiele, 

die in der Nachbarfchaft aufgeführt wurden, die Tragödie folgt bei 

und, fie wird in Preußen fpielen, und unfer Vaterland Eann ftolz 

darauf feyn, daß es zum Kampfplag der größten und wichtigften Ges 

genfäge beftimmt iſt. Wir wollen damit nicht fagen, daß in Preu: 

Ben gerade die proteflantifche Hierarchie ihre höchfte geiftige Ausbildung 

erreicht habe, daß fie gerade hier auf einmal dem Denken ebenbürtig 

geworden fey: im Gegentheil fie unterfcheidet fich hier in Nichts von 

ihren Betſchweſtern in andern Ländern, nur daß ihr Eifer und ihr 

Grimm hier freffend geworden ift. Sie ift hier wie anderwärts die— 

felbe trübe, zähe Apologetit, die einige vertworrene Vorftellungen für 
riftliche ausgibt und mit dem Pus und Flitterftant ihrer um Got: 
te8 willen um Zuſtimmung bettelnden Beweife behängt, fie ift hier 

wie überall daffelbe verftändige Wefen, das fogar zu philofophiren 
wagt und nichts weniger als die Drthodorie der Väter ift, ja fie ge: 
woͤhnlich nicht einmal kennt; — wie viele der Eiferer haben wohl die 
ſymboliſchen Bücher gelefen? Was ihr an Erkenntniß abgeht, erfegt 

dafür diefe Apologetik durch ihren Haß, durch ihre Leidenſchaft, duch 
den blinden Eifer, der ihr nicht eher Nude gibt, bis fie nicht den 
legten Kampf der Entfcheidung herbeigeführt hat. Nur weil fie mit 
der Wiffenfhaft unter Einem Dache wohnt, iſt fie unruhiger und 
tilder als anderwärts, laͤrmt, poltert und rumort fie wie ein Ge: 
fpenft und will fie die ruhigen, arbeitfamen Bewohner des Haufes 
vertreiben. Ja! mir können fagen, daß wir arbeitfam find! Bei 
Tag und Nacht arbeiten wir; wenn wir unfer Tagewerk vollbracht 
haben, fuchen wir die Apologetik in ihren nächtlichen Schlupfwinkeln 
auf, verfolgen wir fie auf allen ihren Schlichen, beleuchten wir ihre 
Verſtecke. Es ift eine Höllenarbeit, diefe thränenfeuchten, weichen 
Verficherungen ber Apologetif zu prüfen, wir ſcheuen die Arbeit nicht, 
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unfer Gewiffen ift rein und wir brauchen ung vor dem Kampfe nicht 

zu fürchten. Aber mindeftens ſchon deshalb find unfere Gegner ver: 

loren, ja fie müffen ſich durch ihr Gewiſſen ſchon in ihnen felbft ver: 

urtheilt wiffen, weil fie gegen eine Macht ihre Polemik richten, die 

fie nicht recognoscirt, deren Documente fie nicht durch und ‚duch 

ftudirt haben. Die Armen! daß fie nicht durch ihre Kraft und Wuͤr— 

digkeit, daß fie nur durch die unglüdtiche Nachbarfchaft, in welche 

fie die Gefchichte zu der Wiffenfchaft verfegt hat, dazu beſtimmt find, 

über das Denken die legte Prüfung herbeizuführen! Ruft und fchreit 

nur immerhin zum Kampfe: wir hören e8 doch an euren zitternden 

und unficheren Stimmen, daß eure Zuverficht nicht fo groß wie eure 

Leidenfchaft ift. 

Mer zur Sentimentalität Luft hätte, den Eönnte es traurig 

machen, daß die Wiffenfchaft Eeinen beſſern Gegner habe als jene 

allerchriftlichfte Apologetit. Sie kann aber Eeinen beffern haben, 

denn in den Fragen über göttliche und menfchliche Dinge, auf die es 

jest ankommt, ift fie Alles und hat fie Alles; fie ift die Frucht, deren 

Keime feit drei Jahrhunderten in Preußen im Schuß des Thrones 

gepflegt find, und das Beſte, was feit der Neformation in unferm 

Vaterlande gedacht, gewollt und gepflegt ift, hat fie in fich aufge: 

nommen und in Einen Gedanken, in Einen Willen vereinigt. Fragt 
nur unfere Widerfacher, ob fie euch nicht felbft geftehen müffen, daß 

die edelſten Kräfte des Volks, die Blüthe der Jugend, die begabte 
ften Geifter und die Kraft der Männer ihnen nicht angehöre. ie 

felbft find nur die Nachfolger Derjenigen, mit denen eine exleuchtete 

Regierung und die Entwidlung des Volkes feit zwei Jahrhunderten 
zu kämpfen hatte, und als Anhang bleiben ihnen nur Diejenigen, die 

fie zum Handwerk abrichten Eönnen. Der Kampf ift aber doch nicht 

fo ungleich, daß wir ung feiner zu ſchaͤmen hätten. Was den Bar: 

baren an Bildung, an Schärfe des Geiftes, an der durchdringenden 

Kraft der Begeifterung und an Kriegskunft mangelt, erfegen fie durch 

ihre Meffe: Niemand darf den Sieg der Griechen deshalb verklei— 
nern, weil fie in den Perfern nur Barbaren befiegt hätten. Bei 

unferem Marathon und Platäa müffen wir auch die maffenhafte Rob: 

heit, Unklarheit und die träge Materie zerfprengen. 



10 

Einen beffern Gegner Fann die Philofophie nicht haben, Mit 
der Kirche als folcher, mit dem lebendigen und von dem Dogma 

noch nicht abgefallenen Glauben, und mit jenen eifernen Männern, 

die jeden Schritt vom Symbol hinweg als einen Schritt zur Hölle 
und zu ewiger Verdammniß verflucdhten, — nicht wahr? da wäre es 

zu kaͤmpfen der Mühe werth? — hat e8 die Wiffenfchaft nie zu 

thun und in aller Welt nie zu thun gehabt, Es ift der Philofophie 

nie eingefallen, die Kirche und den Glauben der Gemeinde anzu: 
greifen, aber ed hat ihr auch nie einfallen Eönnen, da fie noch nie 

mals das Gluͤck oder Unglüd gehabt hat, die Bekanntſchaft einer 

wirklich beftehenden Kirche und eines geltenden Symbols zu machen. 

Sonne und Mond leuchten nicht zufammen. Wenn die Kirche be- 

fieht und noch Kraft hat, auch das Eleinfte Titelchen ihres Symbols 

zu beſchuͤtzen, fo ift die Philofophie nicht Bedürfnig, und was ſich 

ihr Aehnliches vorfindet, ift nicht Philofophie, iſt nicht freie That 

des Gedankens, fondern ein Hilfsmittel für tautologifche Definitio- 

nen, das man von der Vergangenheit geliehen hat. Tritt dagegen 

die Philofophie auf, fo gibt es Feine Kirche, kein Symbol mehr, und 
es zeugt nur von der Unmiffenheit der Apologetif, wenn fie der Phi: 
tofophie den Vorwurf macht, daß fie Beides zerftöre. Sokrates, 
Platon und Ariſtoteles haben die Götter nicht geftürzt, denn als fie 
auftraten, war der Olymp ſchon ausgeftorben; Kant hat das Dogma 
nicht vernichtet, und es gab Feine Religion mehr, die außerhalb der 
Grenzen der reinen Vernunft beftanden hätte, als er die Religion 
innerhalb diefer Grenzen beſchrieb. Was Kirchen als diefe Außern 
Anftalten und Symbole, als diefe pofitiven Statute ftürzt, iſt nicht 
die wirkliche, reine Wiffenfhaft, — denn diefe kann ſchlechterdings 
nicht mit ihnen in unmittelbare Berührung gerathen, — fondern wie 
alles Geiftige find Kirche und Symbol ein ſelbſtentzuͤndlicher Stoff, 
der durch feine eigene Schtvere ſich in Reibung und Brand verfegt. 
So lange die Äußere Anftalt und das Symbol der Kirche fich noch) 
bilden, find fie dem Bewußtſeyn von Iebendigem Intereffe und ftehen 
fie als der eigene Zweck des Geiftes mit diefem in einer feurigen 
Spannung, die ihm feine Ruhe läßt, bis er nicht den Zweck voll- 
endet fieht. Aber mit der Vollendung läßt das Intereffe nach und 
verräth fich die Endlichkeit des Zweckes dadurch, daß er den Geift 
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als äußerer Gegenftand befchäftigen, drüden, preffen und einengen 
muß. Diejenigen, die immer vom einmüthigen, fhönen Glauben 
der Väter fprechen, die müffen es nie gelefen haben, mie in allen 
proteftantifchen Gemeinden mit der Einführung der Symbole der 
fücchterlichfte Druck der Gewiſſen entftand, wie Ercommunication, 
bürgerlicher Tod, Verbannung aus der Heimath, felbft Feuer und 
Schwerdt auf die geringfte Abweihung vom Buchftaben gefeßt wa— 
ven. Müßten wir auch nur von der Anordnung der Vifitation, wie 
die Pfarrer aͤngſtlich beobachtet wurden, wie über ihnen da8 Auge 
de8 Superintendenten wachte und fie nad) Unten der legitimirten 
Verdaͤchtigung der Gemeindeglieder ausgefeßt waren, wie fie für die— 
fen Drud durch das Amt der Schlüffer fich entſchaͤdigten: dann wife 
fen wir hinlaͤnglich, wie es mit dem guten alten Glauben befchaffen 
war. Durch die Gewalt, mit der ex fich behaupten mußte, gab er 
es ſelbſt zu erkennen, daß er nicht der freie, einmüthige Glaube fey, 
und mit feiner eigenen Gewalt hatte er ſich ſchon längft felbft ge: 
ftürzt, ehe die gefnechteten Geifter Gegengewalt ausübten und bie 
Erbitterung über die gemißbrauchte Ercommunication die Feſſeln des 
Symbols zerbrah. Wenn nun endlich die Erbitterung des Volkes, 
die Eichliche Gleichgiltigkeit der mittleren Stände, die Weltbildung, 
der Hohn und Spott der höheren Claffen und endlich die allgemeine 
Aufklärung den Verband der Kirche auflöften, der Kirchenzucht ent: 
liefen und das Symbol ducchbrachen, ſo darf Niemand fagen, die 
Philofophie fey daran Schuld gewefen. Sie war damals noch nicht 
vorhanden und Eonnte ald wirkliche Wiffenfchaft erft auftreten, als 
der wahre Erfolg jener häßlihen Gährung, der Gedanke der Freiheit 
erreicht, kurz als reiner Boden gefchaffen war. Wir möchten auch 
wiſſen, wie die Philofophie einem Heßhufius, einem Hutterus, Carpzov 
oder Joachim Lange ſich haͤtte vernehmlich machen koͤnnen. Mit 
der dicken Wirklichkeit eines Flacius und Calov kann die Philoſophie 
nichts anfangen, auf den Donnerſchlag einer Excommunication wuͤßte 
ſie zunaͤchſt wahrlich nichts zu erwiedern, ſie wartet daher in aller 
Beſcheidenheit immer ſo lange, bis die Wirklichkeit durch Reflerio: 
nen und allerlei vorläufige und vernünftige Gedanken präparirt iſt. 
Ein ſolches Präparat ift aber jegt Kirche und Symbol wirklich ge: 
worden, und in biefer vergeiftigten Geftalt, in welcher bie Kirche zu 
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einer Secte, die Kirchenverfaffung zu einem Poftulat, dag Spmbol 

zu einem Syſtem der evangelifchen Dogmatik geworden, erjt fo find 

alle diefe Größen dazu fähig geworden, mit der Philofophie in Be: 

ruͤhrung zu kommen. In Augenblicken, wo eine falfhe Weichheit 
mid) uͤberfaͤllt, kann e8 mich qualen, daß die Iutherifche Kirche der 

Union feine größeren Märtyrer und Zeugen gegenüber zu ftellen hat, 

als diejenigen find, die bisher gelitten und gezeugt haben. ine 

Kirche, deren Symbol das vollendetfte ift, das die Kirche gefchaffen 

hat, das bis in die Eleinften Beftimmungen, felbft bis auf die Lehre 

von der Ubiquität des Leibes Chrifti der Abdruck der Idee ift, hätte 

doch anders untergehen und abfcheiden müffen, als es gefchehen ift. 

Es hilft aber nichts zu Elagen, wir müffen vielmehr anerkennen, daß 

die Iutherifche Kirche wie ihre Schwefterkirchen Alles zu ihrer Zeit 

gethan hat, mas fie thun Eonnte und follte. Die fehönere Form 

ihres Unterganges ift die, daß fie das Beſte, was fie hat, nicht als 

Privatgut für ſich behalten, fondern der allgemeinen Bildung, der 

fittlihen Gefinnung und der wiſſenſchaftlichen Beſtrebung preisgeges 

ben hat. Der Gedanke der Rechtfertigung durch den Glauben allein 

hat die Geifter frei gemacht und in ihre ausgemeitete und vertiefte 

Snnerlichkeit eingeführt, und nicht umfonft hat fich die Vernunft von 

den Dogmen gefangen nehmen Laffen, die das Göttliche und Menfch- 

liche, das Geiftige und die Materie bis zur legten durchdringenden 

Einheit fortgeführt hatten. Die Völker, die unter dem Joch des 

lutherifchen Symbols gefeufzt haben, find in diefer Schule dahin ges 

bracht worden, daß fie die Einheit der tiefiten Gegenfäge, nachdem 

fie diefelbe im Katechismus auswendig gelernt hatten, auch in ihr 

Inneres aufnahmen und von Eeiner Ruhe wiffen wollten, bis fie diefe 

Einheit nicht im reinen Gedanken, als den reinen Gedanken und 
als die Seele des geiftigen und natürlichen Univerfums erkannt hät: 
ten. Für zufällig wird e8 doc Niemand ausgeben wollen, daß die 

Heroen der deutſchen Philofophie ihrer Geburt und Erziehung nad) 

den Iutherifchen WVölkerfhaften angehören? Daher nun, weil die 
Iutherifche Kirche ihr Dogma in die höhere Aufgabe der Vernunft 

hat aufgehen laſſen müffen, — wie das Wefen der reformirten Kirche 

in den neuern Verſtand überhaupt aufgegangen ift, — daher Eommt 

es, daß es nur in einer befchränkten Form und durch eben fo be: 
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ſchraͤnkte Geifler gefihehen kann, wenn fie fich jegt noch als ſelbſt— 
ftändige, befondere Kirche behaupten will. Dadurch ſchon muß fie 
im nachtheiligften Sinne befchränet werden, daß fie fich als diefe be: 

fondere Kirche nur im Gegenfage und im Kampfe gegen ihre tiefere 

und im allgemeinen Bewußtfeyn fehon geficherte Conſequenz durch— 

fegen kann; und was ift es aud) anders als das Bekenntniß, daß fie 

in diefer Lage nur eine Privatfache, nur eine Befonderheit fey, wenn 

fie fih auf ein formelles Recht und auf Stipulationen beruft, deren 

lebendige Bedeutung mit dem heiligen römifchen Reich deutfcher Na= 

tion längft vergangen ift? Aber immerhin ift es wichtig, und es 

mußte fo Eommen, daß das Vergangene noch einmal unter die Le— 

bendigen trete, damit e8 eben fo, wie e8 mit hartnädiger, bemußter 

Abfiht fih aufdrängt, mit vollem Bewußtſeyn zuruͤckgeſchlagen 
werde, denn ohne diefen Kampf würde man es nicht glauben wollen, 

daß das Vergangene vergangen ift. Wie das Wahre der befondern 

Kirche in die Sitte, in die feften Grundfäge der allgemeinen Bil- 

dung und in die Wiffenfchaft übergegangen ift, fo muß nun Alles 

das, was der befondern Kirche im Grunde immer als befchränfte 

Eigenthümlichkeit angehörte, aus freier Hand, mit bewußter Abficht 

und, wir fehen e8 jeßt z. B. in ber neuen Zeitfchrift der Iutherifchen 
Kirche, mit dem Fanatismus der Unduldfamkeit geltend gemacht 

werden, damit es wenigftens mit gleich beſtimmtem Bewußtſeyn über: 
wunden werde. Dadurch unterfcheidet fich die Tragödie der Kunft 
und der Gefchichte, daß in der Ducchfichtigkeit der erfteren Alles nur 

Einmal gefchieht, in der legteren aber Alles zweimal gefchehen und 

die Gerechtigkeit, die das erftemal die Bemwußtlofen traf, oder wegen 

ihres fchleichenden Ganges nicht bemerkt wurde, zum zweiten Male 

für Jedermann offenbar werden muß. Die Iutherifche Kirche hat fich 

nun waͤhrend der legten Sahre in der unirten Landeskirche Preußens 

foweit wieder aufgerafft, daß fie fich, wenn auch noch nicht in einer 

befondern Verfaſſung, — fo weit wird es hoffentlich nicht kommen, 

— doch im Eigenfinn und in der Einheit des Widerflandes gegen 

das Gebot und das Refultat der Gefchichte gefammelt hatz die refor— 
mirten Gemeinden in dem weftlichen Theile der Monarchie, die bis 

jest außerhalb der Entwicklung der Kiche und Wiffenfchaft flanden, 
haben fich in die Union noch nicht finden Eönnen, und es bedarf nur 
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noch eines geringen Anftoßes durch die Lutherifchen Negungen, um 

fie gleichfalls, fo weit es bei dem niedrigen Standpunkte ihrer dog⸗ 

matifhen Bildung möglich ift, zur Reflexion und zur Vertheidigung 
ihrer reformirten Eigenthümlichkeit aufzurütteln. Es ift auch nicht 
unmöglich, daß der Staat durch die Heftigkeit jener kirchlichen Re- 

gungen zu dem Glauben gebracht werden wird, er müffe in ihnen 

eine Mahnung der Gefchichte anerkennen und den Eirchlichen Unter- 

hieden eine feftere Abgefchloffenheit zugeftehen, als fie die Union 

eigentlich gewähren dürfte; es ift möglich, obmohl jedes Zugeftänd- 
niß ein Widerruf ded Unionsactes wäre. Diefe Veftätigung des 
Eigenfinnes und der Particularität würde ihrer Natur nach doch nur 

für einen Augenblick ausreichen und den befondern Kirchen nichts 

helfen, noch ihnen gefchichtliche Kraft geben Eönnen. Denn mollte 

der Staat das Unionswerk aus den Händen geben, fo verliert es 

doch nicht feine Nothmwendigkeit und die Wiffenfchaft müßte für einige 
Zeit die Leitung beffelben allein übernehmen, Auch vom Staate 

freigegeben find die befondern Unterfihiede der reformirten und luthe— 

riſchen Kirche nicht mehr abfolut berechtigt, fie find, fo wie fie fi) 

jeder auf ſich beſchraͤnken wollten, häretifh, und wüchfe ihr Anhang 
noch fo bedeutend, fie hören damit nicht auf, von der höhern Geſtalt 
der Union und von deven unendlich größeren Aufgabe feparirt, d. h. 
kegerifche Gebilde zu feyn. Fuit olim Ilium ingens! — fo meit 
mußte es ſelbſt mit diefem Prachtbau der in der Kirche wirkſamen 
Idee, mit der lutheriſchen Kirche kommen, daß fie endlich von der 
Geſchichte als Secte ausgefchieden werden muß. Dem Mitleiden 
dürfen wir uns nicht verfchließen, aber wir find nicht ohne Troſt, 
wir werden nie die Mutter, die uns geboren, geſaͤugt und zuerſt auf— 
gezogen hat, vergeſſen, aber erwachſen ſind wir in eine hoͤhere Schule 
uͤbergegangen, in die Gemeinde der Wiſſenſchaft und der Religion, 
die ſich uͤber die Beſchraͤnktheit der beſondern Kirche und Confeſſion 
erhoben hat. Nicht die lutheriſche Kirche, auch nicht die reformirte 
iſt untergegangen, ſondern nur die Schranke, die fie zu dieſer beſon⸗ 
dern Kirche macht, iſt aufgehoben und die Schuld des aͤußern Zwan— 
ge8, der Sagung und der Ausfchließlichkeit, die jeder Kirche als fol: 
cher angehört, iſt getilgt. Das Uniterbliche beider Kirchen ift in 
uns auferflanden, — erfchreden und zagen wir deshalb nicht, wenn 
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die Gefihichte nun den Gerichtstag halt und auc das Sterbliche, 

das Gebein wieder auferweckt. In uns lebt das Geiftige und Un- 

verwesliche: wie kann nun das Zodte, wenn es wieder auferfteht, 

die Satzung und die ausfchließliche Form anders erfcheinen, denn als 

Schemen, als ein Geſpenſt? Als Schemen hat aber die Wirktid;- 

keit gerade diejenige Form erreicht, wo fie für die Wiffenfchaft fo 

weit deftillivt und geläutert ift, daß fie von diefer gerichtet werden 

kann. Man fagt der Philofophie gar nichts Uebles nach, wenn man 

ihr vormwirft, fie habe es nur mit Gefpenftern zu thun: ja wohl! 

fie kann die Wirklichkeit gar nicht berühren, wenn diefe nicht aus 

ihrem palpabeln Zuftande entflogen und zu einem Phänomen des 
Bewußtfenns geworden iſt. Diefe Verwandlung der befondern Kir: 

chen ift jegt vollendet, das Gericht fteht bevor, aber gebt Acht, was 

ſich gegenüberfteht: Geiſt und Gefpenft! 

Die lutherifhe Kirche tritt duch ihr Dogma mit dem uniren: 

den Staat in Öegenfaß, indem fie verlangt, auf das Necht ihrer 

Confeffion hin als befondere Kicchengefellfihaft anerkannt zu werden; 

die reformirte Kirche hat am ihrer Verfaffung oder vielmehr an dem 

Poſtulat ihrer Selbfiftändigkeit den Gährungsftoff, der fie felbit als 

Kirche in Aufregung und mit dem fie wieder den Staat und die 

Wiſſenſchaft in Unruhe verfest. In dem weftlihen Theil der. Mon- 

archie hat fie aus den Stuͤrmen des legten Jahrhunderts ihre Pres- 

byterial= Verfaffung gerettet, und nicht zufrieden mit den Zugeftänd: 

niffen, die ihr der neuere Staat nachgeben Eonnte, fteht fie im Be— 

griff, auch diejenigen Forderungen, die der reformirten Kirche fo oft 

die unnatürlichite Stellung zum Staate gegeben haben, troß aller 

abfchläglichen Befcheide immer wieder von neuem bei der Regierung 

anzubringen. Es ift bekannt, daß Gegenfäge, je näher fie fich dem 

Princip nach) fleben, der Empfindung nady fi) um fo tiefer entfrem= 

det find und um befto heftiger fich getrieben fühlen, ihre Spannung 

abzuarbeiten. So ift der Gegenfaß, den der preufifche Staat, fo: 

bald es gilt, die Landeshoheit in ihrem gehörigen Umfange durchzu: 

feßen, an den veformirten Gemeinden feiner weftlichen Provinzen in 

fih trägt, ein viel tieferer, heftigerer als derjenige, den er an den 

Anfprüchen der Eatholifchen Kirche jemals haben Eann; ber Staat 

leidet durch diefe innern Gegenfäge nicht, da e8 gerade der Reichthum 
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derfelben ift, was ihm feine Xebendigkeit gibt und durch die Größe 

der Aufgabe für feine Dauer und Fortentwidlung Bürgfchaft leiſtet. 

Die innern Gegenfüge eines Staates in ihrer Schärfe ſich gegen- 
überftellen heißt daher nicht feine Schwäche aufdecken, fondern feine 
Größe und Lebenskraft anerkennen und auf ihren rationalen Aus- 

druck bringen. Andrerfeits wenn mir fagen, daß die reformirten Ge— 

meinden der wefllichen Provinzen die mit dem Staatöwefen unver: 

einbaren Anfprüche ihrer Kirche noch nicht aufzugeben gefonnen find, 

fo find wir unendlich davon entfernt, das als eine Art von Anklage 

binftelen zu wollen, Wir möchten vielmehr behaupten, daß fie 

gleichfalls hierin nicht zurechnungsfähig find, da fie bisher faft außer 

aller lebendigen Geſchichte, mehr fich felber überlaffen els in einem 

feften Staatsverbande gelebt haben und die Bildung, die ihnen die 

Geſchichte noch nicht gegeben hat, exit erhalten follen. Für ihre 

Anſichten über Eirchliches Leben und über die uneingefchränkte Selbft- 

ftändigkeit deffelben Eönnen fie fo wenig verantwortlich gemacht wer- 

den, als der Katholik für die Anfhauung von der Hierarchie und 

deren göttlicher Berechtigung. Setzen fie daher der Staatsregierung 

ihr Verlangen nad) Zrennung der Kirche und des Staates, nad) 

freier Gefeßgebung der Kirche und nach der unbefchränkten Eicchlichen 

Disciplin entgegen, fo find fie deshalb nicht anzuflagen: ein vergan- 

genes Princip, über das fie noch nicht erhoben find, treibt fie dazu 
an, und das Einzige, was ihre Pflicht ift und was der Staat von 

ihnen fordern Eann und muß, befteht darin, daß fie lernen und gegen 
die Schule, die fie noch durchmachen müffen, ſich nicht zu unwillig 
fperren. Um fo weniger find fie anzuflagen, da fie für den Stant 
felber eine mohlthätige Unruhe bilden, die ihn dazu zwingt, den Ge: 
danken und die Ausübung der Souverainetät in Eicchlichen Dingen, 
die bei der Subftantialität der öfltichen Landestheile eine Sache ift, 
die fich gleihfam von felbft verfteht, nicht etwa zu mildern und in 
gewiſſe Schranken einzuſchließen, fondern bis zur legten Confequenz 
zu befeftigen und im vollendeten Bewußtſeyn des Princips zu fichern. 
Wir fagten, es fey nicht unmöglich, daß die Eirchlichen Unterfchiede 
innerhalb der proteftantifchen Gemeinde in der nächften Zukunft ein- 
mal wieder freigelaffen würden: fo kann auch Niemand dafür einfte- 
hen, ob nicht der Gegenfag der weſtlichen und öftlichen Provinzial 
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Gemeinden dadurch würde ausgeglichen werden, daß die Form der 

Presbpterial: und Synodal-Ordnung, wie fie in der Rhein Provinz 

und Weftphalen eingeführt ift, auch dem Oſten verlichen wid. Es 

würde auch nichts fchaden, wenn die an Indolenz ftreifende Sub: 

ftantialität des Oſtens durch eine größere Theilnahme der einzelnen 

Gemeinden an der Eicchlichen Verwaltung in Fluß verfegt mürde, 

und daß es in der That zu einem foldyen Aufgebot des geifttichen 

Landwehrftandes kommen Eönne, ift fhon deshalb nicht unwahrſchein⸗ 

lich, weil der bereits Ereifchend genug ausgefloßene Ruf zu dem 

Schwerdt des Herrn und Gideon beweift, wie die Wächter Zions in 

dem bisherigen Staatsverfahren nicht Sicherheit genug gegen bie 

widerchriftliche Wiffenfchaft fehen und Synoden mit allem ihren Ap⸗ 

parat, Verdammung und Bannfluch nicht verſchmaͤhen moͤchten. Wie 

aber die Freilaſſung der kirchlichen Unterſchiede nur eine augenblick— 

liche ſeyn Eönnte und allein dazu dienen würde, die Nothwendigkeit 

der Union deſto Elarer zum Bewußtſeyn zu bringen und das Werk 

der Vereinigung zu vollenden, fo würde aud die Erweiterung ber 

Spnodalverfaffung über die gefammte Landeskirche den Kampf, ber 

jest auf einen Theil derfelben beſchraͤnkt ift, zu einem allgemeinen 

machen und um fo fihneller den Staat dazu treiben, daß er das legte 

Bollwerk der proteftantifchen Hierarchie, das der Landeshoheit bisher 

widerſtand, zur Uebergabe auf Gnade und Ungnade zwingt und aus 

feiner fouverainen Machtvolllommenheit die Kirche innerhalb der 

Grenzen der reinen Vernunft conſtituirt. Die Wiffenfhaft hat von 

den Synoden Eeine Gnade zu hoffen, bis jest zwar ift fie mit denen 

der mweftlihen Provinzen noch nicht in Berührung gekommen, fie if 

von ihnen noch nicht verdonnert und verflucht, aber das liegt weni— 

ger daran, daß diefe ihr günftiger gefinnt wären, als vielmehr am 

Mangel der Bekanntfhaft. Wie lange kann «6 noch dauern, daß 

die Berührung dennoch eintritt und der ſchon zubereitete Donnerkeil 

der Ercommunication gefchleudert und die chriftliche Verwuͤnſchung 

gelispelt wird? Das Beiſpiel des Zuͤrcher Glaubenscommittees wird 

doch nicht umſonſt ſo eifrig bewundert und geprieſen ſeyn? Es 

komme, was da wolle, der Blitz der geiſtlichen Gerichtsbarkeit iſt 

doch nur ein geſpenſtiſches Leuchten, er hat nicht mehr zuͤndende Kraft, 

und die Wiſſenſchaft wird nicht muͤde werden, gegen den Bannfluch 
2 
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die Freiheit des Gedankens, gegen die Ercommunication die Macht 

der Sitte und gegen die Anmaßungen der Kirche die Idee des Staa: 

tes zu vertheidigen. Der Staat kann ſich einmal irren, gegen bie 

MWiffenfchaft argmöhnifch werden und zu Imangsmaßregeln greifen, 

aber die Vernunft gehört ihm zu innig an und feine Bewegung ift 

viel zu lebendig, als daß er lange irren Eönnte. Dagegen der Schat- 

ten der Kirche, wie er in unfern Tagen umhergeht, ift unverföhnlic), 

er grollt ewig, grollt wenigftens fo lange, bis die leßte Hekatombe, 

die für die Befreiung der Wahrheit geopfert wird, gefallen iſt und 

der Schatten durch feine legten Anftvengungen erfhöpft zur Ruhe 

eingeht. 

Es ift unausbleiblih, es muß in der Gefchichte unfers Vater: 

Landes ein Wendepunkt eintreten, da die Unterfchiede und Gegenfäge 
aller Art in der Stille und Ruhe, ja felbft vermitteljt der Sriedens- 

und Einigungswerke der legten Jahre fich fo weit ausgebildet haben, 

daß fie hervortreten und das Gericht oder die Bewährung erfahren 

müffen. Die Zukunft der Gefchichte bleibt und gemwiß, aber mit 

demfelben Vertrauen, mit dem Millionen in unferm Vaterlande auf 
ihren Fürften hinfehen, erwarten auch wir das Zeichen, das vom 

Throne her für die nachfte Wendung der Gefhichte zu erwarten ift. 
Mit volllommener Aufrichtigkeit vertrauen wir der Weisheit, welche 

den Wine der Gefchichte, die ihre Bildungen und Unterfchiede in 

einer freien Bewegung geprüft und bewährt wiffen will, nicht über: 

fehen und die Geifter nur durch ihre innere Kraft fich entfcheiden 
laffen wird. Wir konnen fagen, es ift der größte Zeitpunkt der 

preußifchen Gefchichte, der jest gekommen ift: denn was kann es 

Größeres in der Gefchichte eines Landes geben, als die Vereinigung 

jahrhundertlanger Kämpfe und Beſtrebungen in jenen Einen höchften 
Punkt des freien Bewußtfeyns, wo fie ihre Vollendung gewinnen 

follen? Nur Eines ift größer, und deffen dürfen wir uns auch er= 

freuen und rühmen: es ift die Vereinigung des Fürften und feiner 
Unterthanen in Einem unendlichen Intereffe, die Vereinigung, die 

dadurch hervorgebracht ift, daß die Gedanken und Zwecke, die ein 
fürftliches Haus feit vier Sahrhunderten gehegt und verfolgt hat 

und felbft gegen die ſtarre Dumpfheit des Volkes hat durchfegen 
müffen, zum Eigenthbum der Nation geworden find. Fuͤrſtliche und 
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und Eönigliche Gedanken find e8, an denen wir uns für die Zukunft 
orientiren Eönnen. Folgen wir ihnen! 

Das fürftlibe Saus, 

Es ift ein wunderbares Geheimniß der Gefchichte, wie fie die 
Gedanken und Iwede, die fie ausführen will, in das Fleiſch und 

Blut von Völkern verfenkt und daraus fich hervorarbeiten läßt. Aber 
wenn es ſich leichter denken läßt, wie ein Volk die Idee, die mit 
feinem Selbſtgefuͤhl Eins ift, nicht aufgibt und ohne Unterlaß ver: 

folgt, — denn in einem Volke fcheint der MWechfel der Individuen 

das Ganze weniger verändern zu Eönnen, — fo ift es um fo wunder- 
barer, wenn die Sdee, die im neuern Staatenleben die höchfte ges 

worden ift, als der Samiliengeift eines fuͤrſtlichen Haufes erfcheint. 

Vierhundert Jahre haben die Fürften aus dem Haufe Hohenzollern 

ihre beften Kräfte der Aufgabe, das Verhältniß von Kirche und Staat 

zu ordnen, gewidmet. 

Friedrich I. war auf dem Goncil zu Coſtnitz als Markgraf von 
Brandenburg und Kurfürft des heiligen römifchen Reiches kaum 

belehnt, ald er Sigismund dringend an feine Eaiferliche Vollmacht 

erinnerte, die e8 ihm zur Aufgabe mahe, die Mängel der Kirche zu 

befeitigen, und ihn auch ohne das Concil dazu berechtige, das Ab: 

fegungsdeeret gegen den miberfpenftigen Benedict auszuführen *). 

Die böhmifhe Angelegenheit wollte er rein als folche des Kaifers, in 

welche die Pfaffen fich nicht einmifchen dürften, angefehen wiffen, 

aber er Eonnte es gegen bie geiftlihe Macht nicht verhindern, daß 

der Krieg mit den Böhmen zu einem Neligionskrieg wurde. Sein 

Nachfolger Friedrich II. führte die Macht der Eichlichen Gerichtsbar— 

keit, die faft ale bürgerlihen Sachen vor ihr Forum gezogen hatte, 

*) Eine forgfältige Sammlung von hieher gehörigen Notizen findet ſich 

in der Schrift; Erinnerungen an die Kurfürften von Brandenburg und Könige 

von Preußen aus dem Haufe Hohenzollern hinfichtlich ihres Verhaltens in An: 

gelegenheiten der Religion undder Kirche. Hamburg 1838. 
2 * 
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in engere Schranken zurüd und Albrecht mußte fogar wegen feiner 

nahen Verbindung mit dem Könige von Böhmen vier Jahre unter 
dem Kirchenbanne, den Pius I. über ihm ausgefprochen hatte, 
leben, 

Joachim J. — er war der Fürft, dem Luther zu Worms fagte, 
er würde fih nur duch die heilige Schrift oder durch vernünftige 
Gründe weiſen laffen — war fo entfchieden gegen die Reformation, 

daß er erklärte, er wolle lieber Land und Leute verlieren, als in einen 

Neligionsfrieden mit den Proteftanten willigen. Seine Gemahlin 

Elifabeth, die ſich zu der verbefferten Lehre befannte, mußte gegen 

die heftigen Drohungen, die Joachim wider fie ausftieß, unter den 

Schutz des Kurfürften von Sachfen fliehen und feine beiden Söhne 
mußten ihm vor feinem Tode das Verfprechen ablegen, daß fie die 

Einrichtungen, die er in Bezug auf die neue Kegerei getroffen, und 
die Achtung, die er der alten Kirche bewiefen und immer bewahrt 
wiffen wolle, aufrecht erhalten möchten. 

Es war zu fpät, die neue Lehre hatte unter dem Volke fchon 
Eingang gefunden und Joachim II., der Nachfolger in der Kurmark, 
ſchon längft von der Wahrheit der Augsburgifchen Gonfeffion über- 
zeugt, faßte die Mahnung feines fürftlihen Vaters in einem höhern 
Sinne auf, indem er die Achtung vor der alten Kirche und die Liebe 
zu der neuen Lehre noch zu vermitteln hoffte. Soachim II. hat den 
Gedanken der Landeskicche für den preufifhen Staat und das Prin- 
cip der Landeshoheit in dem geiftlichen Dingen für immer gefichert, 
und wenn er eine Vereinigung der Kirchen — zu feiner Zeit der 
paͤpſtlichen und proteftantifchen — noch für möglich hielt und in 
diefem Sinne die im Jahre 1540 publicirte Kicchenordnung abfaffen 
ließ, To hat er auc den Gedanken der Union, der in der Zukunft 
das leitende Princip feiner Nachfolger in Eicchlihen Sachen fern 
folte, zugleih mit dem proteftantifchen Princip in fein Land einge- 
führe. Als Oberherr, fehrieb er feinem Schwiegervater Sigismund 
von Polen, halte er ſich für verpflichtet, die Kirche in Aufficht zur 
behalten; fo erließ er einen Iandesherrlichen Befehl, daß der Gottes- 
dienft im ganzen Lande in proteftantifcher Weiſe gehalten werden 
follte, und al& man fich bei ihm öfter darauf berief, wie es die Wit- 
tenbergiſche Kirche mit den Gebräuchen halte, fagte er: „fo wenig 
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als ich an die roͤmiſche Kirche gebunden feyn will, fo wenig will ich 

auch an die MWittenbergifche gebunden feyn. Denn ich fpreche nicht 

eredo sanctam Romanam oder Vitebergensem, fondern Catholicam 

ecclesiam. Und meine Kirche allhier zu Berlin und Cöln ift eben 
eine folche rechte chriftliche Kirche wie die zu Wittenberg.” Dem 

proteftantifhen Princip war er von Grund feiner Seele ergeben, nur 

die ausfchliegliche Form deffelben, fo weit fie die Beftimmtheit der 

theologifchen und fpeculativen Tragen betraf und ſich allerdings auch 

in diefer Beflimmtheit, um fich zu vollenden, ausprägen mußte, 

glaubte er noch nicht durchfegen zu müffen, weshalb es ihm aud) 

möglich war, Agricola, der mit Luther über die Nothmwendigkeit der 

guten Werke in Streit gerathen war und Wittenberg verlaffen hatte, 

an feinen Hof zu ziehen und zum Generalfuperintendenten in der 

Mark zu erheben. Der Gedanke einer Vereinigung der Neligions: 

partheien blieb ihm immer wichtig; in der Zufammenkunft zu Ne 

gensburg, die mit diefer Angelegenheit fich befchäftigen follte, war er 

felbft zugegen und in einer Nede an die verfammelten Stände des 

Reiches legte er feine Einigungspläne vor, fo wie er die Theologen 

ermahnte, „ihre Unbiegfamkeit zu brechen.” Auch auf dem Reiche: 

tage zu Augsburg 1548 war er gegenwärtig und bei der ganzen Art 

und Weife feiner Gefinnung und feines bisherigen Berhaltens war 

e8 von ihm zu erwarten, daß er dad Interim, an deffen YAusarbei- 

tung Agricola vielen Antheil hatte, in den Mitteldingen annahm. 

Wenn es in der Natur der Sache liegt, daß nur aus der be 

flimmteften Ausprägung eines Princips die Zeftigkeit und Kraft der 

Geifter, auc der Volksgeifter hervorgeht, und wenn diefelbe Natur 

der Sache im Einklang mit der Gefchichte lehrt, daß alle wahrhafte 

Einigung erft der höchften Ausbildung der Gegenfäge folgen Fann, — 

dürfen wir deshalb die Gedanken Joachim's und feine Pläne als 
fehlechthin verfehlte betrachten? Nein! der Gedanke war an fich 
wahr, die Gefhichte hat ihn feftgehalten, nur tiefer ausgebildet und 

ihm die Richtung gegeben, die ihm nothwendig war, Die innere 

Arbeit der proteftantifchen Kirchen befteht nicht im Kampfe mit dem 
Katholicismug, — nur der weite Umfang und die hartnädigen An- 

fprüche der römifchen Kirche Eonnten noch den Streit unterhalten, 
der nun endlich in das Gebiet, wohin er gehört, in den Staat als 
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folchen übergegangen iſt, — in den innern Gegenfägen vielmehr, die 
das proteftantifhe Princip aus fich hervorgerufen hat, befteht die Le- 

benskraft deffelben und fie bilden die einzig lebendige Spannung, die 

fih in einer höhern Einigung auflöfen follte. Mit feiner Mutter 

als folcher Eann Niemand flreiten, der Mann hat feine Kämpfe in 
ſich felber und vollendet ſich durch Beruhigung der Gegenfäge, die 

fein Inneres zu zerreißen drohten. 

Soahim II. hatte felbft ſchon in der Iegten Zeit feiner Regie: 
tung den Gedanken einer Vermittlung mit der alten Kirche aufgege: 

ben und den Lutherifchen Charakter der Landeskirche, der ihr nach 

ihren gefhichtlichen Anfängen im Grunde eigen war, zur Entfcheis 
dung gebracht, wozu das tiefere Intereffe, das in den proteftantifchen 

Kirchen mit dem Wahsthum ihrer Gegenfäge erwacht war und ih: 

ten Gegenſatz zu der römifchen Kirche als einen abgethanen erfcheinen 
ließ, nicht wenig beitrug. Sein Nachfolger Johann Georg forgte 

endlich dafür, daß das ſtreng Iutherifche Bekenntniß aufrecht erhalten 

würde, er war einer der Fürften, die die Goncordienformel abfaffen 
ließen und fie in ihre Landeskirche einführten. „Ich habe, fagte er 
einmal, zwar auch eine Univerfität im Lande und halte fie für ein 
großes Kleinod und iſt mir fehr lieb, aber wenn ich wüßte, daß 
meine Zheologen und Präfides allda follten calvinifch werden, fo 
wollte ich, daß das Collegium und die Univerfität ſtuͤnde und brennte 
in Feuer lichterloh, ich wollte fehen, daß ich den Schaden vergäße 
und verfchmerzte.” 

Die Verpflichtung auf die Concordienformel dauerte unter ſei⸗ 
nem Nachfolger in aller Strenge fort, ja Joachim Friedrich ließ fei- 
nen älteften Sohn Johann Sigismund einen Revers unterfchreiben, 
„daß er bei den Symbolen der Iutherifchen Kirche und befonders der 
formula concordiae lebenslang beharren und Eeine Anderung in 
Religionsfachen Eünftighin vornehmen wollte.” Und gerade Johann 
Sigismund war es, der die unterfcheidenden Namen lutherifch und 
veformirt zu Parteinamen herabfeßte, über denen eine höhere Eini— 
gung liege. Im Jahre 1608 folgte er feinem Vater in der Regie: 
tung und am 25. December 1613 trat er öffentlich zur veformirten 
Kirche über, bewies aber in dem Glaubensbekenntniſſe, das er im 
folgenden Jahre veröffentlichte, wie er keinesweges gefonnen fey, das 
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eine ausfchließlihe Symbol mit den Satzungen einer andern eben fo 
ausſchließlichen Kiche zu vertaufchen. Das Glaubensbetenntmiß, in 
welchem er erklärt, daß er fich zur „verbeſſerten“ Augsburgifchen 
Confeſſion befenne, daß aber „zu den andern Schriften Se. Kur: 
fürftlich. Gnaden weder ſich felbft, noch ihre Lieben Unterthanen mit 
Bedrängniß der Gewiſſen verbinden laſſen wollen, weil doch alle 
Staubensfahen einzig und allein auf das Wort Gottes müffen ge: 
gruͤndet ſeyn,“ — ift nicht ſtreng reformirt, vielmehr fhon ein Ver: 
ſuch der Vermittlung der Firchlichen Gegenfäge. Die Befchlüffe der 
Dortrechter Synode hat Johann Sigismund nicht anerkannt, fo 

wenig er ein anderes reformirtes Symbol eingeführt hat, dagegen 

entfernte er aud) die Concordienformel, die den Gegenfag zur vefor: 
mitten Kirche befefligt hatte, aus der Sammlung der fpmbolifchen 
Schriften feiner evangelifchen Landeskirche. 

Es waͤre vermeffen, wenn man auch nur argwwöhnen wollte, 
Sohann Sigismund habe das freng Lutherifche Bekenntniß auf: 

gegeben, um feine neuen Unterthanen im Herzogthume Gleve fich 

geneigter zu machen und gegen die drohenden Gefahren der damaligen 

Zeit mit den reformirten Mächten in engere Verbindung zu treten. 

Man erinnere fich doch nur, melde Aufregung und Beunruhigung 

der Gewiffen die Eiferer beider Kirchen durch gegenfeitige Werdam: 

mung herbeigeführt hatten, wie zumal die Iutherifchen Zeloten den 

härtejten Gewiſſenszwang ausübten und mit Gewalt es dahin ger 

bracht hatten, daß Mancher an den Sakungen irre werden und den 

kuͤhnen Verſuch wagen mußte, ob er nicht durch freies Nachdenken, 

nad) der Stimme des Gewiffens und aus eigener Forfhung in 

der Schrift die Wahrheit finden werde, Die Wahrheit fuchen hieß 
aber damals zwifchen einem ber kirchlichen Syſteme wählen oder fie 

in beiden Syſtemen auffuchen. Jene Zeit, da Johann Sigismund 

zum teformirten Bekenntniß übertrat, war ohnehin eine Eritifche für 

die Iutherifche Kirche, in Deutfchland wenigftens fand Johann 

Sigismund nicht allein, und es fiheint, daß das Joch des ausgebilder 

teren Iutherifchen Dogma ſchon zu drüdend geworden war. Das 
teformirte Bekenntniß vertrat für jene Firchlichzgefinnte Zeit die 

Stelle der Aufklärung. 
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Das war das Menigfte, mas man gemwöhnlid ale die Folge 

von Johann Sigismund's Uebertritt bezeichnet, daß feitdem die 

Toleranz unter dem Scepter der Hohenzollern Schuß gefunden habe, — 

der Kurfürft erklärte felbft, er „molle der reformierten Religion ihre 

freie Uebung ohne Verfolgung und Bedruͤckung geftattet wiſſen,“ — 

die Folgen waren vielmehr für Staat und Kirche bedeutender. Die 

Philoſophie wird der lutherifchen Kirche immer zugeftehen, daß fie 

die wichtigften Aufgaben des menfchlichen Nachdenkens unerfchroden 

und mit heroifcher Kühnheit bis zu jenem Punkte fortgeführt habe, 
wo fie in der Form des tiefften Gegenfases — Gnade und Freiheit, 
göttliche und menfchliche Natur, der verklärte Chriftus und die 

Materie — erfheinen, und daß fie mit bewundernswürdiger Sicher: 

heit den Gegenfag in diejenige Einheit zurückgeführt habe, die über: 
haupt der Vorftellung eigen iſt. Die gleiche Kühnheit des Gegen- 

faßes und der Synthefe wird immer die Philofophie und das luthe— 

tifhe Symbol ihre Wahlverwandtfchaft erkennen Laffen. Gleichwohl 
mug man e8 geftehen und e8 folgt fogar nothmwendig aus dem tiefen 
Inhalte des Lutherifchen Bekenntniffes, daß eine Satzung und ein 
pofitived Symbol, in welches eine fo gediegene Wahrheit eingefchloffen 

ift, die druͤckendſte Herrſchaft der Schriftgelehrten, fo wie eine dumpfe 

Berfchloffenheit des Volks im Gefolge hatte. Der feinere und ge- 

bitdetere Bekenner des reformirten Bekenntniffes mag, wenn er ver: 
folgt, einfchneidender feyn, oder wenn er die Abftraction des kirch— 

lichen Lebens dem Staate entgegenfegt, eine größere Beweglichkeit 
beweifen und im Volksleben hervorbringen: aber das Tutherifche 
Symbol, diefe in Sägen gefangene abfolute Wahrheit Laftet gerade 
durch das innere Gewicht wie ein Alp auf den Geiftern und läßt 
das Volk wie den Staat als folchen endlich erftarren. Kommt dann 
fpäter einmal ein Rud, fo kommt er gewiß plöslic von aufen, und 
der verdumpfte Volksgeift hat dann nicht mehr die Kraft, die in der 
alten Form geftürzte und verlorene Wahrheit in einer freieren und 
weit fiherern wiederzugebären. Johann Sigismund hat fein Volt 
vor dieſer Gefahr, mit der ihm das Iutherifche Symbol, die höchfte 
Satzung der Idee drohte, bewahrt, indem er das beweglichere Princip 
der reformirten Kirche in feine Landeskirche einführte. Sogleich 
Fonnten freilich die Folgen feines Schrittes in Bildung und Ge: 
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finnung des Volkes nicht bemerkt werden, aber immer mar doch das 

von Anfang an gewonnen, daß die lutherifche Landeskirche duch die 

veformirte Domkirche zu Berlin mohlthätig beunruhigt, vor aller 

Erftarrung bewahrt und daran gewöhnt wurde, ihre vornehme 
Scywefterfirhe mit weniger Haß zu betrachten. An die Stelle 

der Entfremdung trat endlich Liebe, der Riß wurde endlich ausgefüllt, 

indem das Verftandesprincip der reformirten Kirche der Lutherifchen 

ſich mittheilte, und fo konnte es gefchehen, daß das Volk den Ges 

danken der Synthefe vom lutheriſchen Bekenntniß her behielt und es 

zulegt wagen Eonnte, ihn im reinen Gedanken, in der Philofophie 

zu reproduciren, 

Mährend der Regierung Johann Sigismund's war die Dome 
kirche die einzige, die den Neformirten angehörte, und e8 erforderte 

eine fo große Ruhe und Befonnenheit, wie fie der Kurfürft bewies, 

wenn der fürftliche, gleichfam in der ecclesia pressa lebende Bekenner 
de8 reformirten Princips den Angriffen des Lutherthums gegenüber 

nicht den Gleihmuth verlor. Nachdem fein Uebertritt einen Schrei 

des Entfegend und der Beftürzung in feinem ganzen Lande hervor: 

gerufen hatte, obwohl er öffentlich erklären ließ, daß er die Freiheit 

des Iutherifchen Bekenntniſſes ungekränkt laſſen werde, fo hörten 

doch auch nachher die Schmähungen der Eiferer nicht auf und die 

Vollendung feines Werkes mußte er einer befferen Zukunft überlaffen. 

Friedrich Wilhelm der große Kurfürt, der feinem ungluͤcklichen 

Vater Georg Wilhelm in der legten Zeit des dreißigjährigen Krieges 

folgte, mußte zwar auch noch — 3. B. in der Declaration vom 

4. May 1665 — darüber Elagen, daß die Eiferer „Mißtrauen, 

Bitterkeit und Haß zwifchen Obrigkeit und Unterthanen, zwifchen 

Bürgern und Mitbürgern unterhielten, aber e8 war nur die legte 

Hige der Keidenfhaft, die während feiner Negierung austobte, und 

daß es die legte feyn Eonnte, verdanfen wir den Eräftigen Ver 

ordnungen, die er durchfeßte. 

Sn den Verhandlungen zu Osnabruͤck brachte er es durch feine 

Gefandten dahin, daß den Neformirten gleiche Vorrechte und Ge: 

wiffensfreiheit wie den Proteftanten gewährt würden. Er verordnet 

den 3. Dec. 1656, „daß man keinen DOrdinandum auf die Formulam 

concordiae, fondern bloß allein auf die heilige Schrift U. und N. 
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Zeflamentes und mit derfelben einftimmige uralte Symbola und 
Augsburgifche Gonfeffion obligiren folle.” Ja in der Verordnung 
vom 30. März 1662 beftimmte er, daß die Confiftorien die Prediger 
nur auf das Wort Gottes und nicht auf Menfchenfagungen berufen 
und verpflichten follen. Augenblicklich Eonnten zwar alle diefe Ver: 
orbnungen nicht helfen und die Verirrungen, Fehlgriffe und leiden- 
ſchaftlichen Ausbruͤche des Iutherifchen Eifers verhindern, eben fo 
wenig Eonnte e8 das Teuer, das im Innern des Landes felbft brannte, 
flillen, wenn der Beſuch der Univerfität Wittenberg, die Alles that, 
um das Feuer anzufhüren, 1662 in Bezug auf die philofophifchen 
und theologifchen Studien verboten wurde. Der Grund der Span: 
nung lag doch immer nur im Innern des Reiches felbft, befonders 
darin, daß die unvermifchte Iutherifche Kirche des Landes fih noch 
nicht daran gewöhnt hatte, ihre verftändige Schweſter auf dem 
Throne zu fehen. Da half umerwartet die Gefchichte die maffen- 
hafte Gediegenheit der Iutherifchen Kirche in den Marken aufzulodern, 
zu zerbrödeln und die Maffe mit reformirten Adern zu durchziehen. 
Den teformirten Flüchtlingen, die duch den Widerruf des Edicts 
von Nantes aus Frankreich vertriebeft waren, eröffnete der große 
Kurfürft in feinem Lande eine Freiftätte, aus Polen und Schlefien 
kamen Reformirte, die von ihm Freiheit ihres Gottesdienftes erwar- 
teten und erhielten, und als einmal der Zufluß der teformitten 
Elemente im Gange war und der Fürfe die Bedeutung deffelben für 
fein Land fehr wohl zu würdigen mußte, läßt er fogar duch feinen 
Gefandten mit den reformirien Gantonen der Schweiz unterhandeln, 
daß fie einer Anzahl ihrer Untertyanen den Umzug erlaubten. Won 
iegt an durchzog ein Mes reformirter Kirchen die Marken. 

Der reformirte Goloniftenzug dauerte unter Friedrich I. fort, 
Franzoſen, Schweizer, Pfälzer kamen fharenweife und fanden 
reihe Unterflügung zur Gründung ihrer Kirchen und Schulen. 
Durch diefe neuen Elemente war bereits fo viel erreicht, daß bie 
Iutherifche Aufregung beruhigt, die Spannung zwifchen Fürft und 
Unterthanen nicht nur gemildert, fondern faft gänzlich, aufgehoben war, 
als die Iutherifche Kirche in ihr felbft in jene Gaͤhrung gerieth, 
welche den Knecht des Symbols in fein Inneres führte, zur Selbſt⸗ 
beſchauung brachte und ihn die Liebe und Selbſtverleugnung lehrte. 
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Die lutheriſchen Eiferer, die gegen den Pietismus fich erhoben, 

mußten vecht wohl, welche Gefahr dur; ihn dem Dogma drohte, 

und wir müffen fo gerecht feyn, es anzuerkennen, daß Recht und 

Schuld auf beiden Seiten gleich war. Der Dogmengläubige hatte 
eine ganze Welt in dem Gegenftande, den er als die Wahrheit bes 

kannte, wenn fie auch für ihn eine Welt war, die außerhalb feines 

Bewußtſeins fand. Sünde, Abfal, Trennung, Leiden und Tod 

in der Trennung, Auferftehung und Verföhnung des Gegenſatzes, 

was kann es außer diefen Beftimmungen noc für Wahrheit geben? 

Der Pietift — wer wollte e8 aber auch von ihm ſchon verlangen — 

Eonnte diefe im Dogma enthaltenen Beſtimmungen noch nicht als 

die Seele von Allem, was es im geiftigen und natürlichen Univerfum 

gibt, erkennen, aber er wollte fie doch in feiner Seele als feine geiftis 

gen Selbfterfahrungen wiffen, erleben und beobachten. Sein Mangel 

war nur der, daß er nicht die volle, ganze Sdee in fein Inneres 

umfegte, fondern nur bis zur Erfahrung und Beobachtung des 

Gegenfages kam, und noch dazu eines Gegenſatzes, den er nicht 

einmal ganz und gar ald feinen innen zu faffen wagte, fondern 

deſſen Eine verworfene Seite immer nur er felbft blieb. Der Pietig- 
mus ift eine Sache der Halbheit: halb ift er das Leben und Weben 

in der Nacht des Innern, die Selbfterfahrung des Leidens, dem der 

innere Sieg und Auferftehung fehlt, halb erkennt er das Dogma 

noch an, denn im Dogma liegt ja noch der Sieg, und halb ift für 

ihn die im Symbol enthaltene Welt ſchon gleichgiltig geworden, 

da es ihn unvergleichlich mehr befchäftigt, die Verworfenheit und das 

Elend der menfchlichen Seele zu ergründen. Wenn auch der Pietift 

von Dreieinigkeit, von allgemeiner Gnade, von Verföhnung fpricht, 

fo ift doch al dieß Sprechen nicht von folhem Gewicht und es geht 

ihm nicht fo zu Herzen, wie die Angft und Unruhe feiner gequälten 

Seele. Der Iutherifche Eiferer war deshalb mit Recht empört, als 
das orthodore ftolze Syſtem der Wahrheit erfchüttert wurde, — es 

war in der That eine Erfehütterung der fymbolifchen Sagungen, die 

durch die Höllenfahrt des Pietiften in das Innere der Seele bewirkt 
wurde, — aber aller Widerftand half nichts mehr, der Umſchwung, 

der die objective Welt des Dogma in dad innere des Geifles um: 
Eehrte und ihre Auflöfung endlich herbeiführen follte, war einmal 
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gefehehen und der Pietismus drang unaufbaltfam in die beiten Theile 

der deutfchen Kirche ein. Auch in der Mark erhob fich die Lutherifche 

Orthodoxie gegen den Pietismus: umfonft! Friedrich I. beruft 

Spener nad) Berlin, und in derfelben Zeit legt Thomaſius, der ſieg— 

reiche Streiter gegen die proteftantifche Hierarchie, nachdem er den 

wüthenden Verfolgungen der Zeloten in Leipzig entflohen war, den 

Grund zu der Univerfität Halle. 

Für die Noligiofität und für Alles, was der weiblichen Seele 
zur Bierde gereichen kann, finden ſich die veinften und erhabenften 

Vorbilder unter den Fürftinnen, die den Thron der Hohenzollern ges 

fhmüdt haben. Aber auch die Miffenfchaft bat unter ihnen einen 

erhabenen Schußgeift zu verehren; das Andenken Sophie Charlottens 

wird ihr ewig theuer fein. Auf den befonderen Antrieb der großen 

Frau wurde die Societät der Miffenfihaften zu Berlin geftiftet und 

Leibnig, den die Gefchichte der Philofophie immer mit Stolz den 

Lehrer und Freund der Königin nennen wird, zum erften Präfidenten 

derfelben ernannt. Glüdliche Zeiten! Hat die Philofopbie ſchon oft 

gefeufzt, da ich auf dem Throne geliebt und geübt wurde, — aber 

wozu feufzen, da Sophie Charlotte in ihrem Enkel fortlebte, da ihr 

Mort, „daß die Autorität der Vernunft allein in der Melt herrfchen 
muͤſſe,“ auf dem Throne zur That und in dem Volke zu Fleiſch und 

Blut geworden ift? „Glauben fie nicht, ſchreibt Sophie Charlotte 

als Königin an Leibnis aus Königsberg, daß ich die Herrlichkeiten 

und Kronen, auf die man hier fo großen Werth legt, den philofopbi- 

fhen Unterhaltungen vorziehe, die wir zu Charlottenburg geführt 

haben.” Und einer Hofdame, die an ihrem Sterbebette in Thraͤnen 

zerfloß, fagte die Königin: „Bedauern fie mich nicht, denn nun 

werde ich meine Neugierde über den Urfprung der Dinge befriedigen, 
den Leibnitz mir niemals hat erklären koͤnnen, fo wie auch über den 

Raum, das Unendliche und das Nichts.” Erhabene, verklaͤrte Koͤ— 

nigin! wenn Fürften nicht nur in der Erinnerung, fondern auch im 

arbeitfamen und werkthätigen Gedanken ihres Volkes fortleben, fo 

haft Du den beften Theil erwählt und bis in unfere Tage — aber 

Deine Tage enden nicht — in der Ergründung „des Unendlichen 

und des Nichts” fortgewirkt, Mir feiern Dein Gedächtnif, wenn 
wir die Wahrheit lieben und uns ihr aufopfern. 



29 

Unter Friedrich Wilhelm I. war der Pietismus fo weit ein- 
gedrungen, daß es mit ihm endlich zur Werkthätigkeit Eommen 
Eonnte. Der König verfucht eine Vereinigung beider evangelifchen 

Kirchen hervorzubringen, aber die pietiftifche Gteichgiltigkeit gegen 

die befondern Dogmen hatte den Unterfchied beider Kirchen doch noch 

nicht aufheben Eönnen, da in der That zu einem folchen Werke noch 
männlichere Kräfte gefordert werden, als der pietiftifchen Richtung 

zu Gebote ſtehen. Zu Bedenken, frommen Wünfchen, guten Rath: 

ſchlaͤgen kann e8 der Pietismus bringen, er kann feinen Wünfchen 

die Zugabe des Gebets und der Sehnſucht hinzufügen, aber die 

Ausführung muß er flärkern Kräften überlaffen. Sobald es wirklich 
Ernft werden und dasjenige, was dem Pietismus an fich höchit 

gleichgiltig ift, die dogmatifche Beftimmtheit aufgegeben werden foll, 

fo fehlt der Much und hat es bei einem gut gemeinten Wunfche fein 
Bewenden. Diefe Schwäche des Pietismus, aber auch der Umftand, 

dag im Volke und bei einzelnen Predigern die Eirchlichen Unter: 

ſcheidungslehren ihren Einfluß noch nicht verloren hatten, waren 

daran Schuld, daß der König flatt der Vereinigung nur einen Frieden 
bewirkte, — im Februar 1722, — wonach beide Theile fich ver- 
glihen, in Liebe und Frieden zu leben, „daß die zu münfchende 

Vereinigung nicht gehindert, fondern vielmehr befördert werde,” 

Die Theologen ſchraken noch, wenn nicht vor dem Gedanken, 

aber doch vor der wirklichen Ausführung des Einigungsplanes zuruͤck: 

Friedrich Wilhelm I. fuhe aber mit der ganzen Arbeitſamkeit und 

eifernen Ausdauer feines Geiftes fort, die Sache auch in der That 

vorzubereiten, und befonders ließ er e8 fich angelegen feyn, den Gottes: 

dienft beider Kirchen gleichförmiger und den Lutherifchen einfacher zu 

machen. Us Layen und Priefter über Gewiffenszwang Elagten, 
erließ er eine neue Verordnung, worin er erklärte, daß die Pfarrer, 

fatt für gleichgiltige Mebendinge zu eifern, ihre Gemeinden vielmehr 
belehren follten, wie „das wahre Chriſtenthum nicht in außerlichen, 

unnöthigen Geremonien, fondern in wahrer Belehrung und Ver- 

Anderung des Herzens beftehe,” 

Wenn die Religion jegt die Arbeit des Herzens geworden war, 
fo war dieß innere Leben der Seele nicht mehr die reine pietiftifche 
Angſt, — jene Pein, welche die zweite Gemahlin Friedrich's J. Sophie 
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Louiſe in den Wahnfinn geflürzt hatte, — fondern die Seele hatte 

wieder Kräfte befommen und eben durch das frühere Ringen Muth, 

Hoffnung und Zuverficht gewonnen. Es war nahe daran, daß der 

menſchliche Geift, nachdem er in ſich felbft gelitten, feine Schwäche 

und feinen Tod erfahren hatte, nun auch in fich felbft feine Auf: 

richtung und Auferftehung erleben follte. 

Mehr kann in aller Welt von Friedrich II. nicht gefagt werben, 

und mehr wollen wir auch hier von ihm nicht fagen, als das Einzige 

große, daß er den Umſchwung des teligiöfen Geiftes vollendete und 

Leiden, Tod und Auferftehung als eine innere Gefhichte in den 

menſchlichen Geift verlegte. Der ſtrengſte Pietift kann feine Menſch— 
lichkeit nicht fo bearbeiten und — überwinden, wie e8 Friedrich der 

Einzige that, und darum kann auch der Pietift, weil er nicht zu 

überwinden weiß, meil er feine felbjtfüchtige Angft ins Unenpliche 

ausdehnt und nie fich felber aufzugeben wagt, nimmermehr zu dem 

innern Genuß der Auferftehung gelangen. Der Pietift liebt ſich 

immer noch felber in feinem endlichen Schmuß und e8 fehlt ihm ber 
legte Muth, der dazu gehört, um die Seele zu verlieren und fie 
verklärt mwiederzugewinnen: Friedrich II. — überwand, Wenn er 

fehreibt: „die wahre Religion ift die Menfchlichkeit, fo meinte er 

wahrlich nicht die Menfhlichkeit, wie fie unmittelbar fteht und geht, 
oder wie fie auf dem halben Wege im Ergögen an ihrer Schwäche 

ftehen bleibt, fondern von der Idee der Menfchheit fpriht er, in 
welcher die unmittelbare Menfchlichkeit, wenn ſie ſich felbft befiegt 
hat, als der neue Menfch auferfteht. 

Sn diefer leidenden und überwindenden Menfchlichkeit — denn 

fie ift wahrhaft allgemein und fie hat fich auch zur vollendeten Form 

der Allgemeinheit erhoben — koͤnnen erſt die kirchlichen Unterfchiede 

fic vereinigen, natürlich wenn fie fi in ihr aufgehoben haben, denn 
mit ihren Satzungen Fönnen fie ſich nicht einmal in fie erheben. 
Friedrich II. Hat nicht unmittelbar für die Kirchenvereinigung gemirkt 

und doch hat er fie auf das Gründlichfte vorbereitet, indem er die 

Unterfchiede ruhig beftehen ließ, fie durch voreilige Einwirkungen zu 

weden ſich wohl hütete und die freiere Bewegung der Wiffenfchaft, 
der Forfchung und Kritik fhüste. 
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Es ift eine fhöne Sache, daß die Gefhichte fo langfam geht, 
denn’ihre Mächte bohren fich dafür defto tiefer ein, es ift recht von 
ihe, daß fie nach jedem Fortfchritt ihre alten Geſtalten noch einmal 

heraufbefhwört und einen fo genauen Inftanzenzug beobachtet, denn 

fie muß dem Befiegten die Appellation vor ihrem Nichterftuhl freie 

geben und vor Aller Augen den Beweis führen laffen, daß das Alte 

vergangen ift, — und fo handelte fie auch diesmal. Es wird Nies 
mand läugnen, daß die Aufklärung, die während Friedrich's Negies 
tung um fich gegriffen hatte, die Reinheit des Principg, das auf 

dem Throne herifchte, nicht immer bewahrte und mit manchen 

Mängeln behaftet war: aber nicht die Aufklärung ſelbſt oder fie in 
ihrem Princip war es, was von der Gefchichte verurtheilt und zuruͤck⸗ 

geſtoßen werden konnte, ſondern nur das Unreife, Uebereilte oder 

Laͤppiſche, das ſich ihr aufgedraͤngt hatte und ſich für fie ſelbſt aus: 

gab. Daß diefe Unterfcheidung im erſten Kampfe gegen das Princip 

nicht angeftellt wird, Liegt in der Natur der Sache, denn das Alte, 

wenn es als Kläger auftritt, hat die Befonnenheit und die Ruhe 

des Bewußtſeyns verloren, und ſchadet auch nichts, da fich nun 

das Princip defto mehr der Läuterung befleißigen muß. Nur das hat 

immer etwas Betrübendes an fi) und muß den ernten Freund der 

Wahrheit, der fie auch in ihren alten Formen anzuerkennen weiß, 

traurig machen, daß das Alte gereizt auftritt und ſelbſt die Befonnen- 

heit und Unpartheilichfeit der Regierung für einen Augenbli ges 

fangen nehmen kann, — es muß felbft die Wiffenfchaft betrüben, 

wenn fie auch im gereizten Wefen ihres Gegners die Anerkennung 

ihres Sieges fehen darf. 

Der Nachfolger Friedrich’8 II. — e8 wird doch erlaubt feyn, die 

offenEundige Wahrheit auszufprehen? — ließ fid) mit der Aufklärung 

und der freien Wiffenfhaft in den Kampf ein, aber kann Etwas 

über die Macht und Wahrheit des von Sriedrih dem Einzigen be: 

fhüsten und verehrten Princips die Augen öffnen, fo ift es das 

Religionsedict für die preußifchen Staaten, das Friedrich Wilhelm II. 

den 9. July 1788 erließ. Die Unverwüftlichkeit des Princips macht 
die Sprache des Edicts, das dagegen auftritt, gereizt und — nicht 

etwa herbe und bitter, fondern — fpottend, und jeder Freund der 

Regierung, der ihre Würde und Hoheit gern unverlegt fieht, muß 
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e3 beklagen, daß das Edict felbit in die wiſſenſchaftliche Controverfe 

eingeht, wenn auch nur fo, daß es diefelbe als zum Nachtheil des 

befämpften Princips längft entfchieden bezeichnet, So fpricht das 

Edict von „Modeton“ der Lehrart, von „Modelehrern“, fo heißt es: 

„man entblödet fich nicht, die elenden Längft widerlegten Irrthuͤmer 

der Socinianer, Deiften, Naturaliften und anderer Secten mehr 

wiederum aufzumarmen und folche mit vieler Dreiftigkeit und Unver— 

fchämtheit durch den Außerft gemißbrauchten Namen: „„Auftlärung 
unter das Volk auszubreiten. Diefem Unweſen wollen Wir nun in 

Unfern Landen fehlechterdings um fo mehr geſteuert wiffen, da Wir 

e8 für eine der erſten Pflichten eines chriſtlichen Negenten halten, in 

feinen Staaten die hriftliche Neligion, deren Vorzug und Vortreff: 

lichkeit laͤngſt erwieſen und außer Zweifel gefegt ift, bei ihrer ganzen 

hohen Würde und in ihrer urfprünglichen Neinigkeit, fo wie fie in 

der Bibel gelehrt wird und nad) der Ueberzeugung einer jeden Con— 

feffton der hriftlichen Kirche in ihren jedesmaligen ſymboliſchen Buͤ— 

chern einmal feftgefegt ift, gegen alle Verfälfhung zu fehügen und 

aufrecht zu erhalten.” 

Nach der Kanonade von Balmy fagte Göthe: „Heute fängt eine 

neue Gefhichte an’, und fo kann man fügen, daß mit jenem Edict 

eine neue Periode der Gefchichte der Wiffenfchaft angefangen habe; 

denn anders als in diefem gereizten Zone kann die religiöfe Satzung 

gegen die Wiffenfchaft nicht mehr fprechen, und ift fie fo weit gekom— 

men, fo fpricht fie es felbjt aus, daß fie unmwiederbringlich verloren ift, 

Die Sagung war alfo für ein Ding erklärt, das „einmal feſt— 

gefegt fey, mit dem man fich für immer, fo wie es ift, begnügen 

müffe und bei dem man e8 ja nicht verfuchen dürfe, ob es fich nicht, 

wenn man e8 ein andermal anfehe, als ein Vergaͤngliches beweife, 

Und doch wurde in derfelben Zeit der legte Neft der Sagung der Kris 

tie und, während die „geiſtliche Eraminations-Commiſſion“ auf der 

Bafis des Neligionsedicts für den ſtatutariſchen Kicchenglauben arbei- 

tete, aud) einem Eramen unterworfen und das Ewige und Unver- 

gängliche der Statute, das ſich innerhalb der Grenzen der reinen 

Vernunft als die Idee auswies, von. dem Vergänglichen ausgefchies 

den. Es war die Zeit der Kritik und ihre Kräfte waren zu unver- 
hältnigmäßig bedeutend, als daß es eines eigentlichen Kampfes dazu 
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bedurfte, daß die Berliner Examinations-Commiſſion allmählig in 
gefhichtlihen Ruheſtand gefegt wurde, Die damaligen Nathgeber 

der Krone werden es für immer zu verantworten haben, daß fie die 

Regierung zu einem kritiſchen Inftitut, zu einem Recenfenten ber 

philofophifchen Wiffenfchaften gemacht und damit in einen Kampf 

geführt hatten, in welchem fie nothwendig verlieren mußte. Ihr eins 

ziges DVerdienft war es nur, daß fie — wenn die Gefhichte fih um 

Beifpiele kuͤmmerte — für alle Zeiten ein Beifpiel aufgeftellt haben, 

woran der Unglaube an den Geift der Wiffenfchaft fich fpiegeln kann, 

Ob jene Rathgeber überhaupt ſchwach waren, kuͤmmert uns hier 

nicht, aber gewiß ift es: ſchwach waren fie gegen die Macht, die fie 

niederfchlagen wollten, fo ſchwach, fo wenig zeugungsträftig und fähig, 

ihrer Zeit Gefege zu geben, daß fie nicht einmal das allgemeine Land⸗ 

recht, das unter Friedrich Wilhelm II. vollendet wurde, nad) ihren 

Principien umgeftalten und von den Principien ber Aufklaͤrung, von 

den unwiderſtehlichen Infpirationen Friedrich's des Cinzigen ablöfen 

Eonnten. Das Werk der Aufklärung blieb, — noch mehr: e8 lau: 

terte fich während der Herrfhaft des Religionsedicts durch die feldft- 

bewußte und in die allgemeine Bildung fo wie in die einzelnen Wiſ— 

ſenſchaften eindringende Philofophie. 

Sieben Tage nach feinem Regierungsantritt hob Friedrich Wil 

helm II. das Religiongedict auf und unmittelbar darauf die geiſt— 

liche Smmediat-Eraminationd-Commiffion. „Vernunft und Philos 

ſophie“, fagte der Monarch in jener bedeutenden Cabinetdordre, tel: 

che ſogleich die erften Tage feiner Regierung auszeichnete, „müffen die 

unzertrennlichen Gefährtinnen der Religion ſeynz“ — fie blieben von 

nun an diefe Gefährtinnen, und als folhe haben fie es dem Monat: 

hen, der fie öffentlich vor der Welt anerkannt hatte, möglich ges 

macht, das Werk der Union zu vollbringen. 

Die Gefchichte hat auch ihre Kieblinge und begünftigten Diener, 

aber fie erwaͤhlt dazu nur diejenigen, die fern von oberflächlicher und 

tändelnder Schmeichelei fich frei zu ihren Principien bekennen und 

für fie arbeiten, während fie den Widerfahern ihrer Mächte nur ein 

fehr relatives, ein beſchraͤnktes und nur für kurze Zeit ausdauerndes 

Recht gibt. Eine größere Gunft kann die Geſchichte ihren Lieblin— 

gen aber nimmer erweiſen, ald wenn fie es ihnen gewährt, daß fie 

3 



34 

einen Zwiſt von Principien, die ſich Jahrhunderte hindurch bekämpft 

haben, beilegen und die Einigung zum Geſetz erheben. In einen 
Entſcheidungspunkt von diefer Bedeutung hat die Gefchichte Friedrich 

Wilhelm II. geftellt und der Fürft hat durch die Union bewiefen, 
daß er die Stellung begriffen hatte, die ihn für die Entwidelung des 

Verhältniffes von Staat und Kirche fo wichtig und bedeutend machte, 

mie es Conftantin, Karl der Große und die Fürften der Reformation 
gewefen find: 

Die Union 

Der Union kann es Nichts verfchlagen, daß fie auch ſchon in 
der bisherigen kurzen Beit ihres Beſtandes eine Gefchichte gehabt 
hat, und ihre hohe Bedeutung und Lebenskraft darf nicht einmal 
deshalb in Zweifel gezogen werden, weil fie fcheinbar in der legten 
Beit befchränft worden ift. Ja, man mag fie immerhin in der näd- 

ften Zukunft aus Liebe zur Particularität und aus falfcher Zärtlich- 

keit für Längft vermoderte Corporationgs Rechte bis auf ein Minimum 
beſchraͤnken und dagegen die Eicchlichen Unterfchiede wieder aufweden, 
— d. h. die befänftigte Wuth wieder aufregen, — fo wide auch) 
diefe Vernichtung der Union felbft weder fchaden noch gegen ihre Be: 
eechtigung fprechen. Denn follen wir noch einmal daran erinnern, 
daß jedes große gefchichtliche Werk einen Augenblick erlebt und — 
weil die Gefchichte dialektifch ift — erleben muß, wo es durch die 
Verneinung hindurchgeht? Aber was Fann der Verneinung Anderes 
folgen, als die — nicht nur erneuterte, fondern — verftärkte und durch 
den Kampf vergemifferte Bejahung? 

In der Begeifterung ihres erften Aufſchwungs erhob fich die 
Union über die Unterfchiede der Iutherifchen und teformirten Kirche 
und betrachtete diefelben als das „Außerweſentliche“, welches unter 
dem Einfluffe eines beffern Geiftes, als der „Sectengeiſt“ war, bes 
feitigt fey, wogegen „die Hauptfache im Chriftenthum, worin beide 
Confeffionen eins find,” jeßt als das einzig Feſtzuhaltende anerkannt 
werde. „Eine folche wahrhaft religiöfe Vereinigung der beiden, nur 
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noch durch aͤußere Unterfchiede getrennten proteftantifchen Kirchen, 

erklärt die Gabinetsordre vom 27, September 1817, ift den großen 

Zwecken des Chriftenthbums gemäß. Diefer heilfamen, ſchon fo lange 

und jest wieder fo laut gewünfchten und fo oft vergeblich verfuchten 

Vereinigung, in welcher die veformirte nicht zur lutherifchen und dieſe 

nicht zu jener übergeht, fondern beide eine neu belebte, evangelifch- 

chriftliche Kirche im Geifte ihres heiligen Stifters werden, ftehet Fein 

in der Natur der Sache liegendes Hinderniß mehr entgegen.” 

Und doch fanden ſich Hinderniffe, über die wir uns allerdings 
nicht verwundern dürfen, wenn fie fich in der Befchränktheit einzelner 

Gemeinden und ihrer geiftlichen Führer fanden, da nicht einmal die 

wiſſenſchaftliche Theologie die ganze Bedeutung ded Unionswerkes ſich 

verftändlich machen Eonnte. Die Geſchichte meinte e8 aber mit ihren 
unmündigen Kindern gut, daß fie ihnen nicht fogleich die Fülle des 
Lichtes, das in jenen Worten des Fürften enthalten ift, enthüllte; 

denn wäre Allen fogleich über die ungeheure Ummendung, die mit 

jener Cabinetsordre für Eirchliche Dinge gefchehen war, da8 Auge ges 

öffnet worden, die ſchwachen Gemüther wären in Angſt gerathen, 

ohne auch nur zu miffen: weshalb. So unbeflimmt und unklar 

waren die Geifter in jener Zeit, daß fie einerfeitd wohl dazu vorbes 

reitet waren, über die Beftimmtheit der Eirchlichen Unterfchiede ſich 

zu erheben, aber doch auch wieder diefe Erhebung ſich nicht beſtimmt 

vorftellen Eonnten und es auch nicht durften, wenn fie nicht zurüd: 

ſchrecken follten, 

Die Cabinetsordre vom 27. Sept. 1817 ift eine Eicchliche Con: 

jtitutionsacte, für welche die Gemeinden, damit fie Eine Gemeinde 

würden, erſt noch einige Zeit erzogen werden mußten; fie ift eine 

Meiffagung, für deren Erfüllung duch die Wiffenfchaft die Zeit er- 

füllt werden follte, 

Ein bedeutender Fortfehritt zu diefer Erfüllung gefhah damit, 

daß die Widerſpruͤche — diefe Lebenspulfe — der Union klar zum 

Bewußtſeyn gebracht wurden, und e8 gefchah in der Gabinetsordre 

vom 28. Februar 1834 fo Elar, als es die Wiſſenſchaft, die bis da— 

hin immer noch in diefer Angelegenheit geſchwiegen hatte, nur vers 

fangen kann. Die Union, erklärt der königliche Befehl, bezweckt und 

bedeutet Eein Aufgeben des bisherigen Glaubenebefenntniffes, noch 
3* 
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will fie die Autorität, welche die Bekenntnißfchriften der beiden evans 

gelifchen Gonfeffionen gehabt haben, aufheben. Andererſeits aber 

werde durch den Beitritt zu ihe anerkannt, daß die Verfchiedenheit 

einzelner Lehrpunkte der andern Konfeffion nicht mehr ald Grund 

gelten Eönne, ihr die Außerliche kirchliche Gemeinfchaft zu verfagen. 

In Uebereinffimmung mit der erften Gabinetsordre wird wiederum 

verfichert, daß der Beitritt zur Union Sache des freien Entfchluffes 

fey, diefe Erklärung aber fogleich durch die andere — widerfprechende — 

ergänzt, daß das Unchriftlichfte, nämlich daß die Gegner der Union 
im Gegenfaß zu den Freunden derfelben fich als eine befondere Reli⸗ 

gionsgefellfchaft conflituiren, nicht geflattet werden dürfe. 

Das find doch MWiderfprüche! Daran verfuche fich die Wiffene 
fchaft! Sie nämlich muß hier eintreten, denn e8 wäre Unverftand, 

wenn man vom Geſetz, daß die Vernunft als pofitive Säge hinftellt 

und hinftellen muß, verlangen wollte, den Widerſpruch felbft fogleich 

zu löfen; mer e8 verlangen wollte, würde das Geſetz in den Streit 
der Meinungen, der Schule und der Reflerionen herabziehen. Bis 
jest haben die Vertheidiger der Union die widerfprechenden Seiten 
jener Conftitutionsacte noch nicht ernftlich zufammengebracht, nicht 
einmal Eine Seite haben fie feharf ins Auge gefaßt, fo daß man 
faft fagen müßte, die Widerfacher der Union haben fhärfer gefehen, 
wenn fie in ihr den Untergang ihrer befondern Kirchen erblickt haben. 
Sa, fo ift es! Was hülfe es, wenn man e8 eingefehen hat und ver 
ſchweigen wollte: die Union ift die ungeheure Umwendung, welche 
die ſichtbare Kirche geftürzt hat. Als Eregeten des Gefeges und in 
der Auffaflung des Zhatbeftandes haben die Widerfacher der Union 
Recht, aber als diefe Widerſacher haben fie vor dem Princip Un- 
recht. Noch einmal gefagt: die Union iſt die in ber Kirche zur 
That und zum Öefe gewordene Aufklärung, fie ift die Revolution, 
wie fie in der Kirche vollendet ift, darum ift fie die Furcht und der 
Schreden der proteftantifchen Hieracchen und darum wird fie noch 
einen heißen Kampf zu beftehen haben. Sollte der Staat fie einen 
Augenblick verläugnen, fie wird nicht unterliegen, denn diejenigen 
werden fie vor der Welt bekennen, die fie in ihrer weltgefchichtlichen 
Größe ald das legte Gericht über den Eigenfinn der Kirche erkannt 
haben, Die Wiffenfchaft wird mit um fo freudigerem Muthe für 
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fie ſtreiten, da fie in ihr das Geſetz, den Stans felbft und das theuer: 
fie Vermächtniß ihres Stifters vertheidigt. 

Diejenigen, die es num endlich in neuerer Zeit verfucht haben, 

die Union wilfenfchaftlich zu rechtfertigen, gehen davon aus, daß es 

in den Lehren einer Kirche einen Unterfchied des MWefentlichen und 

Unmefentlichen, oder wenigftend des mehr oder minder Wefentlichen 

gebe. Wäre aber darin der Grund der Union zu fuchen, fo wäre er 

nicht zu finden, oder es müßte ein fehr fchwacher Grund feyn, der 

vor einem ernten Blick fogleich zufammenfält. Duck ihre Gründe 

beweifen jene Apologeten die Möglichkeit der Union nicht, fondern 

nur mittelbar dadurch, daß fie überhaupt fo unbefangen die gefähr: 

lichfte Unterfcheidung, die e8 in Firchlichen Dingen gibt und die eigent: 

lich den Sturz jeder Kirche fehon vorausfegt, aufftellen. 

Der fharffinnigfte Vertheidiger der Union fagt*): „Wenn nicht 
alle Abweichungen in den Ölaubensanfichten**) von gleicher Wich: 
tigkeit find, wenn es hier in Abficht auf das MWefentliche ein Mehr 

und Minder gibt, fo ift auch der Fall denkbar, d. h. möglich, daß Die 

zwifchen zwei Confeffionen obwaltende Verfchiedenheit in die letztere 

Kategorie des minder Wefentlichen gehöre, und diefes vorausgefeßt, 

Eönnte fich mit der Zeit bei beiden Theilen die Weberzeugung davon, 
daß es fo fey, bilden und diefe Ueberzeugung würde fofort die mora- 

liſche Möglichkeit der Union in ſich ſchließen.“ 
Diefe Neflerion glaubt immer noch im beften Frieden mit der 

Kirche zu ftehen oder felbft mit der kirchlichen „Anſicht“ übereinzu- 

flimmen und beruft fi darauf, daß die Augsburgifche Gonfeffion 

und die Concordienformel felbft den Unterfchied des Wefentlichen und 

Unmwefentlihen anerkennen, wenn fie den Artikel von der Gerechtig- 

keit des Glaubens den „Hauptartikel in der ganzen chriftlichen 
Lehre nennen, daß der Unterfchied der wefentlichen Grundartitel und 

der nichtwefentlicyen Artikel in der Zeit der ſtrengen Orthodoxie fid) 

ausbildete und daß endlich die Gegner der Union es felbft zugäben, 

*) Ueber die Union, (Befonderer Abdrucd aus dem allgem, Repert. von 

Rheinwald.) Berlin, 1836. ©, 15, 
**) Sollen wir fchon zu diefem Worte „Anſichten“ ein philofophifch = Eriti« 

ſches Ausrufungszeichen ſetzen? 
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wie die Kirche in Abficht auf die Individuen nicht den vollkommenen 

Glauben zur unerläßlichen Bedingung ihrer Theilnahme an der Eirch- 

lihen Gemeinfhaft machen Eönne*). Allein wenn die Gegner der 

Union fo fprechen, fo wiſſen fie es ja fehr wohl, daß fie nicht von 

der Kirche als folher fprechen, fondern nur von deren Verhältniß zu 

den ſchwachen und unvollfommenen Mitgliedern, die fie allerdings 

dulde, aber fie wiffen e8 dann auch eben fo wohl, daß die Kirche die 

Schwachen nicht in ihrer Schwäche ihnen felbft überlaffe, fondern fie 

erziehe und dahin arbeite, daß fie endlich flarke Glieder der Gemein 
[haft werden. Man muß es eine in der That eigenthümliche Un- 
befangenheit nennen, wenn die Union einem Verhältniß der Kirche 

gleichgeftellt wird, welches diefe beftändig als ein aufzuhebendes be- 
trachten muß, denn jene Duldung der Schwachen ift im Grunde eine 

heftige Spannung, um deren Aufhebung die Kirche als ſolche fich 
unaufhörlich bemühen muß. Die Union wäre dann nichts Anderes 
als die Erklärung, daß jener unvollfommene Nothzuftand der Kicche 
der normale fey und als foldyer allein erhalten werden müffe. Wenn 
die Kirche in ihren Symbolen von einem Artikel fagt, er fey der 
Hauptartikel, fo beweiſt das auch noch nicht, daß nach ihren Grund: 
fügen eine Union möglich fey, fondern nur das beweift fie damit, 
daß fie bei dem angeftrengteften Willen — und die äuferfte Anſtren⸗ 
gung gehoͤrt doch dazu, wenn ſie ſich in ihren Symbolen conſtituirt — 
ihr Princip nicht ohne Widerſpruch mit ihr ſelbſt durchfuͤhren koͤnne, 
ſie verraͤth damit ihre Endlichkeit und weiſſagt ihren Untergang. 
Das Eine Wort „Hauptartikel“ iſt der Wurm, der ſie innerlich 
zerfrißt, iſt der Stachel des Verſtandes, mit dem ſie ſich ritzt, der 
ſich aber allmaͤhlig tiefer einbohrt, bis er ſie durch und durch zerwuͤhlt 
hat, — es iſt die Dämmerung des Tages, der ihr letzter iſt. Den Ken⸗ 
ner der Gefchichte kann es auch nicht irre machen, daß e8 fonft noch 
orthodore Theologen waren, welche die Stage nach den fundamenta- 
len und nicht=fundamentalen Artikeln behandelten, er weiß es doch, 
daß ein Princip im Anfange immer erſt als eine Inconſequenz auf: 
tritt, bis es allmählig in feiner Reinheit erfcheint. Man Eann ſo⸗ 
gar ſagen, jene Theologen waren eigentlich nicht mehr orthodox, ſeit 

) A. a. O. S. 15. 18. 45. 
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ihe Bewußtſeyn nicht mehr völlig und ungetrennt in dem Dogma 

aufging und die thätige Seite des Geiftes fich vielmehr vom Sym— 

bol abgelöft und in Reflerion über daffelbe umgewandelt hatte, Die 
ſcheinbare Unfchuld eines Hunnius mußte fi) doc bald genug als 

wirkliche Schuld verrathen, als die Zufälligkeit, die der Unterfchei- 

dung des MWefentlichen und Unmefentlichen eigen ift, ohne Aufenthalt 

hervorbrach und die Artikel fo lange herummürfelte, bis den Letzten, 

die jene Unterfheidung duchführten, das Verhältniß des Wefentlichen 

und Unmefentlihen als ein ganz anderes erfchien, als mie es bie 

älteren Orthodoxen auffaßten. 

Der Zweifel *): „ob die Kirche, wenn fie e8 mit ihren Grund: 

fägen vereinbar findet, irgend eine Abweichung in ihrer Mitte zu 

dulden, deffenungeachtet zu Lehrbeſtimmungen berechtigt wäre, neben 

denen die geduldete Abweichung nicht zu beftehen vermoͤchte“ — loͤſt 

ſich ſehr leicht. Denn jene Abweichungen duldet ja die Kirche nicht 

als perennirende, noch erkennt ſie dieſelben als berechtigt an, wie doch 

in der Union jede Confeſſion die andere anerkennen ſoll, ſondern ſie 

betrachtet dieſelben als aufzuhebende, zu uͤberwindende und hat ihre 

Anſtalten dazu, um fie wirklich zu überwinden. Das „Jedenfalls“ 

iſt daher in das ſtrengſte „In keinem Falle“ umzuaͤndern, wenn 

jener Apologet der Union**) ſagt: „Jedenfalls laͤge in den praktiſchen 

Milderungen der beſtimmten Lehrpunkte die ſtillſchweigende Erklaͤrung, 

daß die Kirche als ſolche — denn es wuͤrde ja nach ihren Grundſaͤtzen 

gehandelt — dieſe und jene Differenz nicht zu dem Weſentlichen ge. 

rechnet wiſſen wolle.“ Eben ſo wenig koͤnnte dieß „das Gleiche“ 

ſeyn, „worauf die Moͤglichkeit einer im oben angegebenen Sinne zu 

ſtiftenden Union gegruͤndet werden koͤnnte.“ Denn eine zufaͤllige 

Differenz, deren Aufhebung vielmehr die Kirche als ihre Aufgabe 

und als das Ziel ihrer Bemuͤhung um die Schwachen betrachtet, 

kann in alle Ewigkeit nicht einen Lehrartikel zum Unweſentlichen her— 

abſetzen. Die Kirche, ſo lange ſie wirklich als Kirche exiſtirt und 

Kraft hat, duldet eine Differenz nur fuͤr den Augenblick und eifert, 

bis ſie dieſelbe auch fuͤr das Bewußtſeyn und für die geforderte An: 

*) U.0,0,©, 18. 

»*) Ebend. 
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erkennung aufgehoben hat, Wir müßten daher nicht den Punkt zu 
entdecken, worin in jenem Benehmen der Kirche gegen innere Diffe- 

venzen „das Öfeiche” läge, worauf eine Union zu gründen fey, «8 

müßte denn jene Union feyn, in welcher die eine Kirche in die andere 

übergeht und verfchwindet. Denn nie hat die Kicche als folche Ruhe, 

bis fie ihre inmern Differenzen in der Einheit des geltenden, pofitiven 

Symbols aufgelöft hat. So ift e8 aber mit der Union nicht gemeint, 
wie es denn ihr erhabener Stifter felbft ausgefprochen hat, daß kei⸗— 
neswegs bie eine Kirche in die andere übergehen foll. 

Was die Mutherifche Kiche von inneren Differenzen halte, hat 
fie felbft fehr deutlich und verftändig ausgefprochen. — Vorher be> 
merken wir, daß mir vorausfegen, der DVertheidiger der Union werde 
doch die inneren Differenzen, von deren Duldung in der Kirche er 
ausgeht, nicht als nur Eleinliche Streitigkeiten und Spannungen auf 
faſſen; denn je niedriger er fie ftellt, je mehr er fie als unbedeutend 
und in unmefentlihen Dingen ſich haltend vorausfegt, um fo weni: 
ger erweift er der Union Ehre. Denn foll diefe nur über oberfläch- 
lichen, unmefentlihen Gegenfäsen, von welchen mir nicht mehr bes 
greifen würden, wie man über fie fich entzweien Eonnte, die Einheit 
herſtellen, fo verliert fie Alles, was fie an Würde befist. Sie wird 
dann die Einigkeit von Kindern, die ihre Eleinlichen Zwiſtigkeiten 
bald vergeſſen, und ſie hoͤrt auf, die Verſoͤhnung von Maͤnnern zu 
ſeyn, deren Kampf und Zwieſpalt eben ſo heftig und tiefeingreifend 
war, wie die Principien, denen es galt, von unendlicher Wichtigkeit 
waren. Aber jene niedrige Anſicht von den kirchlichen Differenzen, 
von der ſich auch der Verfaſſer jener Schrift nicht ganz frei gehalten 
hat, widerſpricht auch der beſtimmteſten, oͤffentlichen Erklaͤrung der 
Kirche. Bekanntlich regten ſich in den lutheriſchen Gemeinden ſehr 
fruͤh Zwiſtigkeiten uͤber dogmatiſche Fragen, Zwiſtigkeiten, die zum 
Theil rein aus der Dialektik des Princips der Augsburgiſchen Con: 
feſſion hervorgingen, zum Theil aus der Beruͤhrung mit dem Prin- 
cip de8 reformirten Bekenntniffes und aus dem Eindringen deffelben 
in die Lutherifhen Gemeinden entftanden, Die Eintrachtsformel war 
dazu beftimmt, diefe Differenzen aufzulöfen; nach diefer Beftimmung 
war fie daher der Schlußftein des fymbolifhen Werkes der lutheri⸗ 
ſchen Kirche und zugleich die officielle Erklaͤrung der Kirche, was ſie 
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von ben in ihre Mitte eingedrungenen reformirten Anfichten halte. — 
Und wie erklärt fie fih? Auf das Beſtimmteſte fpricht fie es aus, 
daß jene Differenzen, die ſich in ihr gezeigt haben, keineswegs bloße 

Wortftreitigkeiten feyen, fondern die Punkte, die fie beteäfen, feyen 

die mwichtigften und geradezu foldhe, daß die Meinung des Theiles, 

der von der Wahrheit abweicht, nicht geduldet, gefchweige denn ent: 

ſchuldigt oder vertheidige werden Eonne und dürfe*). Will man eine 

beftimmtere Erklärung darüber, was die Kirche von Differenzen in 
ihrer Mitte halte? Und betrifft nicht jene Erklärung der Eintrachts— 
formel gerade ſolche Artikel, welche die gewöhnlichen Vertheidiger der 

Union zu den minder wefentlichen rechnen? Gemwiß! Ueber die Auf: 

techthaltung von Artikeln, über die ſich die Kirche fo freng aus: 

fpricht, wird fie auch — und fie hat es in der Zeit ihrer Kraft ges 

than — eiferfüchtig machen und ihre Glieder, die nicht vollfommen 

dazu ſich befennen, entweder erziehen oder, wenn Zucht und Beleh— 

rung vergeblich ift, von fich ausftogen. Man gebe daher nur nicht 

die Einbildungen der Schwäche und heutigen Abfpannung für Grund: 
fäge der Kirche aus, 

Auch über die Dinge, die fie allein für unmefentliche und Ne: 

bendinge anerkennen kann, hat fich die Kirche mit vieler Weisheit 

und Diftinction erklärt, — der Paragraph der Eintrachtsformel über 

die Adiaphora ift ein Meifterwerf der bis in den letzten Grund ein: 

dringenden und befonnenen Dialektit, Aber bleibt denn die Kirche 

in diefem Artikel etwa in jener indifferenten SchwächlichEeit ftehen, für 
welche das Nebending nichts eben ald Nebending tft? geht fie nicht 

mit bewundernsmwürdigem Tiefſinn in die Dialektik ein, der die Be— 

flimmung des Unmefentlichen unterliegt? entbrennt nicht ihr voller, 

gerechter Eifer bei dem dialektifchen Wendepunfte, wo das Unwefent: 
liche in Weſentliches umſchlaͤgt, und gebietet fie dann nicht, dieß 

Mefentlihe auf das Entfchiedenite feftzuhalten? Die Kirche hat mehr 

Vernunft, als ihre ſchwaͤchlichen, haldgeiftigen Freunde und Gegner 

haben, fie weiß, was fie will, und käme e8 auf fie an, über eine 
Union zu urtheilen, welche ihre Lehrartikel, wenn auch nur theilweife 

*) Form, Concord. P. Il. Praefatio. 
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als unweſentlich vorausfegen müßte, fo bedarf e8 nicht der Frage, wie 

ihr Urtheil ausfallen würde. 
Es ift nun wohl fo Elar, als e8 nur feyn kann, daß die Ver— 

theidiger der Union gern Beides, den höheren Standpunft der Union 

und Wefen und Begriff der Kirche vereinigen möchten, daß fie nur 

deshalb der Kirche die Unterfcheidung des MWefentlichen und Unwe— 

fentlichen unterfchieben, daß aber die Kirche und — wenn fie e8 nicht 

mehr thun Fann — die Wiffenfchaft dagegen auf das Beſtimmteſte 

proteſtiren muß. Derfelbe Schriftfteller, der in der Duldung der 

innern Differenzen innerhalb der Kirche die Möglichkeit der Union 

begründet fieht, macht nun in das Gewiffen der Kirche ein noch 

größeres Loch, um für die freiere Bewegung, die zur Union nothiwen: 

dig ift, noch mehr Spielraum zu erhalten. „Es müßte jedoch, fagt 

er *), die Berechtigung zu allen Lehrbeftimmungen, die auch auf 

alles minder Wefentliche fich erſtreckten und in Beziehung auf diefes 

Die gleiche Autoriraͤt, wie in den übrigen Artikeln fich beilegten, noch 

von einer andern Seite her in Anſpruch genommen werden. Offen: 

bar würde dadurch das dem Individuum zugeftandene Recht, feinen 

Glauben mittelft freier Ueberzeugung aus der heil. Schrift zu ſchoͤ— 

pfen, in bloße Illuſion verwandelt,” Nicht wahr? Das ließet ihe 
euch — wir meinen nicht jenen Schriftfteller, fondern feinen Stand: 
punkt und diefen Standpunkt in denen, die fich auf ihm befinden — 

das ließet ihr euch gefallen, wenn ihr zwifchen den Anfprüchen der 
Kirche und der freien Forſchung eine Art von Vergleich fliften und 
beide euch zu Freunden machen koͤnntet? wenn ihre bie Freiheit 
euch zu Gute machen und andererſeits wieder mit den Rechten und 
mit dem Donner der Kirche drohen koͤnntet? Ihr gleicht den Fuͤrſten 
des Mittelalters, die mit der Kirche fuͤr ihr Beſtes einen Contract 
geſchloſſen hatten, das Sacrament unter beiderlei Geſtalt empfingen, 
aber den Laien, die daſſelbe verlangt haͤtten, mit den Vorrechten der 
Hierarchie drohten und ſie dem Gericht der Kirche uͤberließen. Thei⸗ 
len laͤßt ſich die Wahrheit nicht, die Kirche laͤßt nicht mit ſich han⸗ 
deln, ſie hat allerdings die Widerſpruͤche, auf die ihr euch beruft, 
aber ſie laͤßt ſie nicht auseinander klaffen, damit ihr im Zwiſchen— 

*) Ueber die Union. S. 18. 
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vaum bequem luſtwandeln koͤnnt, fondern fie macht mit den Wider: 
fprüchen erſchrecklichen Ernſt, fie bringe fie zufammen und — erdruͤckt 
euch. Ja wohl fagt es die Kirche ſelbſt, daß die heil, Schrift die 
einzige richterliche Autorität, die Norm und Richtſchnur fey, wonach 
alle Dogmen zu prüfen und zu richten feyen, fie fagt e8 geradezu, 
daß die Symbole Feine richterlihe Autorität befigen *). Aber fo 
weit und fo lange fie noch wirklich Kirche ift, wird und muß fie 
nothwendig mit ihrer Erklärung, daß die Schrift die einzige Norm 
des Glaubens fey, in Widerfpruch treten. Diefem Widerſpruch kann 
ſie nicht entgehen, denn als Kirche iſt ſie die Macht uͤber die Einzel⸗ 
nen und kann ſie es dem Belieben, der Faͤhigkeit und den ſonſtigen 
zufaͤlligen Grundſaͤtzen derſelben nicht uͤberlaſſen, daß ſie aus der 
Schrift ihre Vorſtellungen bilden und entnehmen. Sie als die all- 
gemeine Macht ijt über aller Zufälligkeit, welche den Einzelnen als 
ſolchen beſchraͤnkt, erhaben, fie weiß die in der Schrift in vereinzel- 
ten Sägen enthaltene Wahrheit, fammelt fie in ein Ganzes und 
verlangt, daß die Einzelnen, nad dem Typus des Symbols ihre 
Vorftellungen bilden und die Schrift leſen und erklären. Die Sym- 
bole find die „Summa und Vorbild" fo wie die „Form“ der wah- 
ven Lehre, und Alles, was von den Einzelnen innerhalb der Kirche 
ausgeht, iſt nad) diefer Form zu prüfen und je nach dem Ergebniß 
der Prüfung entweder zu billigen oder zu verwerfen **), Kurz, die 
Spmbole haben richterlihe Autorität. - 

Und was heißt das wohl? Der freifinnige, gläubige Theolog 
meint, man müffe es in Zweifel ziehen, ob die Kirche „auch” zu 
Lehrbeflimmungen- berechtigt fey, die fi) auf das Minder-Wefent: 
liche beziehen. Alfo im Unwefentlichen will die Freiheit etwas Eige- 
nes und Befonderes haben, im Wefentlichen aber nicht? Wir mei: 
nen dagegen, eine Freiheit, die fich bloß mit den Abſchnitzeln des 
Unmefentlichen begnügt, die nur hier auf das Recht der Schrift: 

forfhung ſich beruft, iſt nicht fo viel werth und verlohnt nicht der 

*) Symbola non obtinent autoritatem judicis. Form. Conc. P. I. de 
compendiaria regula atque norma. 

**) Form, Conc. P. Il. de compendiaria doctrinae forrıa, fundamento, 

norma atque regula. 
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Mühe, daß ihretwegen die Schrift zu Hilfe gerufen und der Zwiſt 

zwifchen der Autorität der Kirche und Schrift aufgededt wird. Und 

eine Kirche, meinen wir, deren Berechtigung zu Lehrbeftimmungen, 

die ſich auf alles Wefentliche beziehen, zugeftanden, der hierin geſetz— 

gebende Autorität beigelegt wird, eine folche Kirche müßte doch wohl 

auch zu Lehrbeftimmungen über das Unmefentliche berechtigt feyn, fo 

daß Fein Grund vorhanden ift, ihr die Autorität, die man ihr in 
jenem Gebiete beilegt, in diefem abzufprechen. Nichts Halbes kann 
beftehen, und jene halbe Freiheit muß ſich entweder felbft aufgeben 

oder fie muß die Autorität, die der Kirche noch zur Hälfte gelaf- 
fen ift, ihr ganz nehmen, Die Kirche felbft aber ift in allen 

Stüden ganz, — und das erhebt fie über alle neuern Halbgeifter, 

die mit ihr einen Separatcontract abſchließen möchten, — fie ift 

auch in ihren Widerfprüchen ganz, und wenn fie das eine Mal die 

Schrift als die einzige und allgemeine Norm des Glaubens und der 

Lehre bezeichnet, fo fchreibt fie fih in Einem Athemzuge für alle 

Lehrſtuͤcke und Glaubensartikel die entfheidende Autorität zu. Als 
proteftantifh ruft fie zur heiligen Schrift, als Kirche entfcheidet fie 

felbft. Einen mittleren Raum zwifchen beiden Seiten des Wibder- 

ſpruchs Eennt fie nicht, da fie beide Seiten über das ganze Syſtem 

der Lehrartikel ausdehnt. Illuſion kann dieß Verfahren der Kirche 

nur diejenige Anficht nennen, welche in der Unterfcheidung des We— 

fentlichen und Unmefentlichen befangen ift und wenigſtens gegen das 

Lestere freie Hand haben möchte; die Wiffenfchaft, welche die Dia: 
lektik des Weſentlichen und Unmefentlihen vollzogen hat, nennt 
jenes Verfahren der Kicche einen ihe nothwendigen Widerfpruch. 

Es Lebe der Widerſpruch! denn er ift Leben und erzeugt 
Leben. 

Die Union will die Autorität, welche die Bekenntnißſchriften 
der beiden evangelifchen Gonfeffionen gehabt haben, nicht aufheben. 
Andererſeits aber wird durch den Beitritt zu ihr anerkannt, daß bie 
Verſchiedenheit einzelner Lehrpunkte der andern Confeffion nicht mehr 
als Grund gelten könne, ihr die Äußere kirchliche Gemeinfhaft zu 
verfügen. Welch’ ein Widerfpruch! 

So viel ift und nun gewiß gersorden und es Eann nicht geläug: 
net werben, daß die Kirche als folhe im Syſtem ihrer Lehrartikel 
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einen Unterfchied des Mefentlichen und Unmefentlichen nicht anere 
kennt. Eben die Lehrbeftimmungen aber, welche bisher die lutherifche 
und reformirte Kirche getrennt haben, gelten beiden Kirchen ſchlecht⸗ 
hin als weſentliche, d. h. als ſolche, in denen ihr eigenes Weſen be⸗ 
ſteht und erkannt wird. Wenn daher eine Gemeinde es anerkennt, 
ausſpricht und durch die That beweiſt, daß ſie die Verſchiedenheit 
einzelner Lehrpunkte der andern Confeſſion nicht mehr als Grund be— 
trachten koͤnne, ihr die aͤußere kirchliche Gemeinſchaft zu verſagen, ſo 
hat ſie zunaͤchſt ihr eigenes Weſen aufgegeben. Denn ihr Weſen 
als dieſer beſtimmten Kirche beruht einzig und allein in dem Unter⸗ 
ſchiede, der fie von der andern Confeffion trennt und als diefe befon- 
dere äußere Gemeinſchaft von dem Firchlichen Verbande, der von der 
entgegengefesten Lehrbeſtimmung gebildet wird, abfondert. Die lu— 
therifche Eintrahtöformel mußte fehr wohl, was zum Wefen eines 
fichlichen Verbandes gehört, und erklärte deshalb mit unbeftreithas 
vom Rechte, daß die Abweichung von ihren Lehrbeftimmungen, die 
doc auch dem reformirten Bekenntniß entgegengefegt waren, in der 
Kirche nicht einmal geduldet, geſchweige denn entfchuldige werden 
Eönne. Gilt nun eine Lehrbeftimmung nicht mehr als Grund, ber 
andern Gonfeffion die aͤußere kirchliche Gemeinfchaft zu verfagen, fo 
gilt fie felbft nicht mehr, denn fo lange fie gilt, wirkt fie ausfchließend 
und muß fie immer die andere Confeffion als einen Irrthum betrachs 
ten, mit welchem die äußere Eicchliche Gemeinfchaft ſchlechthin un: 

möglich fey. Die nächte Vorausfegung der Union ift daher, da 
beide Confeffionen die Lehrbeftimmungen, die fie bisher trennten, 
aufgegeben haben; wir fagen „beide, d. h. nicht nur die inhalte- 
veichere, gediegenere Lehrbeſtimmung — wir koͤnnen als folche nur 
die Lutherifche betrachten — muß auf ihre Geltung Verzicht geleiftet 
haben, fondern aud) die andere, die von Haufe aus abftracter, ver 
ftändiger und weniger inhaltsvoll war, muß ſich in ihr ſelber aufge: 

töft haben, fonft fände feine Union flatt, fondern würde die concre= 
tere Beflimmung nur zu der dürftigeren herabgefallen feyn. Es ent- 
ftünde in diefem armfeligen Falle Eein neues, höheres Leben, das 
veligiöfe Bewußtſeyn erhöbe ſich nicht auf eine höhere Stufe feiner 
felbft, es wäre vielmehr nur die gediegenere Wahrheit preisgegeben 

und bie niedere Stufe gewoͤnne nichts, wenn die höhere zu ihr herab: 
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gefallen iſt. Es wäre der allgemeine Tod eingetreten. Alſo das 

fieht feft: die unumgängliche Bedingung der Unten iſt die, daß die 

beiden bisher ſich ausfchließenden Lehrbeflimmungen ſich aufgegeben 

haben, denn fo lange fie gelten, fchließen fie fi aus, und nur fo 

fange fie fich ausfchließen, gelten fie. 

Nun ift e8 freilich jeder von beiden Confeffionen leicht, der ans 

deren die äußere Firchliche Gemeinfchaft nicht zu verfagen, denn mas 

man nicht mehr hat, kann man auch nicht mehr verfagen. Daß 

£eine Confeffion mehr die andere aus ihrer Gemeinfhaft ausfchließt, 

heißt eigentlich nur: es gibt Feine befondere äußere Gemeinfchaft der 
Gonfeffionen mehr, fie haben den kirchlichen ausfchließenden Verband 

ſelbſt ſchon aufgelöft, wenn fie ihre befondern Lehrbeftimmungen auf 

gegeben haben, und in der Union fprechen fie e8 nur aus und zeigen 
fie in der That, was an fich bereits mit ihnen vorgegangen iſt. 

Aber bilden denn nun nicht die unirten Kirchen von nun an 

und als folhe Eine Kirche? Iſt denn nicht aus den beiden eine 
neue aͤußere Eiechliche Gemeinfchaft geworden? Der Theolog, der 

es bejahen wollte, würde nur beweifen, daß er nicht weiß, was Kirche 

ift, ja er würde durch feine bejahende Antwort wiederum es felbft 
mittelbar beweifen, daß dem Standpunft, in deffen Namen er fpricht, 
der Begriff der Kirche verloren gegangen iſt. Trotz Zaufenden von 
Bejahungen würde er im Grunde oder an ſich nur taufendmal vers 
neinen. Die Kirche als folhe muß erfcheinen, fichtbar werden, ſich 

zu erfennen geben, und die Zeichen — die notae externae — ihrer 

Sichtbarkeit find die Lehre und die Sacramente. Was ift aber aus 
der Lehre, diefem Zeichen, das am Elarften die Sichtbarkeit der Kicche 

zu erkennen gibt, weil fie für das Bewußtſeyn pofitio gegeben iſt, — 

was ift aus der Lehre geworden, wo ift für fie noch eine Stelle ges 

blieben, wenn fie nicht mehr den Verband der kirchlichen Gemein- 

ſchaft beſtimmt, wenn fie nicht mehr vereinigt und ausfchließt, kurz, 

wenn fie nicht mehr gilt? Aber die Sacramente? Nun, die äußere 

Handlung, die Austheilung und das Empfangen der aͤußern Ele: 

mente macht doch dad Sacrament nicht, fondern die in der Schrift 

gegebene Verheißung, die aber auch nicht bloß elementarifch an oder 

über den Empfangenden kommt, fondern für den Glauben ift, fomit 

auch für das Bewußtſeyn gefegt feyn muß, was ohne ihre beftimmte 
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Saffung im kirchlichen Lehrbegriff nicht möglich iſt. Diefer Lehre 
begriff ift aber mit dem Verluſt feiner ausfchliegenden Kraft ſelbſt 

verloren gegangen, und fo weit ift e8 nun gekommen, daß die Kirche 

wenigftens, die Kirche als folhe am Sacrament nicht mehr ein Zeis 

chen ihrer Sichtbarkeit befigt. Ihr Zeichen Eönnte nur der beftimmte, 

ausfchliegende Lehrbegriff feyn. 

Die Kirche als folche, die Kirche, die nothmwendig bis zur Sicht: 

barkeit fortgehen muß, ift in der Union untergegangen. Obwohl fie 

es fhon vorher war und die Union nur die öffentliche Anerkennung 

ihres Unterganges ift, fo muß die Gefchichte doch den Muth des 

Fürften bewundern, der fo heroifch gefinnt war, daß er davor nicht 

zurüdfchrad, diefen Untergang des Sichtbaren und der Sagung ge: 

feglich zu fanctioniren, Diefer Schritt erforderte Heldenkühnheit, da 

es, wie wir an den zaghaften und jämmerlich Angftlichen Windune 

gen der Theologie fehen, unendlich ſchwierig ift, das Alte, das ſchon 

gefallen ift, auch wirklich fallen zu laffen, und das Neue, das die 

Geſchichte will, auszufprechen und zum Gefeg zu erheben. Der 

Theolog lebt und webt in Hierarchie, Papftthum, Sasung und 

ſcheuet nichts mehr, als den Verluft der Macht, die ihm die Satzung 
gibtz verfucht e8 nur mit ihm, ihr werdet es immer erfahren: wenn 

er Einen hierarchiſchen Bannftrahl weggemworfen, mit einem heuchles 

riſchen „Aber“ greift er nach einem andern, um ihn gegen euch zu 

ſchleudern. Was dem Theologen nicht möglich war, was er wenig 

ftens mit zahllofen „Aber“ in der Geburt erftickt hätte, hat frei und 

muthig der Fürft gethan. 
Eines jener heimtüdifhen „Aber“ ift die Behauptung, daß in 

der Union nur dag Unmefentliche als ſolches ausgefprochen fey. So! 

Das fagen Theologen? Sie wifjen es alfo nicht, daß in den Untere 

fheidungslehren der Lutherifchen und reformirten Kirchen Welten, die 

Principien von Welten liegen? Trennt nicht den Lutheraner feine 

ſichere Anſchauung der Syntheſe, die Himmel und Erde zufammen: 

hält, die den Himmel vielmehr zur Erde herabzieht, unendlich von 

dem Reformirten, der entweder zu einer Einheit flüchtet, die leer ift, 

und menfchlichen freien Wefen allen Athem nimmt, oder unruhig 

und turbulent fich in Gegenfägen bewegt. Die Unterfcheidungslehren 

beider Kirchen ſtehen nicht allein, fie find es vielmehr, welche das 
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ganze gefchichtlidhe Leben, die Anſchauung und Verfaffung beider 
Kirchen wenn auch nicht fo, daß jede von beiden ſich darlber mit 
Bewußtſeyn Rechenſchaft abgelegt hätte, aber doch unwillkuͤrlich, 

insgeheim und befto firherer und gemaltiger beftimmt haben, Wie 

der Lutheraner in den Unterfcheidungslehrendie Vereinigung der tiefften 

Gegenfäge in der Vorftellung befist, fo ſteht fein gefhichtliches Leben, 

feine Anfhauung, fein allgemeines Gefühl, feine Sitte in der gedie— 

genften Einheit. Mit der Geſchichte weiß er fi auch nach der Ent: 

zweiung mit dem Papftthum in Einheit, und nie füllt e8 ihm ein, 

den Iebendigen Zug der Ueberlieferung, der auch durch die römifche 

Kirche des Mittelalterd gegangen ift, zu verkennen; der Lutheraner 

hat die miffenfhaftlihe Entwiclung des Dogma wirklich aufgenoms 

men und eben fo in der pofitiven Form vollendet, wie er fie in die 

dialektifche und philofophifche Form, in die Form der Neligionsphis 

loſophie hinübergeführt hat, — Schleiermacher handelte völlig nad) 
reformirten Grundfägen, als er Religion und Philofophie im abfos 

luten Gegenfaß zurüdhalten wollte, — der Lutheraner hat fich vor 

dem Widerſpruch, daß die Schrift und der Lehrbegriff der Kirche die 

Norm des Glaubens und der Lehre feyen, nicht gefürchtet, er hat 

den Widerſpruch, daß Reine und Unreine im Leben der Kirche zus 

fammenftänden, nicht mit Gewalt erfliden wollen. Ueberhaupt, 

was hat der Lutheraner nicht für Miderfprüche in der Einheit zu: 
fammengehalten, und ift er es nicht befonders, der den Gedanken ber 

Einheit von Staat und Kirche immer gepflegt und ausgebildet hat? 

Der Neformirte dagegen freitet fi) mit den Gegenfägen herum, 

oder vielmehr fteht immer nur auf Einer Seite des Gegenfaßes; wie 

er im Abendmahl die himmliſchen Güter nicht auf der Erde befigt, 
fondera, um fie zu genießen, die Erde weit von fich ftoßen und fich 

in den Himmel erheben muß, fo hat er die freie Menfchlichkeit und 
ihre beften Güter von fich gemwiefen: in den Buchſtaben der Schrift 

hat er fich geworfen und mit der Gefchichte fhlechthin gebrochen, die 
Kunft Hat er verfhmäht, indem er die Natur, die in der Schönheit 
ihre Verföhnung mit dem Geiſte feiert, nur im Gegenſatz zum Geifte 

fih denken kann. Wenn er endlich in befangener Spannung die 
Natur — dieß Wort im weiteften Sinne als die unmittelbare, welt: 

liche DOrganifation des Vernünftigen genommen — überall beftreiten 
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muß, die Heiligkeit des Jenfeits in diefer Welt durchaus bewirken 
will und mit feiner Gefchäftigkeit in ale Seiten diefer Welt unmit- 

telbar praktiſch eingreift, ift er nicht dadurch zu feinem Gegenfag ge 

gen den Staat und deſſen Drganifation gefommen? Und wenn das 

Altes nur die Wiederholung oder Ausführung deffen ift, was in den 

Unterfcheidungslehren beider Kirchen für die Vorftellung vorgezeichnet 

ift, fo follen diefe nur unmefentlich feyn? Darf Etwas weſentlich 

genannt werden, fo müffen wir fie fo nennen, und wenn fie aufge: 

hoben find, fo ift das Wefen beider Kirchen, fo find diefe felbft auf: 

gehoben. 

Die Union als diefe Aufhebung der befondern Kirchen und der 

Ausſchließlichkeit überhaupt, ohne welche die fichtbare Kirche nicht 

beftehen kann, ift die confequente Duchführung der Aufklärung, ift 

die Öffentliche, zum Geſetz erhobene Anerkennung der Aufklärung und 

die auf dem Throne anerkannte Ummendung, durch welche das fla= 

tutarifche Kirchenweſen gejlürzt war. Sehet daher nicht zu ftolz auf 

die Aufklärung herab, faget nicht, fie ſey doc) zu fehr nur zerftörend 

und negativ gewefen! Ihr dürft euch nicht nur an ben Schein hal: 

ten, denn wolltet ihr nur tiefer eindringen, fo würdet ihr doch unter 

der Außenfeite den Keim der Geftalt erbliden, die in unfern Zagen 

aus der mit Unrecht verachteten Aufklärung hervorgegangen ift. Und 

redet nur nicht fo viel von Zerflörung, Negation, frevelhafter Ver: 

neinung: denn wie in aller Weit hätten beide Kirchen in eine neue 

Schöpfung zufammengehen Eönnen, wenn ihre Statute nicht auf 

gehoben worden wären? 

Sn ein anderes Gewand wirft ſich die Verachtung, wenn 

Freunde und Gegner ber Union über Indifferenz Elagen, jene fie 

desavouiren, dieſe fie als die einzige Wurzel der Union bezeichnen, 

ober wenn ein wiffenfchaftlicher Theolog einmal in ftolzer Apathie 
fagte, 

auch die Gleichgiltigkeit der Zeit enthalte die Forderung der Union. 

Allein bleiben wir nur Menfchen, die den menfchlichen Stoff der 

Geſchichte noch als ihr eignes Fleiſch und Bein zu fühlen wiffen, fo 

werden wir und gegen die Indifferenz nicht fo fremd betragen, fie 

weder verläugnen, noch anklagen, noch felbft mit indifferentem Stolze 

auf fie herabfehen. Homo sum... . Es wäre Unrecht und un- 

menfchlicher Stolz, wenn wir es nicht geftehen wollten, daß wenigftens 

4 
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Eine der Bedingungen, ohne welche die Union unmöglich gemefen 
wäre, die Gleichgiltigkeit der Zeit gegen die äußere fichtbare Kirche 

und deren Statute fey. ber das macht der Union Feine Schande; 

denn noch Feine große weltgefhichtliche Erſcheinung hat e8 gegeben, 

die nicht die Gleichgiltigkeit gegen das Alte zu ihrer Vorausſetzung 

gehabt hätte, Mußten fich nicht Heiden und Juden von den Altären 
zuruͤckgezogen, mußten fie nicht an der bisherigen Form ihres öffents 

lichen, ftatutarifhen Lebens verzweifelt haben, wenn das Evangelium 

auch nur die geringfte Hoffnung, Eingang zu finden, haben follte? 

In Calvin’d Schriften brauht man nur ein Paar Abfchnitte zu 

lefen, um zu fehen, wie er auf jeder Seite gegen die Epikurder, wie 

er fie nennt, d. h. gegen die Indifferenten, eifert und vwerräth, daß 

zu jener Zeit eine fürchterliche Gleichgiltigkeit gegen das Eirchliche 

Wefen eingeriffen war. — Luther Eannte diefes Uebel auch, aber er 

war Menſch, er eifert nicht, fondern bemeift gerade feine Stärke, ins 

dem er mit ruhiger Sicherheit auf die Wirkung und Ausbreitung 

des Glaubensprincips vertraut. Ohne Indifferenz gegen die päpft: 

liche Kirche Eeine Reformation! 

In der Außeren Erſcheinung kann es nichts Häßlicheres geben 

als die Indifferenz, wie fie gewöhnlich in der Maffe des untern 
Volkes und der Gebildeten erfcheint. Aber feyd deshald nur nicht 
ungeduldig, verzweifelt nicht. Sie hat auch im Geruch der Ver 

wefung ihr Gutes, fie ift der verfaulte, verwitterte, von den geſchicht⸗ 

lichen Elementen zerfreſſene Boden des Alten, und der Fels muß bes 

kanntlich verwittern, wenn er die fruchtbare Adererde für die Ber 
bauung abgeben fol. Im die Luft kann fich niemals ein neues 
Prineip hinftellen, es will eine Maffe haben, die, wenn fie auch träge 
und feul ift, doch die nothiwendige Bafis abgeben muß, und die 

Baſis ift, fo viel man weiß, immer träge und kann nicht feldft fo 
beftimmt und entfehieden ausgebildet fein, wie es das Princip ift, 
das fie trägt. Sodann ift es Weltgefeg, dad man, wenn man eins 
mal durchaus will, bejammern, aber nicht verändern Eann, daß ein 
neued Princip immer nur in verhältnigmäßig wenigen Geiftern zum 
Bewußtſein kommt, ſich erhält, ausbildet und beim Herabſteigen 
nad) unten endlich eine Maffe antrifft, die von ihm nur dumpf be= 
ruͤhrt wird und aus ihrer Gleichgiltigkeit kaum herausgehoben wer: 
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den kann. In diefer unten Welt, die noch von ihrer unmittelbaren 

Schwere und Naturbeflimmtheit beherrfcht wird, hat das reformirte 

Dogma von der Prädeftination — richtig gefaßt — feine ewige 

Mahrheit, während der freie Geift, der als foicher dag Princip er: 
greift, über die unmittelbare Beftimmtheit und Gfleichgiltigkeit er: 

hoben ift und aus der Spannung mit der Maffe und deren Träge 

heit den Trieb zu feiner tiefern Ausbildung zieht. Die Inbifferenz 

hat aber audy nicht einmal bloß jene häßliche Geftalt der materiellen 

Faulheit und Dumpfheit, fondern fie kann eben fo fehr die Form 

eines innern Lebens feyn, das fich zwar von den herrfchenden Sta— 

tuten losgefagt hat, aber in feiner Unentfchiedenheit hin und herzittert 

und für den Schlag des Princips, wenn er Eommt, empfaͤnglich ift. 

Endlich in ihrer höchften — dialektifhen — Bedeutung ift die Sn: 

Differenz der Iegte Abfchluß der Gefchichte des Alten und der Bote 

des Meuen, fie ift das Zeichen, daß der Geift aus feinen alten For: 

men in fich zurüdgekehrt ift oder umgekehrt in feinem Innern auf: 
geraumt und dem Neuen eine reine Stätte bereitet hat. 

Mit diefer Apologie des Teufels der Verneinung und der Gleich: 
giltigkeit ift natürlich die Sache nicht abgemaht, und wir würden 
diefer Eeine befondere Ehre anthun, wenn wir nur apologetifch von 

ihr fprechen wollten, denn die Sache der Aufklärung ift mehr als 
nur die Verneinung der Eirchlichen Schranken und die Sleichgiltig- 

keit gegen fie. Im Gegentheil, die kirchlichen Statute find durch 

die Aufklärung zu einer Allgemeinheit und Ausdehnung gekommen, 
die ihnen bis dahin fremd war. Man hat fi zwar immer in den 

firhlichen Streitigkeiten um einzelne Lehrbeflimmungen geftritten, 

als wäre darin das volle Wefen des Chriftenthums zufammengefaft, 
aber das Einzelne blieb dennody immer ein Einzelnes, blieb eine 

pofitive Beftimmung, ein Statut, und die Beſtimmtheit eines 

Dogma, wenn fie auch im Kampfe den Werth des Wefens erhielt, 

wurde nicht wirklich rein als die Erfcheinung deffelben gewußt, Die 

Aufklärung Löfte die Feffeln, in melde die allgemeine Wahrheit von 

dem pofitiven Statut gefhlagen war, und bewirkte nun, daß das 

Mefen in feiner weltumfalfenden Bedeutung an den Tag kam. Die 

Spnthefe, welche der Lutheraner im Dogma vom Abendmahl oder 
in feinem Dogma von der Gnadenwahl ſich vorftellte, trat jetst erſt 

A * 
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als die allgemeine, das Bewußtſeyn und deffen gefammte Welt ums 

fpannende Syntheſe hervor, fie wurde nun wirklich zu einem Prin= 

cip, was fie vorher nur mit Gemalt und für die Leidenfchaft der 

Eirchlichen Kämpfe feyn Eonnte. In derſelben Weife hatte fich aber 
auch die abftracte Trennung der irdifchen und himmlifchen Welt, 

die Trennung, melche der Reformirte in feinen einzelnen Dogmen 

vor feinem Bewußtſeyn hatte, in die allgemeine Welt des Bewußt— 

ſeyns verlegt und fich nicht weniger zu einem allgemeinen Princip 

umgeftaltet, 

Wie kann nun aber in dieſer Ummandlung des Dogma zu 

reinen Wefenheiten die Möglichkeit oder Nothwendigkeit der Union 

enthalten feyn? So lange man die Union nur vom Bewußtſein 

der Unmefentlichkeit der bisher trennenden Lehrbeſtimmungen abhängig 

macht, fo lange hat man von der Aufklärung, von der unendlichen 

Bedeutung jener Dogmen und von ihrem mefentlihen Werthe eine 
noch fehr niedrige Vorſtellung und muß man die Union mit Redens— 

arten, die zwar recht falbungsvoll feheinen, aber in der That nichts 

fagend find, erbetteln. „Zu fagen, meint der oben angeführte 

Schriftfteller *), daß man e8 bei dem Bewußtfeyn von der Unmefent- 

lichkeit deffen, was zuvor trennte, Eönne bewenden laffen und daß 

eine, auch die Außere Gemeinſchaft vermittelnde Union überflüffig 
fey, das heißt den Werth und Segen der Firchlichen Verbindung 
aufs Aeußerfte verkennen.” Morte! Worte! Nichts ald Worte! 
Werth ift nichts ald eine relative Beſtimmung; was nach der einen 

Seite Werth hat, kann ja nah andern und fehr wichtigen Seiten 

[hädlich, verderblich oder in der That gleichgiltig feyn. Und Segen? 
Nun, wo der Begriff fehlt, ſtellt fich bekanntlich ein Wort ein. 

Eine tüchtigere Beſtimmung Eönnte es fcheinen, wenn es 
heißt **): „Die Union zweier Gonfeffionen Tann auf dem Grunde 
der Unmefentlicheit ihrer Differenzen um fo gewiffer jtattfinden, je 

geringer die Bedeutung ber letzteren erfcheint im Verhältniß zu ben 
Gegenfägen, die innerhalb der Kirchen felber ficy gebildet haben.” 

Gefegt aber auh — was dieſe Vorftellung nicht als nothwendige 

*) Ueber die Union, ©, 21. 

*x) Ebend, S. 26. 
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Vorausſetzung hervorhebt — daß diefe Gegenfäge beiden Kirchen ge: 
meinfame feyen, fo läge darin allein auch noch ein Grund der Ver: 
einigung und die Gegner der Union hätten immerhin Recht, daran 
zu erinnern, daß ja auch der gemeinfame Gegenfag gegen das Papft: 
thum beide Kirchen nicht zur Vereinigung habe bewegen Eönnen. 
Eine Verbindung, die nur wegen der Vertheidigung gegen gemein- 
fame Widerfacher geknüpft wird, geht nur von der Rüdfiht auf den 
Vortheil und das Intereffe aus, ift ein Bekenntniß der beiderfeitigen 
Schwäche, und es ift nicht abzufehen, wie zwei Schwache durch ihre 
Verbindung zu größerer Kraft gelangen Eönnen, zumal wenn der 

innere Feind fo furchtbar und entfeslich ift wie man ihn gewöhnlich 
ſchildert. Der weitere Mangel diefer Vorftellung bleibt immer die 

Vorausfegung der Unmefentlichkeit der früheren Differenzen, die als 

unweſentlich auch in der vereinigten Kirche bleiben, ja als Gegen: 

fand des Streites bleiben Eönnten, aber die Einheit nicht unter- 

brechen würden. Denn „eine Polemik, welche die Unmefentlichkeit 

der Differenzen vorausfegt, kann dem innern Frieden Eeine Gefahr 

bringen; fie ift in diefem Fall nur eines der Momente, von denen 

die der Wiffenfchaft nothivendige Bewegung unterhalten wird‘ *). 
Iſt Nichts! Und wieder Nichts! Kinder Fönnen über unmefentliche 
Sachen in Streit gerathen: der Mann fehamt fich eines folchen 

Streited und wird ed nimmer mit feiner Würde verträglich finden, 
fih mit vollem Ernſt auf einen Streitpunft einzulaffen, von dem 

er das Bewußtſeyn hat, daß er unmwefentliche Beftimmungen betreffe. 

Doch das ift einmal das füßliche Gerede, auf das fich unfere Zeit fo 

viel zu Gute thut, da8 Gerede von Unterfchieden, die nie zu ernften 

Gegenfägen oder gar MWiderfprüchen fortgehen follen, das Gerede, 

auf das man ſich nur einen Augenblick einzulaffen braucht, um es 

in Eifer zu bringen und fich felbft durch feine eigne That widerlegen 

zu laffen. Die mirklihe Kirche, die wahre Wiffenfhaft haben 

immer nur über mwefentliche Beftimmungen geftritten, und wenn in 

beiden ihre nothmwendige Bewegung hervorgebracht werden foll, fo 

muß die Dialektik die ernftlichfte feyn und in das Weſen eindringen. 

Ohne feurige Spannung feine Zeugung — und den Donner darf 

*) Ebend, ©, 21. 



54 

man nicht ſtumm, den Blig nicht flumpf machen, den Gegenfag 
der Elektricität nicht verlöfchen, wenn man die Atmofphäre erfrifcht 
und das Erdreich befruchtet haben will. 

Der größte Mangel jener Vorſtellung — indem wir ihn an— 

geben, nehmen wir für immer von ihr Abfchied — ift aber der, daf 

fie die Ausbildung innerer Gegenfäge, welche die beiden Kirchen zur 
Bereinigung treiben fol, und die zum „Unmefentlichen‘ herab» 

gefeßten bisherigen Differenzen fo gaͤnzlich auseinanderhält, als hätte 

Beides, das Erwachen jener Gegenfäge und die Abftumpfung diefer 

Differenzen, gar nichts mit einander zu thun, als wäre nicht Beides 

Ein und Daffelbe, das Wert Einer Dialektit, Die erlofchenen 

Differenzen und die neuen Gegenfäße liegen nämlich nicht fo himmel: 

weit auseinander, als man gemöhnlic denkt, fondern fie find die 

Erfcheinung eines und deffelben Gegenfages, nur daß man fich 

früher über ein einzelnes Object des Bewußtſeyns flritt und jegt der 
Streit in den Gedanken verlegt ift und deffen gefammte Welt durch: 

zieht. Die Lehre vom Abendmahl hat deshalb fo große Wichtigkeit, 

weil fie die legte Streitigkeit ift, die in der Kirche entftehen Eonnte 

und ben Uebergang des Eirchlihen Bewußtfenns in den Gedanken 

und in das innere Selbflbewußtfeyn vermittelte. Sie hat e8 wie 

jedes Dogma mit einem aͤußern Object, mit einem Pofitiven ‚ dem 

Bewußtſeyn Ienfeitigen zu thun, aber diefes Außere Object, dieß 

Dofeyende enthält — oder bedeutet — die Vereinigung des Gegen: 

Tages, der über alle Gegenfäge hinausgeht, und verliert feine Aeußer— 

lichkeit, indem es genoffen und fein Inhalt oder feine Bedeutung 

zur Selbſtgewißheit des Subjects wird. Der Lutheraner lebt in 

einer gotterfüllten Welt, in melcher die gottmenfchliche Perfönlichkeit 
des Erlöfers Überall gegenwärtig ift und in der feldft die Materie fo 

hoch gewürdigt ift, daß in und mit ihr das Gottmenſchliche genoffen 
wird, Wenn nun die beftimmte Vorftellung, für welche die Idee 

noch auf diefes befondere Object beſchraͤnkt ift, fällt, — und fie ift 
durch die Aufklärung gefallen, — fo bleibt doc) die Idee, ja fie wird 
jetzt erſt zu ihrer reinen und allgemeinen Form erhoben und das 
einzelne Dogma ift nun zu einem Syſtem oder zur Weltanfhauung 
ober doch zu einer geiftigen Atmofphäre geworden, die alles Thun 

und Denken und Dichten durchdringt und beftimmt. Aus den 
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Trümmern des einzelnen Dogma erhebt fich der philofophifche Ge: 

danke oder in vollendeter Weife das Syſtem der abfoluten Idee oder 

die Kunft, die in ihren Schöpfungen die allgemeine Verföhnung des 
Gegenfages zur Anſchauung bringt. 

Sn derfelben Weife hat fich der reformirte Verftand aus der 

Schranke des beftimmten Dogma hervorgerungen und die Beftimmt: 

heit deffelben zu feiner allgemeinen Sache und Angelegenheit, zu 

feinem Syftem gemaht und als feine That ausgeführt, indem er 

den auf Ein Dogma concentrirten Gegenfag von Himmel und Erde, 

Senfeits und Dieffeits, Geift und Materie als allgemeinen Gegenfag 
conftituirte, 

Giebt es wohl andere Gegenſaͤtze in unferer Zeit ald den Einen 

Gegenfag der alleinigen fpeculativen Idee und des trennenden Ver: 

ſtandes, und kann man es läugnen, daß diefer Eine allumfaffende 

Gegenfag die Durchführung des Gegenfages ift, der beide evangelifche 

Kirchen bisher trennte? Kann man e8 nicht läugnen, fo ift auch 

der Punkt gefunden, in welchem beide Kirchen ſich vereinigen und 

vereinigt haben. Das Dogma, das Pofitive, die Vorftellung trennen, 

der Gedanke einige, und er iſt weit genug, fein Element ift flüffig 

und feine Bewegung durchdringend genug, um auch die fchärfften 

Gegenfäge auf Einen Boden zu ftellen, fie zufammenzufetten und 

ihnen das Bemwußtfeyn zu geben, daß fie Ein Intereffe haben und 

wefentlich zufammengehören. 

Der Gedanke unirt, nachdem es das gefchichtliche Leben all— 

mählig, aber ficher gethan hat, Die Iutherifche Starrheit wurde 
aufgelöft, indem die reformirte Verftändigkeit fich auch bei den Be— 
Eennern ber Ubiquität einfchmeichelte und fie dahin brachte, ihre ge: 

diegene Vorftellung aufzugeben und fie entweder im Gedanken als 

allgemeine Idee wiederherzuftellen oder wenigftens den Gedanken der 

Trennung von Himmel und Erde zum Syſtem zu erheben. Denn 

den teformirten Gemeinden, wo er urfprünglic zu Haufe war, ift 

diefer Gedanke des abftracten Gegenfages nicht allein geblieben, fon: 

dern er ift eben fo fehr — der Nationalismus bemweift es — in die 

Lutherifche Welt eingedrungen. 

Und das ift der legte Grund der Union. Die Eirchlichen Gegen: 
fäge find nicht nur in das Selbſtbewußtſeyn, in dieſe ideale Welt, 
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wo ihre Zufammengehörigkeit nicht mehr zu verfennen war, eins 

gekehrt, fondern fie beide find im dieſer Gedankenform in jeder von 

beiden bisherigen Kirchen heimifch geworben. Keine diefer Kirchen 

hat etwas Befonderes für fich behalten, und jede hat, was fie bisher 

für fich befaß, der andern mitgetheilt. 

Die Gegner der Union Elagen gewoͤhnlich darüber, daß das 
Princip der Aufklärung von der reformirten Kirche her endlich in die 
lutheriſche ſich eingedraͤngt und fie nad) dem Falle des Bollwerks, 

das im Dogma vom Abendmahl gegeben war, durch und durch zer 

rüttet habe, Wir fehen darin Eeinen Grund zur Klage, vielmehr 

die höchfte Beftätigung der gefchichtlihen Kraft und der Entwidelungs: 

fähigkeit der Iutherifchen Kirche. Im diefer erſt Eonnte das Princip 

der Aufklärung, wie es im reformirten Dogma enthalten ift, in 

feiner ganzen Bedeutung durchgeführt und zum Syſtem vollendet 

werben, von ber lutherifchen Theologie und Wiffenfchaft Eonnten erſt 

die reformirten Gemeinden die Confequenz ihres Princips zurüd- 

erhalten, und e8 muß immer die Lutherifche Gemeinde hochftellen, 

daß fie ihre Schweſter über ihr Princip aufklären mußte. Um fo 
größer ift diefer Ruhm, da das Lutherifche Bewußtſeyn darüber die 

wiffenfhaftliche Ausbildung feines Princips weder vergaß, noch ver 

fäumte. 
Selbft die englifhen Deiften mußten erſt in Deutfchland in der 

Iutherifhen Kirche Aufnahme finden, ehe fie verftanden und ihre 

Grundfäge innerhalb der Kirche fortgebildet, von den Schladen ge: 

reinigt und zu woiffenfchaftlicher Bedeutung erhoben wurden. Die 

englifche Kirche als folche blieb von ihnen unberührt, blieb, nachdem 
fie einige unglüdliche Apologieen dem Zeinde entgegengefegt hatte, 

bei ihrem Glauben, oder vielmehr in ihrem wiffenfhaftlichen Schlafe. 

Man hat die englifche Kirche rühmen wollen, wenn man fagte, ein 

Buch wie das Leben Jeſu von Strauß würde nach einem Viertel: 

jahre in ihr vergeffen feyn. Aber da man nicht rühmen Eönnte, 

daß fie e8 eben fo fehnell widerlegen würde, fo fagt man gerade von 
ihr das Schlimmfte, was man fagen fönnte. Der äußere Anftoß 

zur Union ging in Deutfchland allerdings von der reformirten Kirche 
aus, aber nur fo, daß ihr Verſtandesprincip in der Iutherifchen Kirche 

um fich griff und hier feine wiffenfchaftliche Bedeutung erhielt oder 
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zur Weltanfchauung wurde. Dogmatifh, wiſſenſchaftlich oder philo: 

ſophiſch hat die reformirte Kirche nichts zu diefer Arbeit beigetragen. 
MWenn wir daher die Möglichkeit der Union darauf gründen mußten, 
daß jede der beiden Kirchen ihr eignes Princip und das der andern 

in ihr felbft zur allgemeinen Form und zu einer vollftändigen Welt 

des Gedankens umgebildet habe, fo müßten wir eigentlich fagen, daß 

die reformirte Kirche zur Union noch nicht reif fey, denn fie hat Feine 

jener Bedingungen in ihr aufzumeifen. Allein in der ganzen Zeit, 

während ihre Schmefterfiche aus allen Kräften rang, hat fie ſich 

doch nicht außerhalb der Welt befunden? Welchen Dichter koͤnnen 

ihre Angehörigen lefen, welchen Philofophen Eönnen ihre Lehrer ſtudi— 
ven, der ihrer Anfhauung oder ihrem Gedanken nicht die Einheit 

des Abfoluten, die Einheit der Idee nahe brachte? Es gibt Nichts 

in der Welt, mas dem Geifte Würde und Beruhigung gäbe und 
diefe Kraft nicht daraus zöge, daß es entweder der Einheit der Idee 

nachftrebt, oder die Auftöfung des abfoluten Gegenfages darſtellt. 

Iſt diefes Streben in die reformirte Kicche Preußens, die in den 

weftlihen Provinzen feither noch fehr ifolivt ftand, auch noch nicht 

völlig eingedrungen, fo ift fie doch einmal in die elementarifche Be: 

wegung der Zeit hineingezogen, und wenn fie fi nicht bald als 

Secte fehen will, darf fie fih vom Werk und von der Aufgabe ber 

Union nicht abfondern. Andererfeits muß fich die lutheriſche Kirche 

mit diefen Gemeinden uniten, fie muß es gerade mit dem volliten 

und freieften Bewußtſeyn von der Bedeutung dieſes Schrittes thun, 

da fie duch ihre gefhichtlihe Entwickelung höher geftellt ift und zu 

diefer höheren Stufe gerade dadurch gelangt ift, daß fie ihr Princip 

und das reformirte bis zu jener Form entmwidelt hat, wo fie in ber 

Idee ihre Einheit gefunden haben. Sie muß fich uniren, denn fie 

verdankt ihre Lebendigere Bewegung dem Kampfe und endlich der 

innern Berührung mit dem reformirten Princip, und fie muß e8 auch 

deshalb, meil fie ihre Schweſterkirche von der Vereinzelung, bie zur 

Sectirerei fuͤhrt, befreien muß. Freilich wollte ſie ſich gegen die 

Union ſtraͤuben, dann wuͤrde ſie ſelbſt zur Secte herabfallen, und 

die Gemeinde, welche das gediegene Lutherthum durch die reformirte 

Beweglichkeit und Verſtaͤndigkeit erfriſcht und fortgebildet hat, wuͤrde 

weit uͤber ſie hinausgehen. 
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Wenn nun die Lehrbeftimmungen der fombolifchen Bücher durch 
die Union, d. h. dadurch, daß fie aufgehört haben, Zeichen der Kirche 
zu fein, aufgehoben find, fo mögen die unirten Kirchen noch fo fehr 
duch Weltanfhauung, Sitte, wiffenfchaftliche Grundfäge und Be: 
ftrebungen ſich berühren, es würde zur wirklichen Union doch noch 
immer Etwas fehlen, wenn die Einheit aus allen ihren noch ſo viel— 
fachen Bedingungen ſich nicht in Einen Punkt, in Eine Spitze, in 
Einen Lichtpunkt des Bewußtſeyns geſammelt und zuſammengezogen 
haͤtte. Es huͤlfe Nichts, wenn ſie ſich auch noch ſo ſehr gegenſeitig 
ihre Principien mitgetheilt haͤtten, wenn jede nun in ihr ſelbſt mit 
ihrem und dem entgegengeſetzten Princip ſich abzuarbeiten haͤtte und 
die Einheit der Principien ſuchte. Es huͤlfe Nichts, muͤſſen wir 
wieder ſagen, denn das macht die Einheit der religioͤſen Gemeinſchaft 
nicht aus, daß alle Glieder daſſelbe ſuchen, obwohl dieſes Suchen 
und Ringen fuͤr die Verflechtung der Intereſſen ſehr weſentlich iſt, 
ſondern wie das Sprichwort die Beſitzenden ſelig preiſt, ſo iſt die 
Einheit der religioͤſen Gemeinſchaft dann erſt feſt, wenn ſie Einen 
Punkt, der nicht mehr erſt geſucht zu werden braucht, ſelbſt beſitzt. 
Wer die Union wie der Verfaſſer der oben genannten Schrift darin 
begruͤndet, daß es den beiden Kirchen Noth thue, ſich gegen ihre 
inneren Gegenſaͤtze zu verbinden, macht gerade die Kirche zu einer 
bloß ſuchenden und wuͤrde ihr ſogar das Recht, die Gegenſaͤtze ab— 
zuſtoßen, abſprechen muͤſſen, da er damit doch ſagt, ſie haͤtte noch 
nicht die Gegenſaͤtze überwunden und die Einheit, die uͤber ihnen 
liegt, noch nicht erreicht. Aehnlich ift es, wenn bie Vertheidiger des 
Symbolzwanges heutzutage es zugeftehen, daß ſie allerdings zu den 
Lehren der ſymboliſchen Buͤcher ſich nicht bekennen, aber doch mit 
den ehrwuͤrdigen Verfaſſern der Symbole in der Verwerfung der— 
ſelben Irrthuͤmer uͤbereinkaͤmen. Arme Kirche, deren Einheit die 
Verdammung ift! Und Eönnen denn dieſe Liebevollen, ſchwach⸗ 
muͤthigen Seelen, die den Inhalt der Symbole nicht bekennen, rein 
in der Luft, im Leeren ſtehen, muͤſſen ſie es nicht auch verſuchen, 
ihre Vorſtellung zu beſtimmen, und muͤſſen ſie nicht dann in jene 
Irrthuͤmer, die die nothwendige Dialektik der Sache bilden, ſelber 
fallen? 

Hinweg von dieſen Fratzen! 
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Es gibt eine Einheit, die beide Kirchen fo feft und fo durchs 
dringend vereint, daß Nichts mehr fie zu trennen vermag. Die 
Symbole als folche find es nicht, was diefe Einheit bildet; denn 
gelten fie, fo müffen fie trennen, find die Kitchen zufammengetreten, 
fo hören die Symbole auf, bindendes Anfehen zu haben. Wo liegt 
denn alfo die bejtimmte Einheit? Sie liegt in der Innerlichkeit, in 
melde die Symbole zufammengefallen find, im Selbſtbewußtſeyn, 
in welches das objective dogmatiſche Bewußtſeyn ſich umgewandt hat, 
in der Subjectivitaͤt, die die Angſt und Qual, mit welcher das 
äußere dogmatiſche Object fie bisher gemartert hat, in fich felbft ver 
legt hat. Alles, was den menſchlichen Geift nur angehen Eann, 
was ihn in feinen eigenften Intereffen betrifft und berührt, feine 
Sdee und Beftimmung, — Eurz, er felbft ſtand bis jegt außer ihm, 
war für ihn ein Äußeres Object, dag endlich um fo vernunftinfer 
erfcheinen mußte, je mehr es durch bie Symbole in zahllofe Di: 
flinctionen und Statute ausgearbeitet und eingefchloffen war. So 
lange hat nun diefes Object auf dem Geifte gelaftet, ihn gedrüdt 
und an ihm gebohrt, big die Scheidewand zerbrach und die äußere 
Laſt in ihn felbft hineinfiel, Jetzt iſt der Gegenftand des Glaubens 
in bie innere Welt des Geiftes aufgenommen, der Kampf und Zwie— 
fpalt ift zum innern geworden und der Geift Leider, ſtirbt und Lebt 
nun in feiner innern Unendlichkeit. Mas in der Gegenwart Reli: 
giofität genannt zu werden verdient, befteht nur in diefer Umkehrung 
des Geiftes, und außer ihr gibt e8 nichts, was ung Halt und Be: 
ruhigung gibt. Ihr Eiferer und Pharifäer, die ihr den Menfchen 
unerträgliche Laſten auflegt und fie auch nicht mit Einem Finger 
bewegen wollt, verrathet nur nicht eure Herzenshärtigkeit und fagt 
nicht, biefe Umkehrung des Geiſtes fey fehr wenig. Es gibt nichts 
Größeres, ein höherer Gedanke ald der der Selbfiverläugnung kann 
in des Menfchen Herz und Geift nicht kommen, und weder leicht 
noch wenig ift diefer Gedanke, denn er ift ja nur möglich durch den 
Glauben an die Idee, — und ift diefer Glaube fo leicht? iſt ihm 
mit dem Derfagen einiger Formeln, mit der äußern Befolgung von 
Statuten genug gethan? Geht in ein Ktofter, wenn ihre es nicht 
mehr in einer Welt aushalten zu Eönnen meint, welche die Selbft- 
verläugnung und Auferftehung des Geiftes im Glauben an die Idee 
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für das Höchfte, was fie weiß und übt, für ihre einzige Religiofität 
erklärt. Findet ihr nicht Klöfter genug, wenn ihr zu viel feyd, dann 

errichtet neue! 

Die Umkehrung des Geiftes und feine Rechtfertigung im Glau— 

ben an die Idee, nämlich an die Idee der Gott-Menfchheit, ift das 

eroige proteftantifche Princip, an welchem alle Verſuche der Tyrannei 

und der Hierarchie, wenn fie auch das proteftantifhe Gewand anlegt, 

fiheitern müffen; es ift, bildlich gefprochen, das Bad der Wieder: 

geburt, aus welchem der Geift feine ewige Friſche und Tugend ge 
winnt, und nad) der gründlichen Arbeit der Aufklärung ift es das 

Einzige geworden, was den Gemeinden geblieben ift, aber auch das 

Einzige, was Noth thut. Es kann und nit irre machen, wenn 

Andere dieß Princip anders nennen und der Name auch noch einen 

Unterfchied der wirklichen Auffaffung verräth: es thut nichts, im 
Grunde ift die Sache diefelbe, und mit der Zeit wird fie auch in der 
That diefelbe werden. Verzweifelt nur nicht, fondern beweiſt euern 

Glauben durch die Arbeit für ihn. Der Rationalift nennt e8 Ge: 

finnung und gutes Herz, der Theolog, der am meilten der Idee 

widerſtrebt, nennt es Gefühl: das fchadet der Sache nichts, legt 

nur für ihre Nothwendigkeit Zeugniß ab. Arbeitet nur im Glauben 
an die Idee, und es wird bald dahin kommen, daß die Rechtfchaffen: 

heit und gute. Öefinnung des Rationaliften aus ihrer Oberflächlichkeit 

in fi) gegangen, in ihren wahren Grund umgekehrt und das Gefühl 

der neuern Theologie aus feinem Schlafe erwacht und zum Selbft: 

bewußtſeyn der Idee gefhärft feyn wird. Die gefunde Kraft der 

Gemeinden ift längft über das Formelwerk ihrer Führer hinaus: 
gegangen, und fteht ſchon in dem Princip, welches die Theologen 

erſt ſuchen. 

Die koͤnigliche Erklärung der Unionsacte mußte es ſelbſt aus— 
ſprechen, daß die ſymboliſchen Lehrbeſtimmungen durch die Union 

aufgehoben ſeyen, wenn ſie ſagte, daß die Verſchiedenheit einzelner 

Lehrpunkte der einen Confeſſion nicht mehr ein Grund ſeyn duͤrfe, 

der andern die kirchliche Gemeinſchaft zu verſagen. Wie iſt es nun 
zu faſſen, wenn nach derſelben Erklaͤrung die Union keineswegs die 

Aufhebung des bisherigen Glaubensbekenntniſſes bedeutet und bezweckt? 

Das Geſetz bleibt auf dieſe Frage ſtumm und uͤberlaͤßt die Antwort 
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und die Löfung des Widerſpruchs der Gefhichte und Wiffenfchaft. 
Uns kann die Löfung kein Geheimniß mehr feyn. So wie fie wa- 

ven und als Eirchliche Sagungen galten, können die Bekenntnißfchrif: 
tennie wieder gelten, — oder die Union müßte in demfelben Augen: 

blicke, wenn fie diefe Geltung wiedererhalten Eönnten, aufgehoben 
werden, — aber eben fo wenig ift ihre Aufhebung als reine Vernich— 

tung und der Geift in Bezug auf fie als bloße tabula rasa zu den: 
Een. Eine andere Beftimmung als die der Gott-Menfchheit kann 
in ihnen nicht aufgewiefen werden, wenn fie auch darin auseinan= 

dergehen, daß das lutherifche Bekenntniß den Sag: deus est homo 

et homo est deus*) bis zur legten Confequenz durchführte und das 

teformirte unterhalb diefer höchften Spitze zurüdblieb. Diefe Be: 

flimmung, denn eine höhere gibt e8 nicht, bleibt auch noch jegt und 

bleibt immer, felbft nachdem fie aus ihrer flatutarifchen Form in die 

Snnerlichkeit des Geiftes zufammengefallen ift. Jetzt kommt es 

darauf an, daß diefe ewige Wahrheit aus der innern Welt des Gei: 

fies und als die innere Beftimmtheit feiner Idee fich entwickle. 

Ohne Gegenfäge, wir müffen fogar fagen — ohne wefentliche Ge- 

genfäge wird diefe Entwicklung nicht gefchehen Eönnen, das Vorfpiel 

diefer Differenzen Eönnen wir ſchon in unfern Tagen fehen und die 

Gegenfäge entfprechen fogar dem Gegenfage des auf Einheit drin- 
genden lutheriſchen und des verftandig trennenden reformirten Be— 

Eenntniffes, aber die Einheit des veligiöfen Lebens vermögen fie nicht 

mehr zu flören. Denn während diefes auf dem Grunde der Serbft: 

verläugnung, der Umkehrung des Geiſtes und der Rechtfertigung 
durch den Glauben allein beruht, find jene Gegenfäge wiffenfchaft: 

liche Richtungen, die in demfelben Augenblide, wo fie unendlich 

auseinandergehen, durch die innere Dialektik der Idee zufammenge: 

halten werden. 

Die Kirche würde zwar einen folchen Kampf der mwefentlichen 
Begenfäge nicht ertragen, ja fie würde nicht einmal begreifen Eöns 

nen, wie es möglich fey, daß Gegenfäge durch ihren Streit die Ein: 

heit des Gefammtlebens nicht flören follten. Sie kann ſich einmal 

die Einheit nicht anders, denn ald das gemeinfame Bekenntniß zu 

*) Form. Conc. P. I. art. VIIL. 6. 
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ihren Statuten denken und muß deshalb Jeden, der nicht aus Schwäche 
und wegen der Trägheit, die dem gewöhnlichen Volke eigen ift, fons 

dern wegen feiner wiffenfchaftlichen Ueberzeugung gehindert ift, alle 

ihre Sagungen zu bekennen, immer als einen Keßer betrachten und, 

wenn er fich von feiner verfchiedenen Ueberzeugung nicht trennen will, 

von ihr ausfchließen. Aber die Kirche als diefe fichtbare Macht ift 
eben gefallen und durd) die Union aufgehoben, wenn ihre Unterfcheiz 

dungslehren, die ihe die fichtbare Beſtimmtheit gaben, aufgehoben 

find, und an ihre Stelle ift die Gemeinde, die religiöfe Gemeinfhaft 

getreten. Die Kirche befchränkt, fie ift befchränkt durch ihre Unters 

fheidungslehren und durch ihre Schranke ausfchließend; die Ge: 

meinde ift univerfell, fie ift Eins durch) das innere Princip, welches 

ihre Glieder in der Selbftverläugnung übt und im Glauben recht: 
fertigt, und die Gegenfäge in ihr Eönnen nie die Einheit zerreißen, 
da eben Seder fich felbft verläugnen muß, um in feinen Gegenfag ein: 

zugehen und ihn als folchen zu erkennen, der ihm wefentlich angehört. 

Die Gemeinde ift auch über den Widerfpruch erhaben, an mel- 
chem die Kirche, zumal diejenige Kicche, die alle ihre nothwendigen 

Beftimmungen entwickelt hat, leiden und endlicd untergehen mußte. 

Mir meinen jenen Widerfpruch, daß das formelle und materielle 

Prineip ein verfchiedenes find, ihre Einheit nur eine vorausgefegte 

ift und daß die zugeflandene Freiheit, diefe Vorausfegung zu unter 

fuchen, fobald mit ihr Ernſt gemacht wird, immer wieder zu einer 
nur feheinbaren herabfinft. Die heilige Schrift fol die Norm des 

Glaubens feyn, nad ihr follen auch fogar die Bekenntnißfchriften 

beurtheilt werden dürfen, aber wehe dem Kritiker, der von diefer Er: 

laubnig Gebrauch macht und einen Widerfpruch zwifchen der Schrift 
und dem Symbol entdeden follte. Augenblidiih würde ihm die 
Kirche ihren andern Satz entgegenhalten, naͤmlich den Sag, daß die 

Symbole die in der Schrift enthaltene Wahrheit und die richtige 
Erklärung und Auffaffung derfelden feyen, alfo auch die Schrift nur 

nad) der Anleitung der Symbole zu Iefen und zu erklären fy. Die 

Kirche, welche diefen Widerfpruch nicht vollftändig entwidelt hat und 

entweder allein die Eirchliche Satzung herrſchen läßt oder, wie die re— 

formirte Kirche, mehr oder weniger einfeitig das formale Schriftprin- 

cip geltend macht, beweift nur ihren abftracten, unlebendigen Cha: 
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rakter, während die lutheriſche Kirche, die jenen Widerfpruch in feir 

ner ganzen Schroffheit zum Gefeg erhoben hat, auch in diefer Frage 

wie in allen andern die Forderung des Höchften, nämlich der Einheit 

des formalen und materialen Princips ausgefprochen hat. Diefe 

Forderung des Höchften ift in der Union erfüllt. Die Innerlichkeit, 

in welche der Geift eingekehrt iſt, um an feiner Umkehrung und Selbſt— 

verläugnung ſich abzuarbeiten und feine Rechtfertigung zu gewinnen, 

ift die reine Form der Unendlichkeit des Selbftbewußtfeyns, in welche 

alle einzelnen beftimmten Formen der Anfhauung und Vorftellung 

zufammengefallen find und die an Allem, was gelten und anerkannt 

werden foll, wiedergefunden oder mwiederhergeftellt werden muß. Sie 

ift kritiſch. Sie ift aber an ihr ſelbſt Inhalt, fie ift fogar aller Ins 

halt des Geiftes, denn in ihr befigt ſich der Geift in feiner reinen 

Unendlichkeit oder in ihr ift er bis auf fein erſtes, urfprüngliches 

Element zurüdgegangen, das fich felbft und durch feine eigene, innere 

Kraft zu einer Welt, zum Weltfoftem entfaltet. Die Entwidlung 

und Selbftbejtimmung diefer einfachen Form, die an ihr zugleic) 

aller Inhalt ift, wird nun zwar Eeine andern Beflimmungen erzeu: 

gen ald diejenigen, bie in der Schrift und im Symbol enthalten 

find, aber als Kritik dieſer Beftimmungen und als die höchite Eins 

heit von Form und Inhalt hat fie zugleich den Eirchlichen Widerfpruc) 

zwifchen der Autorität von Schrift und Symbol in fi aufgehoben, 

da fie nun beide derfelben Kritik unterwirft, beide ald gefchichtliche 

Erfcheinungsformen berfelben Wahrheit betrachtet, die fie felbit zur 

Idee erhebt. 

Bor einigen Jahren war die Philofophie noch fo fehr an die 

alten Formen gewöhnt, daß fie zumeilen bedenklich den Kopf fchüt: 

telte und es doch noch eine große Unvollfommenheit nannte, ja es 

der Union zum Vorwurf machte, daß fie die beiden vereinigten Kir: 

chen nicht unter ein neues tüchtige8 Symbol zufammengebracht Habe, 

Als ob die Union nicht vielmehr die Aufhebung der fichtbaren Kirche 

und ihres außern Merkmales, der ſymboliſchen Satzung wäre; als 

ob nicht die aus dem außern Kirchenweſen hervorgegangene Gemeinde 

im Princip der Selbftverläugnung und der Nechtfertigung durch den 
Glauben diejenige Einheit befäße, in welcher auch wefentliche Gegen: 
füge ohne Gefahr für ihre freie Entwidelung und für das Bejtchen 
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des Ganzen ertragen werden Eönnen und müffen. Ein Symbol, 
welches, wie man es ſtolz ausdrüdte, über den Gegenfägen ftände, 

würde im Gegentheil von neuem Äußere Spaltungen hervorgerufen 

haben; denn bildet e8 eine aͤußere fichtbare Einheit, fo muß es auch 

eine außere Trennung fliften, fie billigen und nothmendig fordern, 

wenn fich folche Unglüdliche finden, die ihm ihre Zuſtimmung nicht 

geben koͤnnen. Das Symbol der Selbftverlaugnung und der Recht: 
fertigung bedarf nicht mehr einer außern Urkunde, es ift inneres 

Princip geworden, in das Gemüth, in Sitte, Wiffenfchaft, in alle 
Aeußerungen des Geiftes eingedrungen, und ift es aud von Man: 

chem noch verkannt, von manchem Proteftanten — und von den 

Kegerrichtern am meiften — geläugnet und mißverftanden, fo hilft 

auch Fein Symbol, und nur die Macht der Sitte und Wiffenfhaft 
wird das Princip der Innerlichkeit und Freiheit aufrecht erhalten. 

Mill man aber ein tüchtiges Beifpiel haben, wohin eine fymbolifche 

Bereinigung beider Kirchen führe, fo lefe man die Vereinigungsur- 
£unde, die für die Landeskiche Badens beftimme ift. Einer ihrer 

Erläuterer will ihre Zweckmaͤßigkeit und Weisheit rühmen, allein 
wenn er 3. B. fagt*): „Die Urkunde hat den Begriff des Sacra— 
ments nach den Bekenntniffen beider Landeskatechismen befchrieben 

und ergänzt, ohne die Möglichkeit befonderer Vorftellungen aufzuru: 

fen oder niederzufchlagen,” — was will diefer Ruhm anders fagen 

als daß die Unterfchiede mit einiger Klugheit abgeftumpft oder viel- 

mehr nur umgangen feyen? Es ift aber in der That das Geringfte, 

was man an einem Symbol, worin die Kirche doch ihre Sichtbarkeit 

befigen foll, rühmen Könnte, daß es nichts Beſtimmtes fehen laff- 
Weisheit müffen wir e8 daher nennen, daß der Stifter der 

Union der vereinigten Kirche Preußens nicht das Joch eines neuen 

Symbols auflegen ließ. Und was für ein Joch hätte es werden 

müffen? Entweder hätte e8 doch nur ein Symbol werden Eönnen, das 

mit feiner dürftigen Unbeftimmtheit der Kirche, bie fich zu ihm be 

fernen müßte, nur zum Zeugniß ihrer Armuth gedient hätte, oder 

hätte es eine beflimmtere Sprache angenommen, fo würde es durch 

*) Erläuterungen der evangelifchsproteftantifchen Kicchenvereinigunge- 

urkunde des Großherzogthums Baden, von Dr. 8, 3. Rind, 1827, ©. 209. 
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die geiftige Entwicklung der nächften Jahre ſchon uͤberſchritten fern. 

Dagegen war e8 vollkommen angemeffen, daß im Gultus die Ein: 

heit beider Kirchen vorbereitet und begründet wurde. Die Agende 

ift nach der Eöniglichen Erklärung vom Jahre 1834 Feineswegs 
dazu beftimmt, in der evangelifchen Kirche an die Stelle der Bes 

Eenntnißfchriften zu treten, und fie vermag e8 auch nicht, da fie als 

Ordnung des Cultus das Gefühl und die Anfhauung ermwedt, be 

ſchaͤftigt und geftaltet und fich nie bis zu jener Spitze der Reflerion 

erheben kann, wo die fombolifche Differenz hervorbricht. Die An: 

ſchauung ift aber auch eben deshalb diejenige Sphäre, in welcher 

alle weſentlichen Gegenfäge der evangelifchen Gemeinde fich berühren 
und zufammentreffen Eönnen, und die Form, die fie in der Agende 

erhalten hat, ift ja fo wenig für eine ewige unveranderlihe Sagung 

erklärt, daß die fernere Entwidlung des Lebens der Gemeinde, fo: 

bald nur wirklich eine Entwidlung da ift und es nicht bei dem 

bloßen Gerede davon ftehen bleibt, auch ihre angemeffene Form der 

Anfhauung und des Eultus finden wird. 

Mir betreten, fobald wir von der Agende fprechen, den Boden 

des Staats, alfo den Boden derjenigen Form des geiftigen Lebens, 
in welche ſich die Form der’ fichtbaren Kirche aufgelöft hat und ge: 

tade durch die Union aufgelöft hat. Wir hören die Einreden, die 

und bei diefen Worten gemacht werden, mir haben fie längft und 

oft genug gehört, fie Eönnen uns nicht irre machen und wir werden 

fie bald eine nach der andern dahin, wo fi, yingehören, in das Ge— 

biet der abftracten Theorieen vermweifen, zuvor bemerken wir noch, 

daß die Union ale folche ein Werk des Staates iſt, nur vom Staate 

ausgehen Eonnte, wenn fie Erfolg haben follte, und daß fie felbft 

fchon der flärkfte Beweis von der Nothwendigkeit iff, mit welcher 

die fihtbare Kirche in den Staat ſich aufhebt. Sind, wie e8 fid) 

uns wirklich fo zeigte, die Bedingungen dba, unter welchen die Union 

eintreten mußte und nicht mehr zurldgehalten werden Eonnte, dann 

ift fo viel wenigftens gewiß, daß die Kirche das Werk felbft nicht 

vollbringen, ja daß fie die Union nicht zulaffen durfte, follte fie auch 

nur wie ein Sterbender dagegen proteſtiren. Denn nichts ift der 

Union fremder ald die Abficht, die vereinigte Gemeinde durch einen 

ausfchließenden fombolifhen Satz, durch ein pofitiues Statut zufam: 

5 
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menzufchließen, die Kirche aber kann fich felbft nie ohne eine pofi- 
tive ſymboliſche Beſtimmung, ohne eine in Sägen abgefchloffene 
Formel denken, und von ihr das Gegentheil fordern, hieße ihre Selbft- 
auflöfung fordern. Die eigene Ausbildung der Kirche hat fie aber 
auf den Punkt gebracht, wo diefe Forderung an fie geftellt wird, ge: 
gen ihre eigene Entwicklung, gegen ihren eigenen Willen Eann fie 
nicht protefliven, und wollte fie es dennoch thun, fo hilfe es ihr doch 
nichts, denn auch fo würde fie fich nur auflöfen und das Refultat ihrer 
Geſchichte verläugnen. Die Union ift die Einheit wefentlicher Ge 
genfäge: aber kann die Kirche jemals fich als folche Einheit confti 
tuiren? Nimmer! Als vein pofitive Macht, als eine Anftalt, die im: 
mer ihre fihtbare Einheit — das Merkmal ihrer Einheit, fey es 
auch nur in Einem fymbolifhen Satz — haben will, kann fie mes 
fentliche Gegenfäge nicht in ihr ertragen. Aber der Staat Eann es, 
er kann es allein, denn er nur als dieſe Realitaͤt immanenter, menſch⸗ 
licher Zwecke, als freie Entwicklung des Vernuͤnftigen, gibt allem, 
was zu dieſer Entwicklung gehoͤrt, freien Spielraum, er eifert, grollt, 
erwuͤrgt nicht, er verliert auch bei der lebhafteſten Entwicklung nicht 
die Geduld und kann die Gegenſaͤtze, die in der Entwicklung ſich ge⸗ 
ſtalten, ruhig ertragen. Der Staat erkennt ſogar die weſentlichen 
Gegenſaͤtze als ſein wahres Element an, wenn er die getrennten Kir⸗ 
chen in Eine Gemeinde verbindet und dieſe ſo im Gegenſatze einige 
Gemeinde als diejenige, die ſein Weſen bilde und darſtelle, bezeichnet. 
In der Cabinetsordre vom 28. Februar 1834 iſt der Beitritt zur 
Union als Sache des freien Beſchluſſes bezeichnet: der Staat will 
die Geſchichte nicht erzwingen. Aber die geſchichtlichen Maͤchte, ge— 
gen welche Zwang haͤtte ausgeuͤbt werden koͤnnen, die geſonderten 
evangeliſchen Kirchen, waren ja im Grunde nicht mehr als ſolche vor— 
handen, es gab keine Kraft mehr, die dem Zwange unterliegen konnte. 
Die Union war vielmehr als Zuſtand bereits da, und der Staat hatte 
weiter nichts zu thun, als ihn anzuerkennen, d. h. dasjenige, das in 
der Form der Zufaͤlligkeit da war, zu berechtigen, das Reſultat der 
Geſchichte zu erkennen, den Zuſtand zu freier That zu erheben. Da⸗ 
her nun, weil das Nothwendige, die Union, der allgemeine Zuſtand 
war, weil der Staat und nur der Staat — denn die Kirche kann 
nicht weſentliche Gegenfäge in ihr dulden — diefen Zuftand allein 
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berechtigen konnte und ihm als Nefultat der gefchichtlichen Entwicke— 
lung berechtigen mußte, darum heißt es zugleich im £öniglichen Be— 
fehle, daß das Unchrifttichfte, die Abfonderung zu einer befondern 

kirchlichen Gefellfihaft im Gegenfage gegen die Union nicht gejtattet 
werden dürfe. Denn diefe Abfonderung wäre Auflehnung eben fo 
ſehr gegen den Zuftand, den die Kirche durch ihre gefchichtliche Ent- 
wicklung felbft gebildet, wie gegen diejenige Form der Gemeinde, die 

der Staat berechtigt hat. Wenn die Widerfacher der Union durch: 

aus wollen, fo ift der Staat fo befonnen, in feinem Rechte und Zu: 

ftande fo ſtark, daß er ihnen daffelbe gewähren wird, was er andern 

Secten nicht verfagt. Aber wollt ihr denn eine gefchichtlofe Secte 

werden? eine Secte, deren einzige gefchichtliche Documente in Kla: 

gen und ohnmächtigen Befchmwerdefchriften gegen die unwiderſtehliche 

Nothwendigkeit der Gefchichte beftehen? 

Doch das muß wenigftens den Gegnern der Union zugeftanden 

werden, daß fie beffer als die Upologeten den Zufammenhang zwiſchen 

der Union und den neuern wahrhaften Principien von der Staats: 

gemalt wenn nicht eingefehen, — Einſicht ift bei ihnen nicht zu fu: 

chen, — aber doch bemerkt und nad) ihrer Weife beklagt haben. 

Manche Apologeten, fo der oben angeführte Schriftfteller, fprechen 

von der Union, ohne auch nur den Staat zu erwähnen, fie glauben 

auch in der Union immer noch das fichtbare Fähnlein der Kirche er: 

heben zu Eönnen, meinen, das grobe. Geſchuͤtz und Gemwehrfeuer der 

Kirche, Ereommunication, Verkegerung, Hinrichtung wenigftens in 

effigie, Hungertod fey ihnen als Schugwaffe gegen ungefalbte Phi— 

lofophen geblieben. Alfo, was ift der Staat heutzutage geworden, 

was ift feine Idee? Hört ihr's? Darauf kommen wir zu fprechen und 

wir wollen nun fehen, was ihr dagegen aufzumeifen habt. 

Die Presbyterial:-Berfaffung. 

Spnoden, diefe grelffte Sichtbarkeit der Kirche, haben nur 

Sinn und Bedeutung, wenn fie mit unerbittlicher und eiferfüchtiger 

Strenge über die Aufrechterhaltung des Eirchlichen Lehrbegriffs ma= 
5* 



68 

chen und ihre Aufficht über das gefammte Leben der Gemeindeglie- 

der durd) das Recht der Ercommunication zu etwas mehr ald zum 

bloßen Scheine machen dürfen. Wer daher Synoden ohne Symbol: 

zwang will, wer Synoden fordert und ihnen den Blitzſtrahl des Ban: 

nes nicht zu Gebote ftellen will, fordert ein Unding. 

Spnoden, die auf dem Grunde der Presbyterial-Verfaffung er: 

richtet find, unterhalten immer die Taufhung, als fey in ihnen die 
Kirche in ihrer reinen Selbftftändigkeit gegen den Staat repräfen: 

tirt, und da fie beftändig erfahren müffen, daß diefe Serbftftändigkeit 
in der wirklichen Welt ihnen gar nicht zugeflanden werde, fo unter 

halten fie in der Gemeinde eine beftändige Unruhe, fo nähren fie die 

Einbildung, daß die Kirche vollkommen unabhängig vom Staat ihre 

Angelegenheiten leiten und durch Gefege ordnen müffe, und entfrem« 

den fie die beften Kräfte des Geiftes den vernünftigen und fittlichen 

Mächten der Wirklichkeit, 
Sft e8 aber fo weit gekommen, daß der Staat in feiner wahr: 

haften Idee fich erfaßt hat, während die Kirche ihr fichtbares Zei- 

chen, das Symbol nicht mehr befigt, und fordert man dennoch Sy— 

noden, fo bleibt für die Kirche nur die untergeordnetfte Polizei: 

übung übrig und ihre Apologeten fcheinen dann eigentlich nur da 
zu feyn, damit die Kirche auch von ihrem Standpunkte aus ihren 
Fall ausfpreche. 

Die Beweife liegen nahe. 
Unter der Herrfchaft der Herzöge von Cleve war die Neforma: 

tion auch in Fülih, Berg, Cleve und Mark eingedrungen: über 
Soeft kam das Iutherifche Bekenntniß, Wefel wurde der Hauptfig 

und der Ausgangspunkt der reformirten Lehre. Den ſchwachen Hers 

zögen fehlte die Entfchiedenheit, ſich beſtimmt für oder gegen die Mes 
formation zu erklären. Johann erließ zwar im Sahre 1525 einen 

Befehl gegen die Verbreitung der lutherifchen „Ketzerei,“ verfuchte 

aber unter der Anleitung des Erasmus felbjt zu reformiren. Sein 

Nachfolger, Wilhelm der Reiche, war der Reformation nicht abge: 

neigt, aber er wagte es nicht, ſich von der Unentfchiedenheit in Eirchli= 

chen Dingen, die zum Xheil in feiner Bildung durch Erasmus be— 
gründet war, loszureißen und die Zugeftändniffe, die er gab, Eonnten 

den evangelifchen Gemeinden wohl einige Sicherheit geben, fie aber 
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nicht befriedigen. Erſt unter dem legten clevefchen Herzoge, So: 
hann Wilhelm wurde der Religionshaß mächtiger, Eonnte aber nicht 
mehr das Bekenntniß der verbefferten Lehre unterdrüden. 

Die Gemeinden waren unter einer fo ſchwachen, unentfchiede- 
nen Regierung fich felbft überlaffen, die Iutherifchen Lebten ohne eine 
beftimmte Verbindung und nur die reformirten vereinigten ſich feit 
dem Jahre 1568 eigenmächtig zu Synoden. Bon einer rechtlichen 
Organifation der Kirche, von der Ausbildung ihres Verhältniffes 
zum Staate Eonnte Feine Rede feyn. Als Brandenburg und Pfalz: 
Neuburg 1609 die clevefche Erbſchaft in Befig nahmen und an: 
fangs gemeinfames Regiment hielten, galt Johann Sigismund ſchon 
für reformirt und war man auf die Öffentliche Erklärung feines Be: 

Eenntniffes zur veformirten Kirche bereits gefaßt und vorbereitet. 
Der Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm, damals noch eifrig Tutherifch, 
eilte daher, die Iutherifchen Kirchen in eine engere Verbindung mit 
einander zu bringen, gegen die Gefahren, die man von den Refor- 
micten her fürchtete, zu ſichern und wohl auch zugleich die Lutheri- 
[hen Gemeinden in Gleve und Mark für ſich gegen Brandenburg 
zu gewinnen. Durch diefe eigenthümlichen Verhältniffe gefchah es, 

daß die Iutherifche Kirche diefer Lander in das Weſen der Synodal- 

verfaffung hineingezogen wurde. Die Iutherifchen Prediger von 

Eleve traten 1612 auf der Generalfpnode zu Dinslaken zufammen, 

diejenigen von der Sraffhaft Mark zu Unna und an beiden Orten 

verpflichteten fie ſich durch die Unterfchrift einer ſtreng lutheriſchen 

Confeffion zur Beftändigkeit in dem Belenntniffe. 
Eleve und Mark kamen durch den Erbfolgevergleihh an Bran- 

denburg. Während die veformirten Gemeinden an der Befeftigung 
ihrer Kicchenordnung arbeiteten und ihre Verfaffung 1662 unter 

Modificationen von Brandenburg beftätigt erhielten, blieben die lu— 
therifchen nicht zuruͤckk; aus ihren Synodal-Verhandlungen ging end: 

lich eine Kirchenordnung mit dem ganzen Apparat der Presbyterien 

und Synoden hervor und erhielt in dem Jahre 1687 die Beftäti- 

gung mit dem Vorbehalt, daß dem Landesheren das Rechte bleibe, 
fie zu jeder Zeit zu vermindern, zu vermehren und nach Gelegenheit 

zu ändern und aufzuheben. 

Die Gemeinden in Cleve und Mark, die unter einem evangelis 
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fhen Landesherrn jtanden, konnten ſich ruhiger und mit größerer 

Sicherheit entwideln ald die Gemeinden in Sülich und Berg. In 
dem brandenburgifihen Antheil der clevefchen Erbſchaft machte der 

Staat daruͤber, daß die Macht der Spnoden nicht Über ihr Maf 
getrieben wurde, die Cenſur durfte über den Prediger nicht von der 

Synode ausgeübt werden, fondern die Acten der Unterfuchung muß: 
ten an den Landesheren eingefchidt werden und diefer hatte fich die 
Entfcheidung und Beflimmung der Strafe vorbehalten*). Die Er- 
communication durfte nicht publicirt werden, ehe nicht an ben Lan— 

desheren „unterthänigfter Bericht eingeſchickt und darüber gnädigft ver- 
ordnet worden’), In Fülih und Berg dagegen war nah dem 
Uebertritt Wolfgang Wilhelm's zur römifchsEatholifchen Religion der 

Conflict zwiſchen der Kiche und dem Staat um fo größer geworden, 

als man fi damals nur fehwer, d. h. nur unter Kämpfen und Wi- 
derftreben darein finden Eonnte, daß ein Eatholifcher Landesherr als 

Landesherr auch uͤber die kirchlichen Angelegenheiten der evangelifchen 
Gemeinden in feinen Landen die oberfte Entfcheidung habe. Die 
Iutherifche Kirche in Jülich und Berg einigte fi) auf der General: 
fonode zu Volberg 1677 über das Statut, in welchem fie ihre Ver: 
faffung beftimmte, die reformirte Kirche entwarf ihr Verfaffungsge- 
feß im Jahre 1654. Die Landesregierung weigerte ſich aber, der 
veformirten Kirchenordnung ihre Veltätigung zu geben, indem fie 
richtig bemerkte, daß nach ihr der geiftlichen Genfur ein unbefchränf- 
tes Necht zugefchrieben würde. Dennoch bewirkte e8 Brandenburg 
in mehreren Receffen und Religionsvergleichen mit dem Pfalzgra⸗ 
fen Philipp Wilhelm, daß den reformirten Gemeinden in Juͤlich 
und Berg die Ausuͤbung und Vollziehung der kirchlichen Disciplin 
fo unbeſchraͤnkt uͤberlaſſen wurde, daß ein corrigendus vel corre- 
etus fih unter feiner Bedingung am die weltliche Obrigkeit wenden 
durfte und der Obrigkeit die Einfiht und Entfiheidung über die 
Rechtmäßigkeit des kirchlichen Gerichts nicht zuftehen follte. Selbſt 

*) Elevefche und Märkifche Kirchenordnung (der reformirten Gemeinden) 
$. 45-48, Siehe: Die Alteren Presbyterials Kirchenordnungen der Länder 
Sülich, Berg, Cleve und Mark, herausgezeben von K. Snethlage, mit einem 
Vorwort von Gräber, Leipzig 1837. 

**) Elevefche und Märkifche evangelifchzlutherifche Kirchenordnung $. 152. 
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für kirchliche Vifitationen war die Nachfuchung der Adjunction eines 
obrigkeitlichen Commiſſarius für unnöthig erklärt *), d- h. Branden⸗ 
burg feßte in Jülich und Berg die Kirche, die e8 in feinem Gebiet 
der Landeshoheit unterworfen hatte, außer aller Beziehung zum Staate 

und gab der reformirten Kirche in Juͤlich und Berg an jenen Recef: 

fen den Schugtitel, unter dem fie bei ihrer Kirchenordnung bleiben 

Eonnte, Diefer fchreiende Widerfpruch kann nur mit der Noth, die 

von dem pfälzifchen Fürftenhaufe her der evangelifhen Kirche zu 

drohen und die nur durch die formelifte Selbftftändigkeit derfelben ges 
fihert zu ſeyn fhien, entfhuldigt werden. Gefühnt wird er aber, 

indem nun Preußen felbft mit den Anfprüchen zu kaͤmpfen hat, die 

es damals erweckt und autorifirt hatte. 

Sämmtliche vier Kirchenordnungen kommen nun darin überein, 
daß der Prediger weder „‚öffentlicy noch abfonderlich” anders Etwas 

lehren, fehreiben und duch den Druck ausgeben folle, als dag Wort 

Gottes und daffelbe, wie es in den fymbolifchen Schriften wiederholt 

und ausgelegt ift**). As Symbole gelten in den reformirten Kir: 

chenordnungen der Heidelbergifche Katechismus, in den Iutherifchen 

fämmtliche Thelle der ſymboliſchen Sammlung, nur nicht die Ein: 

trachtsformel. Und mit der unverlegten Aufrechterhaltung der Sym— 

bole war es diefen Kirchenordnungen in der That entfchiedener Ernſt; 

ein Spftem der gegenfeitigen Beauffichtigung diente dazu, alle Ab: 

weichungen von der ſymboliſchen Lehre, deren ſich Einzelne ſchuldig 

oder verdächtig machten, an den Tag zu ziehen, anzuklagen, und der 

Bann gab diefer Glaubens Polizei, diefer Inquifition die Waffe, um 
ihrem Verdachte oder Urtheilsſpruch Nachdruck zu geben. Wir fagen: 

„Verdacht“, denn diefer ift vor dem Glaubens: Zribunal ein wich: 

tiges Ding und muß es feyn, da die polizeiliche Aufficht in diefer 

Beziehung ſich auf ein feines Gift richtet, daß ſich nicht nur leicht 

*) Die Alteren Presb.⸗-Kirchenordnungen, herausg. v. Snethlage, ©. 

212. 213. 
+) K.-O. der hriftlich reformierten Gemeinden in Zülih und Berg, 

$.22, Reformirte Elevifche und Märkifhe K. O. F. 20. Summarifher Be: 

griff, wie es der Kirchendisciplin halber bei den unveränderten Augsburgiſchen 

Sonfeffionstirchen im Fürftenthum Juͤlich und Berg foll gehalten werden. Cap. 

1. Cleviſche und Märkifche evang. = lutherifche K.-O., 9-22. 



72 

verſtecken, fondern auch unter den mannichfachften Formen verbergen 

kann, Der Böfe erfcheint ja auch zumeilen ald Engel des Lichtes, 

So darf nun keine Schrift vom Prediger durch den Druck ausgege- 

ben werden, „es fey denn, daß Synodi Deputati alles überfehen und 

erbaulich geachtet haben *). „Ein jedweder Prediger fol der Gen- 

fur unterworfen feyn,” und er verfällt derfelben nicht nur durch 

„aͤrgerliches Leben“, fondern auch durch „aufruͤhreriſche und verderb- 

liche Lehren‘ **), „Der Aelteſten Amt ift, neben dem Prediger zu 
wachen über die ganze Heerde und fleißige Aufficht zu haben auf die 

Lehre, Leben und Wandel Beides, der Prediger und Zuhörer” ***), 
Die aber „in Leben und Lehre irren,” find der Ercommunication 

unterworfen P). 

Mehr kann die Kirche in neuern Zeiten nicht verlangen, mehr 
als diefe innere Jurisdiction und Polizei kann fie nicht ausüben, 

aber daß ſchon diefe Zugeftändniffe, die ihr nachgegeben wurden, viel 

zu viel waren und ihre Kraft bei weitem überftiegen, bewies die Kir- 

che felbft, indem fie almählig den himmlifhen Blitzſtrahl in Ruhe: 

fland verfegte und ihre ganze Sorge auf die Eleinlichften polizeilichen 

Beflimmungen richtete. Außerhalb des Staates fich haltend haben 
jene Kirchen e8 nicht einmal zu einer tüchtigen, gemeinfamen Geftal- 

tung ihres Cultus bringen Eönnen und über der Vielgefchäftigkeit der 

Presbyterien und Synoden vergaßen fie ihren Glauben, Eonnten fie 

nicht an wiffenfchaftliche Arbeiten denken und zerficerten fie in ein- 

zelne Atome. 

Die Confeffion, welche die Lutherifchen Prediger 1612 auf der 

Synode zu Unna unterfehrieben hatten, wurde zum legten Male auf 
der Synode zu Schwerte 1717 unterzeichnet. Seit dem Sahre 1771 
wurde auch von den Drdinanden die Bekenntnißformel gar nicht mehr 
unterfehrieben, der GeneralsInfpector Ließ vielmehr die fombolifchen 

Bücher und zwar mit der Claufel „weil unterzeichnen. Diefe Ein- 
vihtung dauerte nur bis zum Jahre 1796 und ein Zufall reichte hin, 

*) RD, der ref. Gem. in Juͤlich und Berg, 9,29. 
Ebend. $.47. 48, 

*xx) Ebend. $. 58. 

+) Ebend, $,134, 
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die ganze Inftitution über den Haufen zu werfen. Das Confeſ— 

ſionsbuch verlor ſich nämlich auf einem Transporte, und feitdem wur- 

den die Ordinanden nur darauf verpflichtet, „die Religion Jeſu nach 

dem Inhalt der heiligen Schrift und mit befcheidener Rüdficht auf 
die ſymboliſchen Bücher der Lutherifchen Kirche zu lehren” ). Was 

der Pietismus und die Aufklärung zernagt und morfch gemacht hat: 

ten, fiel anderwärts im Begriff und in der Wiffenfchaft zufammen, 
um in deren Bereich zu einem neuen Leben aufzuerftehen; bier war 

der Zufall der deus ex machina, der der Aufklärung die Krone auf: 

fegte, aber an die Stelle des Alten Feine neue gediegene Schöpfung 
zu fegen wußte. 

Die Synoden, Infpectionen und die gegenfeitige, vom Geſetz 

geforderte argwöhnifche Beauffichtigung hatten die Confeffion nicht 
erhalten, die Subjectivität nicht befchränken Eönnen, und das Ende 
der ganzen Gefchichte war Fein anderes, als daß das Sch fich ſelbſt 
überlaffen daftand, und nach) feiner willführlichen, ungebildeten Ein: 

fiht beftimmte, was ihm von den fombolifchen Büchern gelten folle. 

Die Begeifterung, mit der das zweihundertjährige Beſtehen der Sy: 

node, derfelben Synode, die die unbedingte Anerkennung de8 Sym— 

bols forderte, zu Hagen gefeiert wurde, Eonnte ſich in fombolifcher 

Hinficht nicht Höher verfteigen, als daß die Geiſtlichen ſich „aufs 
neue’ verpflichteten, „die evangelifche Religion mit weiſer Ruͤck— 

ſicht auf die öffentlichen Bekenntnißbücher vorzutragen” *). Was 
es aber mit diefer weifen Rüdficht für eine Bewandtniß habe, zeigen 

die Morte, mit denen die Abendmahlsfeier an demfelben Subelfefte 
eingeleitet und begleitet wurde. Jeſus Chriftus heißt dafelbft „der 

große Held der Menfchheit, der Weife, Heilige und Göttliche,’ an 
welchen diefe Feier des Abendmahls „erinnere ***), 

Und dennoch wurde in ber Vorlefung, die am zweiten Tage der 

Secularfeier gehalten wurde und ſich mit der Frage befchäftigte, was 

die Synoden gewirkt hätten, behauptet, fie hätten „die Gefahren 

*) Die zweihundertjährige Subelfeier der märkifchen evangelifchen Synode, 

Hagen 1812. ©, 12.13. 

**) Ebend. S. 140. 
**x5) Ebend, S. 141, 
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abgewehrt, die dem lutheriſchen Lehrbegriff drohen konnten“? *) Wir 
wiffen nicht, was e8 alles für Gefahren waren, die da drohen „konn⸗ 

ten”, aber das wifjen wir, die Gefahren, die wirklich gedroht haben, 

die den Iutherifchen Lehrbegriff geftürzt haben, die find von den Sy— 
noden nicht abgewehrt. Im Gegentheil! Wenn in jener Vorlefung 
von den Synoden gerühmt wird, fie hätten „aͤcht proteftantifch die 
Autorität der Bibel und der Vernunft behauptet” **), fo bemeift die- 

fer Eöftliche Gefchichtsfchniger, daß die Synoden eben jenen Gefahren 
nicht widerftanden haben, daß fie vielmehr mit ihrer wefentlichen Be: 

flimmung untergegangen find. Die einzige proteftantifche That, die 

der Jubelredner von den Synoden rühmen Eonnte, ift nur die, daß 

man ſich in der Wöllner’fchen Periode gegen den ‚‚Olaubenszwang” 

erklärte. Aber haben denn damit die Synoden fich nicht vielmehr 

gegen fich felbft, gegen ihr zweihundertjähriges Beſtehen erklärt, ha— 

ben fie nicht damit gegen fich felbft proteflict und die Art an ihre 

MWurzel gelegt? Und was haben fie denn für die „Autorität der 

Vernunft” gethan? Mo find ihre Werke? Etwas Anderes ift es, die 

Autorität der Vernunft „behaupten, und etwas Anderes, Thaten der 

Vernunft vollbringen. Thaten gibt es bei ihnen nicht. 

Für den Cultus haben die Synoden nichts zu Stande bringen 

koͤnnen. Weder über ein gemeinfames Gefangbuch, noch über eine 

gemeinfame Liturgie haben fie ſich geeinigt; es feheint, die organifi- 

vende Kraft, welche die lutheriſche Kirche anderwärts bewiefen hat, 

ift ihr durch die Verwidlung mit dem Synodenweſen gänzlich ent: 

zogen worden. Die republikanifche Form und der dreijährige Wechſel 
des Inſpectoriums verhinderte und machte völlig unmoͤglich jene Ein- 

heit, mit ber ein Gedanke beftändig feftgehalten werden muß, und 

ließ noch weniger einen nothwendigen Gedanken zum Beſchluß und 
zur Ausführung kommen. Gegen die Particularität, Eigenfinn, 

Belhränktheit der Einzelnen fehlt es außerdem dem Inſpector an 

aller Autorität, Indolenz mußte Manchen vor Unannehmlichkeiten, 

die mit ducchgreifenden Maßregeln und mit der entfchiedenen Durch: 

führung derfelben immer verbunden find, zurücfchreden und Andere 

*) Ebend. ©,184. 

**) Ebend, ©, 186. 
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ſuchten durch ſchwache Nachgiebigkeit die wiederholte Wahl zum Vor: 
Ni zu ſichern. An eine Einheit des Plans, an Sicherheit und Kraft 
der Ausführung ift unter folchen Umftänden nicht zu denken. 

Da die Spnoden für die Geftaltung des Cultus und für die 
Entwicklung des Eicchlichen Bewußtſeyns nichts thaten, und ihrer 
ganzen Einrichtung nach den Weg, der zu bedeutenden und erfolg: 
reichen Thaten führt, verfehlen mußten, Eurz, da ihnen die Gabe zur 
Gefesgebung und zu den höhern Gebieten der Verwaltung verfagt 
war, fo legten fie ſich auf die Polizei. So erklärten fie nun den 
Wirthen und Gäften, den Scheibenfhügen, den Tänzern und allerlei 
anderen lodern und Luftigen Leuten den Krieg, und nannten diefen 
heiligen Krieg Wirkfamkeit für den Cultus und für die fittliche Oxd- 
nung in den Gemeinden. Die Wirthe und Gäfte wurden der Gen- 
fur unterworfen, um die Abftellung der Unordnung bei dem Schei- 
benfchießen wurbe gebeten — diefe Bitte ift eine That der Synode 
von 1772 — und 1738 wurde befchloffen, das „weltliche Zanzen 
für der Sittlichkeit gefährlich zu erklären” und die Tänzer „nach ver: 
geblicher Anwendung der Grade der Ermahnung vom Abendmahl ab: 
zumeifen.” Aber nie haben dieſe Heldenthaten, diefe Bitten und 
Befhlüffe die Beſtaͤtigung der Regierung erhalten Eönnen. Wenn 
alfo die Spnoden im Großen nichts leifteten, im Kleinen fehlgriffen, 
und zwar fo weit von allem Maß abwichen, daß ihre Hauptbefchlüffe 
unmöglich von der Regierung genehmigt werden Eonnten, was haben 
fie dann geleiftet? Nichts, als daß fie im 17ten Jahrhundert den 
kirchlichen Lehrbegriff aufrecht erhielten. Doc) das thaten fie eigent- 
lich nur im Augenblick ihrer Gonftituirung, das hätte auch in der 
Einheit mit dem Staate gefchehen Eönnen, und fie haben fich ſelbſt 
preißgegeben, als fie die unbedingte Giltigkeit des Symbols nicht 
mehr ducchfegen Eonnten, 

Viel ruhiger und dem Todten, deffen Andenken man feierte, 
angemeffener war die Gedächtnißfeier der Einführung der Synodal⸗ 
verfaſſung, welche die lutheriſche Synode von Cleve beging. Die 
Feier beſchraͤnkte ſich auf eine Vorleſung, welche der Inſpector der 
Synode in der Kirche zu Dinslaken hielt. Die Beſonnenheit des 
Redners wußte die Verhaͤltniſſe auch ganz anders zu beurtheilen, 
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wenn er fagte*): „Zweihundert Jahre hat nunmehr unfere Synode 

beftanden. Wie lange fie noch beftehen merde, wiſſen wir nicht. 

Aber ein gar langer Beſtand iſt wohl nicht zu erwarten. Ihre fehön- 

fte Blüthenzeit ging mit dem 17ten Jahrhundert dahin. Ihre reis 

feren Sahre ſchwanden mit dem 18ten vorüber. Und nun, ba fie 

mit jedem Jahr fichtbar an Kräften abnimmt, nun foll es uns nicht 

befremden, noch zu fehr betrüben, wenn das 2008 alles Sichtbaren 

fie trifft.“ Sehr richtig! ſehr würdig! Nur ift es wieder jener Ge: 

ſchichtsſchnitzer, wenn der Redner fchließt: „genug, wenn der gemein: 

nügige, bruͤderliche, edel freie, proteftantifche Geift, der in der Sy— 

node lebte, fortdauert.” Die Entwidlung des freien proteflantifhen 

Geiftes ift es ja vielmehr, die das Synodalweſen geflürzt hat. 

Die clevefhe Erbſchaft Fam endlich vollftändig unter Preußens 

Scepter. Die Kirchenordnungen waren damals nichts weiter als 

„ehrwuͤrdige Denkmäler einer guten alten Zeit”**), und feldft ihr 
eifeigfter Vertheidiger muß e8 „eine in der That beklagenswerthe Er= 

fheinung in der Kirche und ein Zeugniß von nicht geringem Ver: 

fa” nennen, daß die „alten Gefegbücher wo nicht verloren, doc) 

nur fparfam zu finden, hie und da mit Staub bededt und bei vielen 

Gemeinden und felbft bei Vorftehern der Kirche faft ganz in Vergeſ— 

fenheit gerathen waren” ***), Dennoch wurde das vom Staub Be: 

grabene wieder hervorgezogen und mit vielem Eifer — fo weit es 

Declamationen vermögen — wieder aufgefrifht. Man berief fi 
auf die alten Nechte der Kirche, die durch Verträge, Reverſe und 

Garantieen der Gemeinden gefichert feyen, als die Negierung die 
kirchlichen Verhältniffe der evangelifhen Gemeinden in Weftphalen 

und in den Nheinprovinzen zu ordnen unternahm und die gefürchtete 

Errichtung Eöniglicher Confiftorien die „Freiheiten“ der Kicche zu be— 

drohen fehien. Die Staatsregierung mollte Eeineswegs und erklärte 
auch den aufgeregten Gemeinden zu wiederholten Malen ihren Wil- 

len, daß fie Eeineswegs die völlige Aufhebung der alten Verfaſſung 

*) Ebend. ©. 227. 
**) Die ältere Presbyt.⸗K.⸗O. herausgegeben von K. Snethlage. Vorwort 

von Bräber, ©. 3. 

*x*x) Daffelbe Vorwort, ©, 2, 
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beabfichtige, aber nicht weniger Elar und entfchieden ſprach fie es aus, 
daß die alte Kirchenordnung nur unter denjenigen Modificationen bes 
ftätigt werden könne, welche die neueren Verhältniffe verlangten. 
Ihren ernftlihen Willen gab die Staatsregierung auch damit zu er: 
kennen, daß fie Provincial-Synoden berief und ihnen den Entwurf 
einer neuen Spnodalordnung zur Begutachtung vorlegte. Auf die: 
ſem Wege konnte aber das Werk keinen gedeihlichen Fortgang haben, 
da das Alte in die Form der Theorie übergegangen war, da e8 in 
diefer Form in der Berührung mit den neueren Staatöverhältniffen 
und ohne die Bafis des früheren ſymboliſchen Gehalts über ſich ſelbſt 
und über die Forderungen der neueren Zeit völlig unklar feyn mußte, 
und es blieb fomit der Staatsgewalt nichts weiter übrig, als bie 
Confiftorien und die Abtheilungen für Schul und Kirhenfachen in 
den Regierungen einzurichten und endlich aus ihrer Vollmacht die 
neue Kirchenordnung für die evangelifchen Gemeinden in der Rhein: 
provinz und in Weftphalen zu proclamiren. 

Die officielle Dialektik zwifchen den Anfprüchen der neuern evan- 
gelifchen Kirche und dem Staate werden wir fogleich Eennen lernen, 
wenn wir die Verhandlungen der rheinifchen Provincial-Synodal⸗ 
Verfammlungen näher prüfen werden. Ehe wir aber diefen großen 
Krieg in Augenfchein nehmen, wollen wir zuvor auf die Theorie, die 

in unfern Zagen die Selbftftändigkeit der Kirche vertheidigt, einen 

Blick werfen. 

Eigentlich, Eönnen wir aber nicht einmal auf diefe Theorie einen 

Bli werfen, wenn nämlich nur von Beftimmten, Geftalteten zu 
jagen ift, daß es wirklich gefehen werden Eönne. Denn jene Theorie 
hat das Eigenthümliche, fo unbeflimmt zu feyn, daß fie fich vor dem 

Blicke auflöft, wie Dunft vor dem Lichte vergeht, und höchftens einen 
etwas waͤſſerigen Niederfchlag zuruͤcklaͤßt. 

Von der Wirklichkeit kennen die Vertheidiger der Presbyterial: 

und Spnodal:Verfaffung nihts, Wenn z. B. Schuderoff, um bie 

Eigenthümlichkeit der Conſiſtorial-Verfaſſung zu befchreiben, fagt *): 

„Die Einrihtung und Ordnung des gefammten Kirchenmwefens un: 

*) Kleine Schriften Eirchenrechtlichen und religionsphilofophifchen In— 
halts. 1837, S. xı. 
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terliegt dem Beduͤnken des Landesheren, mas er will, befchließt und 

duch feine Conſiſtorien verkündigen läßt, hat, wie das franzöfi- 
ſche tel est notre plaisir, Gefegesgiltigkeit”, fo brauchen wir ihn 

doch bloß zu fragen, wo denn dieß närrifhe Ding von Verfaſſung 

oder Einrichtung eriftire, um ihn fumm zu machen. Wer über 

Berfaffungen reden will, muß fie kennen; wer über Gonfiftorial-Ver- 

faffung fprechen will, muß es zuvor wiſſen, daß in ihr der Fuͤrſt gar 

nicht „feine Eigenthümlichkeiten und Befonderheiten den Gemeinden 
aufzudringen”*) vermag, fondern daß nad) der fonftigen Verfaffung 

der verfchiedenen Staaten ein höchft genauer, forgfältiger und gewiſ— 

fenhafter Inftanzenzug durch die befondern Abtheilungen der Regie: 

rung, durch die Gonfiftorien, Minifterien und oberften Kirchenräthe 

hindurchgeht, ehe es zu der legten Entfcheidung des Fürften kommt. 

Alle Beftimmungen wachen und bilden fich je nach ihrer Wichtigkeit 

jahrelang durch jene Inſtanzen von unten nad) oben hinauf, bis fie 

erft in ihrer legten Neife der Beftimmung des Landesheren vorgelegt 
werden, nicht zu erwähnen, daß fie durch die Eigenthümlichkeit des 

gefammten Volks: und Staatslebens, fo wie duch die gefchichtliche 

Entwidlung, oft dur die Entwidlung mehrerer Jahrhunderte als 

nothwendige Aufgabe der Gefeßgebung aufgeftellt werden. 

Auch die Theorie, welche die Vertheidiger der Presbyterialver: 

faffung bekaͤmpfen, Eennen fie niht. So meint Schuderoff, vom 
Territorialprineip werde die „Oberbifchöflichkeit der Negenten’ ges 

lehrt **), er Eennt alſo noch nicht einmal das ABE diefes Princips. 
Böhmer hat es doch deutlich genug ausgefprochen, daß die Fürften 
als folhe, ald Landesherren, in der Vollmacht der Staatsgewalt und 

in rein weltliher, nicht in Eicchlicher Eigenfchaft ihr Necht in geift: 

lichen Dingen ausüben, daß fie alfo nur Eine, nicht zwei Perfonen 

darftellen ***), Bon einer Oberbifchöflichkeit der Fürften ift alfo gar 
nicht die Rede. Ein Anderer fagt nun fogar, daß Zerritorialfpftem 

fey ausgegangen von „Ungläubigen und Widerfachern des Chriften: 

*) Ebend. ©, 17. 

**) Ebend. ©, vn. 
xxx) Böhmer, jus eccl. Prot. tom. V. 1744. p. 16. 
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thums“ *), fcheint alfo nicht zu wiſſen, wer Böhmer und Tho— 

mafius, von denen dieß Syſtem als ſolches ausgegangen ift, gemwefen 

feyen. Doc) eine folche Unkenntniß und Unbekanntfchaft mit der 

Wirklichkeit, Gefchichte und wiffenfchaftlichen Theorie ift einmal bei 

den Gegnern des Territorial-Princips immer zu erwarten und man ift 

fie bei ihnen fehon gewohnt geworden. Meint doch jener Ankläger 

der ungläubigen Territorialiften, eine Folge des „bisherigen Lediglich 

vom Staat geübten Kirchenregiments“ fey die gemwefen, daß „die 

fombolifchen Bücher der evangelifchen Kicche zu unabänderlichen More 

men geworden find’ *x). Sonderbar! daß die Ungläubigen auf ein: 
mal zu dem Ruhme fommen oder den Vorwurf erhalten, den Eicchs 

lichen Lehrbegriff befeftigt zu haben. Um fo fonderbarer, da fie es 

vielmehr waren, welche die Gemiffens= und Lehrfreiheit, die von der 

Kirche als folcher nie zu erreichen ift, im Staat gefichert haben und 

nur die Synoden ihre einzig mögliche Eriftenz und Aufgabe in dem 

Beftehen und in der Bewachung des Symbols haben können und, 

als fie wirklich beftanden, auch hatten. 

Das ift aber eben das Aeußerfte der Verwirrung, daß diejenis 

gen am meiften auf die Presbyterial-Verfaſſung dringen, denen die 

Beftimmtheit des dogmatifchen Gehalts entweder ganz verloren ge= 

gangen oder in ein unklares Gefühl zufammengefchrumpft if. Einen 
wefentlihen Inhalt können fie dem Inſtitut, das fie fordern, den 
Presbyterien und Synoden nicht geben. „Kirchliches Leben” ***) ift 
die ungeheuer dürftige, beftimmungslofe und durch ihre Xeerheit faft 

zur Verzweiflung bringende Abftraction, die fie immer im Munde 

führen, aber nie zum beftimmten Gedanken erheben Eönnen. Kirch: 

liches Leben im Munde diefer Leute ift nichts als die ſchwindſuͤchtige 

Scheu deffen, der mit der nicht nur Iebensvollen, fondern beſtimmt 

und großartig geftalteten Wirklichkeit nicht mehe harmoniren kann, 

es ift dee Haß gegen die Vernunft, die im Staat nicht nur lebt und 

vegetirt, fondern denkt, will, handelt und entfiheidet, es iſt die letzte 

*) Bäumer, die Presbyterial: Verfaffung in ihrer Begründung und in 

ihrem Werthe. Hamm, 1823. ©. 42. 

**) Ebend. ©,48. 

**) 3,8, Schuderoff, über die Eonfiftorial: Verfaffung, 1831, ©. 3. 
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ohnmächtige Proteftation des vernunftlofen Pofitiven gegen die con— 

fequente Entwidlung der Vernunft, die in Sitte, Wiffenfchaft und 

Anfhauung eingedrungen ift, ja es ift ber legte Angriff der Hierar— 
chie eines leergewordenen Jenſeits gegen die Göttlichkeit und vollen: 

dete Organifation des Diffeits, das ja die Kräfte des Senfeits in fich 

aufgenommen und verzehrt hat. Der Rationalift handelt ganz im 

Sinne feines Principe, wenn er auch im wirklichen Leben die Tren— 

nung des Jenfeitd und Dieffeits durchführen will, nur ift ihm fein 
Senfeits ein unbeflimmtes Leben und Weben, und indem er es als 

das hoͤchſte Weſen beibehält, wird ihm die Wirklichkeit zu einer ver: 
nunftlofen Eriftenz, zur Willkür oder zu einer Welt, von der er 

weiter Nichts weiß, als daß es in ihe Sreffer und Säufer, Tänzer 

und Buhler gibt. Hüben und Drüben hat der Rationalift die Ver— 

nunft und die Augen, folche zu fehen, verloren. In der Gehaltlo- 

figkeit, Leerheit und Unbeflimmtheit trifft mit ihm das Gefühl, das 

auch) fein eignes Neich dem Staat gegenüber befigen möchte, überein, 

es verkennt ebenfo den Reichthum der Beflimmungen, die der Staat 

in fi) aufgenommen und entmwidelt hat, und beide gleichen ſich in 

der flolgen, frommen Salbung, mit der fie auf den unendlichen Or— 

ganismus des Staates herabfehen. Hierarchen find fie Affe. 
Aber was für welche! Die Hierarchie des Mittelalters hatte doch 

ein Dogma, an deſſen Bekenntniß fie Seligkeit oder Verdammniß 

Enüpfte, fie hatte einen zum Theil noch rohen Staat fich gegenüber, 
und die Päpfte, welche den Sinn der Hierarchie gefaßt hatten, waren 
Weltrichter und führten das jüngfte Gericht aus, dem Fürften wie 
jeder Andere untergeben mwaren. 

Aber kirchliches Leben! Was ift damit gefagt, gedacht, gethan? 
Kirchliches Leben, fagt Schuderoff, „ift nichts Anderes als harmo— 

nifches Zuſammenwirken dev Gefammtheit zur Erreichung des durch 
den Begriff der Kirche gegebenen Zweckes“; die Kicche ift „die Ges 
meinde der Gläubigen und ihr Zweck gemeinfames Streben der Ge 
meindeglieder zur Uebung des das Leben veredelnden chriftlichen und 
in liebender Gemeinſchaft thätigen Glaubens” *). Das find doch 
ſchoͤne Worte! Der Eifer der frommen Salbung komme über den, 

2) UND: 
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der an ihnen maͤkelt! Aber, bei Allem, was der geſalbte Eifer ver— 

mag! es hilft nichts: wir müffen es doch in Erinnerung bringen, 

daß die Gemeinde der Gläubigen die unfichtbare Kirche ift, die nichts 

mit Presbyterien und Synoden zu thun hat, die diefer Formen nicht 

bedarf, und wenn fie erfiheint, im der Sitte des Staates erfcheint. 

Das Neich, das Chriftus fliften wollte, fagt Bäumer, ift ein Reich 

der Wahrheit und Gerechtigkeit” *). Iſt denn der Staat ein Reich 

der Unwahrheit und Ungerechtigkeit? Wenn jene Leute fagen foll: 

ten, — aber das fagen fie nicht und die Frage danach kommt ihnen 

nicht einmal in den Sinn, — mas denn Wahrheit und Gerechtigkeit 

fey, fo würden fie nichts auffinden, was nicht im wirklichen Den- 

Een und Handeln des Staats, in der Volksbildung, in der Wiffen- 

fhaft, in den Gefegen und in der Sittlichkeit des Staats vorhanden 

wäre und fich beftändig realifirt. Der Staat ift ihnen aber von 

vornherein das Unheilige, Unmwahre, er ift ihnen nur ein aufgepußter 

materieller Klumpen von Atomen, und fo erfreuen fie fih nun an 

dem „Streben” nah Nichts, an dem „harmonifchen Zufammenmir: 

Een” zu Nichts. Der Staat ift für fie gar nicht da: denn würden 

fie fonft von einer Kirche” reden, ohne auch nur den Staat zu er— 

wähnen, ohne daran zu denken, daß die Gemeinde erft im Verhält: 
niß zum ÖStaate, erft im Staate, erft durch die Anerkennung vom 

Staate ber zur Kirche wird? Als gäbe es in aller Welt keinen Staat, 

als wäre von ihm nicht das ganze Material der rechtlichen und fitt: 

lichen Wirklichkeit in Befig genommen, Laffen fie die Kirche auf ein- 

mal ind „Leben“ treten, zu „beftehender Ordnung‘ übergehen, ſich 

zu einer „Anſtalt“ machen und — natürlich „nach gemeinfchaft: 

licher Verabredung‘ — in „Weranftaltungen und in Gefegen” ihre 
Ordnung beftimmen *). Selbſt wenn als Princip und Ausgangs: 
punkt der Kirche die pofitive himmlifhe Offenbarung, der pofitive 

göttlihe Wille noch entfchieden behauptet wird, kann doch ihr recht: 
liches Beſtehen nur duch den Willen und die Anerkennung des 

Staats begründet werden, denn im der freien, weltlichen Wirklichkeit 

ann das Pofitive nicht mehr als folhes und nur deshalb, weil es 

*) Die Presbyterial:Verfaffung ©. 8, 

*) Schuderoff a.a,D. Baͤumer a. a. O. S. 19. 
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pofitiv if, gelten, fondern durch die Freiheit, ducch das Necht und 

deffen Entwidlung muß es hindurchgehen. Es muß nun gelten, weil 

es vernünftig und in der Idee der Freiheit, des Nechts, der Sitt: 

lichkeit an fich enthalten ift. Hier gilt nicht ein Gewaltſtreich, nicht 
der Zufall, das Unerklärlihe; die Kirche kann nicht wie ein Meteor 

ohne Weiteres vom Himmel fallen und in der Welt, weil fie vom 

Himmel gefommen fey, gelten wollen. Sie ift vielmehr erſt Kirche, 

fie hat erſt vechtliches Beflehen, wenn der Staat es anerkennt, daß 

ihr Zweck fein immanenter Zweck, der in feiner Idee felbft enthal- 

tene und fic vernünftig begruͤndende Zweck ſey. „Mag der hiftori- 
[he Grund — fagt ein Zurift *) und feine Elaren Worte müßten 
die Theologen über ihr verworrenes Reden ſchamroth madyen — 

mag der hiftorifche Grund, dem die Kirche ihre Entftehung verdantt, 

mag der fittlihe Grund, der ihre Mitglieder verpflichtet, ſich ihr an- 

zufchließen, fen, wer er immer will, der rechtliche Grund ihrer Exi— 

ſtenz im Staate ift immer nur der erklärte Wille der Staatsgewalt. 

Diefe Nechte der Staatsgewalt — daß nämlich durch ihren Aus- 
ſpruch die Kirche vechtliches Dafeyn erhält — find unveräußerlich, 

denn fie beruhen, wie alle ihre Nechte, auf einer durch die Vernunft 

gebotenen Pflicht, auf der Pflicht, die Idee des Staates darzuftellen. 

Indem die Religion zu einer öffentlichen Angelegenheit wird, wird 

fie zugleich zu einer rechtlichen Angelegenheit.” Iſt nun diefes Hecht 

der Idee des Staates unveräußerlich, wenn die Kirche in teangfcen: 
denter Weife ſich in einem pofitiven göttlichen Willen begründet, 

was kann dann wohl die Abfleaction des Eirchlichen Lebens, das nur 

ein Streben ins Leere Nichts if, gegen das vernünftige Mecht des 

Staates zu bedeuten haben? Nichts, wie es felbft Nichts ift. 
Laffen wir daher nur jenes Streben in fein Ende auslaufen 

und dahin gelangen, wohin es will, fo beweift es felbft, daß es zu 

nichts kommt und tief unter der vernünftigen Idee und Organifa: 
tion ded Staats ſteht. „Die Competenz der Presbyterien, Synoden 

und ihrer Vorfleher, fagt Bäumer, bezieht ſich allein nur auf die 

Aufrechthaltung und immer vollfommenere Ausbildung der äußern 

*) Wilhelm Schmig, die Kirchenordnung für die evangelifchen Gemeinden 
der Provinz Weftphalen und der Rheinprovinz. Berlin 1837. ©, 10.13, 
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Gefelfhaftsordnung in der Kirche” *). Ja wohl! nur der dufern 
Sefellfhaftsordnung! denn ein wefentlicher, ein beftimmter Gehalt, 
ein geiftiges Intereffe ift nicht da. Und man fchämt fich alfo nicht, 
das ganze Intereſſe dev Kirche auf diefe äußere Ordnung zu bes 
ſchraͤnken, während der Staat in feinen Formen alle Intereffen, die 
den Geift nur befcyäftigen koͤnnen, enthält, entwidelt und befriedigt? 
„Es gilt der äußern Drganificung der Gemeinden” ruft Schuderoff **). 
Aber was befeelt denn diefen Organismus? Nichts! Nichts! Daß 

es Nichts ift, fpricht der Freund der Presbyterien und Synoden 

felbft aus, wenn er diefe Formen nur für ein Mittel der Pfiffigkeit 

erklärt; nämlich, indem es Allen möglich gemacht wird, an den 

Kirchenangelegenheiten — aber welche find es denn? — Theil zu 

nehmen, durch diefes Mittel, „durch diefe pfychologifch = moralifche 

Einwirkung follen die Menfchen zu Eirchlichen gemacht werden ***), 

Da der weſentliche Gehalt des „Eicchlichen Lebens” unbekannt bleibt, 

fo kommt diefe ganze „pfychologifh=moralifhe Einwirkung” auf jene 

Idee der Aufklärung hinaus, welche Verbindungen ftiftete, den Mit: 

gliedern die Einbildung gab, fie wirkten für große Zwecke mit, — 

aber eben diefer Zweck war unbekannt, war ein Geheimniß, natür= 

lich, weil er ſelbſt Nichts war, Nichts feyn Eonnte, da alle vernünf: 
tigen Intereffen draußen in der Wiffenfchaft lagen und hier öffentlich 

genug verhandelt wurden, Kommt es einmal zu einer wirklichen 

Angabe, was denn in jenen Formen Inhalt feyn folle, fo fält die 

Sache entweder ins Laͤppiſche oder ins Lächerliche, „Die Obliegens 
heit des Kirchencollegium, fagt Schuderoff +), wäre, die feiner Auf— 

ficht befohlenen Gemeindeglieder freundlich und auf Acht pattiacchas 

lifche Weife zu einem ehrlichen und des Chriften würdigen Lebens: 

wandel zu führen,‘ Iſt denn der Staat ein Bordell? Iſt das 

riftliche Princip in ihn gar nicht eingefchlagen? Iſt e8 nicht vielz 

mehr in feinen Inftitutionen, Gefegen, in feinen öffentlichen Anftal- 
ten zur Sittlichkeit geworden, und wird nicht Jeder, der fich wirklich 

* Bäumer a. a. O. S. 56. 

**) Ueber die Conſiſtorial⸗Verfaſſung, ©. 9. 

RK) Chend, 

DD, 5, 11. 
6* 
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zu einem Glied des Staats macht, in die Sphäre und Bewegung 

der Sittlichkeit mit hineingezgogen? Die fentimentale Forderung des 

„Patriarchalifchen” ift die Läugnung oder Beleidigung der Idee und 

Geſchichte, die den Staat gefchaffen hat. Sie rafirt entiveder — 

freilich nur für den, der fie aufftellt — die ungeheure, umfaffende 

Seftalt des Staats vom Erdboden hinweg, oder fie fieht, in der 

Meinung, etwas befonderd Schönes und Erhabenes zu befigen, auf 

die Einrichtungen des Staates und auf die Vernunft deffelben ver- 

ächtlich herab. Dieß Milch- und HonigeWefen des Patriarchalifchen 

ift in der That der grenzenlofe Stolz, der dem Staat die Sittlich- 

Eeit, deren Begriff und Wirklichkeit, alfo ihre Idee felbft abfpricht. 

Diefer Stolz der patriarchalifchen Theokratie ift überhaupt das Ein- 

zige, was Presbyterien, wenn fie auch ganz aus Weltlichen beftän- 

den, im neueren Staatsorganismus befigen und pflegen Eönnen, denn 

der Staat hat nicht auf fie gewartet, damit er die Erfheinung und 

That der Freiheit und SittlichEeit fey. 

Und dann will doch auc „die Kirche gefegt, die Kirchenftühle 

wollen von Staub und Unrath befreit werden‘ *). „Begraͤbnißſtel— 

len unterliegen befondern gefeglihen VBorfchriften. Sch mache nur 

auf Umfriedigungen, auf Xeichenfteine, Grabfhriften und Verzierun- 

gen durch Bäume, Blumen und Sträucher — (tie genau zählt der 
Gefepgeber das Einzelne der Reihe nach her) — aufmerkfam‘ **) 

Nun weiß doch der Staat, was er noch bisher verfüumt, was er 

der Kirche wider alles Necht entzogen hat, Nun wiffen doch Pres- 

bpterien und Synoden, was fie zu thun und worüber fie Gefege zu 

geben haben. Fegt die Kirchen, reinigt die Kirchenftühle, gebt Ge: 
fege über die Verzierung der Gräber „durch Bäume, Blumen,’ und 

vergeffet die „Sträucher“ nicht. Wie rächt fi die Vernunft! Was 

der Staat feinen unterften Polizeidienern überläßt, ift jet der 

wichtige Gegenftand der Eicchlichen „Gefeßgebung.” Der Staat ges 

ftaltet die Idee der Sittlichkeit zu Gefegen, Inftitutionen, die Kirche 

ft zur Polizeianftalt geworden, die über Spinneweben und Staub 

in den Kirchen und über die Baumpflanzungen auf Kirchhöfen wacht, 

*) Schuderoff, Heine Schriften, ©. 8, 

+*) Ebend. ©, 9, 
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Fegt denn alfo die Kirchen, aber laßt mir ja kein Spinngewebe han: 
gen! Pflanze Bäume auf Kicchhöfen und verbindet, um doch ein 
Uebriges zu thun, das Nuͤtzliche mit dem Guten, pflanzt etwa 
Maulbeerbaume für die Seidenzucht! 

Durch die Cabinetsordre vom dten März 1835 erhielt die Kir: 
chenordnung für die evangelifchen Gemeinden der Provinz MWeitphalen 
und der Rheinprovinz Geſetzeskraft. Die für unfere Frage wichtige: 
ven Beſtimmungen find folgende. Insbeſondere follen nad) $. 15 
die Aelteſten diejenigen, welche duch Nichtbefuhung des Gottes- 
dienſtes Anfloß geben, dem Prediger anzeigen. Zum Geſchaͤftskreis 
der Kreisſynoden gehoͤrt die Aufſicht uͤber die Pfarrer, aber ſie bezieht 
ſich nur auf Amtsverwaltung und Lebenswandel ($. 37, 38). Die 
Protokolle der Kreis Spnoden werden an das Confiftorium gefandt 
(9: 43). Die Provincialz Synode wacht ($. 49) über Erhaltung 
der Reinheit der evangelifchen Lehre in Kirchen und Schulen. Die 
Befhlüffe der Provincial= Synode treten erſt dann in Kraft, wenn 
fie die Beſtaͤtigung der competenten Staatsbehörden erhalten haben. 
Die oberfte Verfügung in Sachen der Kirchendisciplin kommt dem 
föniglichen Confiftorium zu ($. 125, 126). Die Kichenvifitation 
wird von den Superintendenten gehalten, und zu den erften Gegen: 
fländen, auf welche ſich die Aufmerkſamkeit des Superintendenten zu 
richten hat, gehören ($. 145) Lehre und Betragen des Pfarrers. 

Die Auffichtsbehörden über das Kirchenmwefen find $. 148: 
das Minifterium der geiftlihen Angelegenheiten, das Provinzial: 

Confiftorium und die Regierungen. Neben dem Gonfiftorium und 

den Regierungen beaufjichtigt ein vom Landesheren ernannter Geift: 

licher, welcher dirigirendes Mitglied des Provincial: Confiftoriums ift, 

unter dem Xitel General = Superintendent nach den ihm von dem 

Minifterium der geiftlihen Angelegenheiten ertheilten Inftructionen 
die Superintendentur=Sprengel der Provinz. Der General: Super: 

intendent wohnt den jedesmaligen Verhandlungen der Provincial- 

Spnode bei, um die Rechte des Staats wahrzunehmen, und kann an 

die Synode Anträge machen. 

Die Cabinetsordre, welche dieſer Kirchenordnung Geſetzeskraft 

ertheilte, erklärte zugleich, daß e8 „mit Aufhebung aller entgegenge- 

fegten frühern Beſtimmungen“ gefchehe. 
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Die erfte rheiniſche Provincial-Synodal-Verſammlung trat 

1835 zu Neumied zufammen, und fie begann ihre Arbeiten mit der 

Berathung über das erfte Proponendum, das vom Gonfiftorium auf- 

geftellt worden war und die Entwerfung einer Inftruction über die 

Ausübung der Kirchenzucht betraf. Die Synode berieth fich über 

die „Grundſaͤtze, die bei der Kirchenzucht als leitende Ideen zu be 

trachten“ feyen *), und feste eine Commiffion nieder, die einen Ent: 

wurf zu jener Inſtruction ausarbeiten folle. Beſonders wurde bei 

der Befprechung der Grundfäge darüber berathfchlagt, „ob auf das 

Berfahren eines Proteftanten, der vor der Abfchliefung einer Ehe mit 

einer Braut der Eatholifchen Confeffion da8 Verfprechen gibt, alle in 

der Ehe zu erwartenden Kinder im Eatholifchen Glauben zu erziehen, 

die Kirchenzucht in Anwendung zu bringen ſey? Die Frage wurde 

bei der Abftimmung faft einftimmung bejaht.” Wenn die Frage 

abftract, d. h. in der reinen Form der Collifion gehalten wird, fo ift 

fie allerdings ſchon von vorn herein bejaht, fo ift es Leicht, fie zu 

bejahen, aber mit ihrer Bejahung auch nit mehr als Nichts 

gefchehen. Die gefeßgebende Weisheit befteht nicht darin, daß eine 

Colliſion in ihrer abftracten Schärfe befeftigt oder als theoretifcher 

Gegenſatz hingeftelt wird, diefe reine Faſſung des Gegenfages ift 
vielmehr nur die Vorausfegung des Gefeges. Das Gefeg felber muß 

aus der abftracten Theorie heraus treten, die wirklichen Verhältniffe 

berüdfichtigen, d. h., wenn e8 nicht den theoretifchen Gegenfas im 

wirklichen Leben zu einem Kriegszuftand der Principien befeftigen 

till, die Anfprüche auch der andern Seite anerkennen und auf dem 

Grunde biefer Anerkennung fich beflimmen. Was ift wohl damit 

gethan, wenn beide Kirchen diejenigen Eheleute, die ihnen ihre Kin: 

der entziehen, in den Bann thun? Von beiden Seiten bedrängt und 

in derfelben Weife bedroht, würden die Eheleute für Eeine Seite fich 
entfcheiden Fönnen, und fie würden in einer leeren Mitte ftehen, in 

welcher jede Beflimmtheit aufhört. Ganz anders noch als die evan- 

gelifche Kirche — denn diefe muß doch die unfichtbare Kirche der 

Glaͤubigen in allerlei Volk anerkennen — muß die Eatholifche Kirche 

*) Verhandlungen der erften vheinifchen Provvincial : Synodal = Ver: 
fammlung. ©. 6. 
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auch die Ehefrau, melde ihr ein Kind zu entziehen wagt, von fich 

ausfchliegen und ihr die Theilnahme an ihrem Gnadenfchage verfagen. 

As die allein feligmachende Kirche muß fie e8 als einen Verrath, 

als eine Verachtung ihrer Würde und als einen Seelenraub verdam: 

men, wenn eine Braut darein einmwilligt, daB auch nur ein Theil 
der in der Ehe zu erwartenden Kinder zum Belenntniß einer andern 

Kirche erzogen werden folle. ine Ehe, deren Früchte nicht ihr an: 
gehören und geweiht werden follen, kann fie nicht einfegnen; der 

Frau, die ihre Kinder nicht zu ihrem Bekenntniß führt, kann fie 
ihre Segnungen nicht ertheilen, und fie muß fie als eine Abtruͤnnige, 

Abgefallene, aus ihrem Bekenntniß Ausgefchiedene betrachten. 

Sobald die Eatholifche Kirche öffentlich vom Staate anerkannt 

ift, und nicht nur als geduldete im Staate dafteht, fo muß und darf 

fie verlangen, daß das Gefeg und das öffentliche Necht duch ihr 

Princip beftimmt werde, mit ihm in Gleichklang flehe und in feinem 

Falle ihm widerſpreche. In Eeinem Falle! Sie kann es nämlich) 
auch nicht einmal dem Zufall überlaffen, ob ein Eatholifcher Mann 

mit einer Proteftantin in Ehe tritt, — wenn die Kinder in der Ne: 

ligion des Waters erzogen werben follen, — eben fo wenig gilt ihr 

der Zufall der Geburt, ob mehr Knaben oder Mädchen aus einer 

gemifchten Ehe hervorgehen, — wenn die Kinder je nach dem Ge— 

ſchlecht der Religion ihrer Eltern folgen follen, — fondern in jedem 

Falle muß fie ihre Anfprüche geltend: machen, und zwar immer fo, 

daß alle Kinder ihr zugeführt werden. 
Stellt nun diefen Anfprüchen die evangelifche Kirche die ihrigen 

entgegen, fo hat das Feine andere Bedeutung, und fie thut damit 

nichts Anderes, ald daß fie ihre Unfähigkeit zur Gefeggebung erklärt, 
oder ihren abftracten, der Wirklichkeit entfremdeten Charakter zu er— 

Eennen gibt. Sie bleibt wie die Eatholifche Kirche beim abftracten 

Poftulat ftehen, — die Kräfte der Durchführung fehlen ihr eben fo 
fehr wie der Eatholifhen, — fie begnügt ſich mit einer Demonſtra— 

tion, die Mancher fentimental bewundern und als den Ausdrud der 

Gefinnung und des Herzensbedürfniffes als etwas Außerordentliches 

betrachten wird, aber die Sache ift damit nicht entfchieden, Tann 

damit, weil der Demonftration der Nahdrud der That mangelt, 

nicht entfchieden werden, und die Kirche beweift wieder nur, daß fie 
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in ihrem Unterfchiede vom Staate nicht mehr eriftirt, und daß der 

Staat vielmehr die Intereffen der Religion und der Sittlichkeit zu 
den feinigen gemacht hat, und fie auch wirklich durch das Geſetz be= 

flimmt. Durch jene Demonftration und Aeußerung ihres Bedürf- 

nijfes hat nicht einmal die Kirche dem Staate geholfen, fie hat ihm 

die Bahn, die einzufchlagen fey, nicht angemwiefen und das Geſetz, 

durch welches der Streit der kirchlichen Anfprüche zu entfcheiden fey, 
hat fie nicht im Geringften vorbereitet. Weder die evangelifchen, 

noch die Eatholifchen Anfprüche Eann der Staat anerkennen, und das 
Geſetz, welches er erläßt, um in feiner Sphäre die Familienfittlich- 

keit und die Religion aus dem Zerwürfniß zur Einheit zurüdzufüh: 

ven, erläßt er rein aus feiner allgemeinen Vollmacht und aus feinem 

umfajfenden Bewußtſeyn, daß die Familie und die Religion Mächte 

find, die ihm angehören, Momente feiner Entwidlung find und dem 

Bereiche feiner Gefeßgebung unterworfen feyn müfjen. Bedarf es 
eines fchlagenderen Beiſpiels dafür, daß die Kirche nichts mehr ift, 

nichts mehr vermag, nicht mehr Gefege geben kann, daß die Reli— 

gions = Intereffen die inneren Interefjen des Staats find? Beweiſe 
doch die Kirche das Gegentheil, gebe fie doch ein Gefeß! Aber fie 

kann es nicht, fie kann nicht einmal das Gefeg abfaſſen, wenn fie 

in der Abfaffung rein ald Kirche verfahren will. 

Trotz einem fo fihlagenden Beweiſe ihrer Ohnmacht und Un: 

fähigkeit zur Geſetzgebung, befteht die Kirche darauf, daß fie Kirche 
und gegen den Staat felbfttändig fey. Im ihrer Sigung am 
26. Auguft erklärte die Provincial-Synode zu Neumied, daß fie fich 
„als eine perennirende Behörde betrachtet”. „Auch haͤlt fie es für 

zweckmaͤßig, für die Zwifchenzeit von einer Verfammlung zur andern 
zwei Geiftlihe und zwei Aeltefte dem Provincial-Synodal: Modera- 
men beizuordnen, um daffelbe in der Ausrichtung der ihm übertra- 
genen Gefchäfte zu unterflügen, und bemerkt, daß diefem aus dem 
Moderamen und der gedachten Deputation gebildeten collegio qua- 
lificato die dem Moderamen in der Kirchenordnung gegebenen Bez 

fugniffe zukommen müffen“ *). Ehe endlich die Synode ihre Ver: 
handlungen zu Neuwied ſchloß, erklärte fie, daß fie „ihr collegium 

*) Ebend. S. 19,20, 
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qualificatum ermächtigt, ſich, fo oft e8 unumgänglich nöthig iſt, an 
einem gelegenen Ort zu verſammeln“ *). 

Mit allen diefen Erklärungen, Betrachtungen und Ermaͤchti— 

gungen war der Krieg gegen den Staat erklärt und durch das Bei: 

fpiel der Synode jeder Hierarch zum Kriege ermächtigt. Die Kirche 

fhien in Gefahr, ihre Selbftftändigkeit durch den Staat unterdruͤckt 

und die Presbyterial-Verfaſſung „durch die Vermifchung mit Ele 

menten der Conſiſtoral-Verfaſſung“ *) um ihre Freiheit gebracht, Die 

DBefangenheit, die einmal in die Vorftellung von den Freiheiten und 

Vorrechten der Kirche gegen den Staat eingeengt war, die Nichts 

für die Kirche fchaffen Eonnte, und Alles, was der Staat that, arg— 

wöhnifch betrachtete oder als einen Eingriff in die Rechte der Kirche 

anfah, mußte die unklarfte Aufregung und die verworrenfte Unruhe 

erzeugen. Und welche Gefahr für die Kirche mußte es feyn, daß 
Manchem durch die neue Kirchenordnung, fo wie durch mehrere An> 

ordnungen der Stantsregierung „alte Vorrechte gefchmälert erfchienen 

und ihre gegenwärtige Stellung verdunfelt wurde” **). Der letzte 

Stoß, glaubte man endlich, werde der Kirche gegeben, als die von 

dem Minifterium der geiftlichen Angelegenheiten dem General-Super: 

intendenten ertheilte Inſtruction den Geiftlihen und Gemeinden ber 

Provinz unterm 28. Sept, 1836 mitgetheilt wurde. „Man glaubte, 

die Stellung des General-Superintendenten als eines geiftfichen Vor— 

gefegten zur Beauffihtigung der Eicchlichen Angelegenheiten jtelle diefe 

Inſtruction dar als eine aus der Conſiſtorial-Verfaſſung hervorgegans 

gene und mit der Presbyterial-Berfaffung, nach welcher die Leitung 

der kirchlichen Angelegenheiten in der Kirche felbft beruht und durch 

die von ihr gewählten Nepräfentanten ausgeuͤbt wird, in wefentlichen 
Punkten unvereinbare” +). Als Fame es darauf an, tie man die 

Sache verftehen „wolle und nicht vielmehr darauf, wie man fie ver: 

ſtehen müffe, und fogar nach dem Geſetz verftehen müffe, argumen— 
tirte man: wenn man „die Kirchenordnung im Sinne der Presby- 

*) Ebend, ©, 27, 
**) Verhandlungen der zweiten rcheinifchen Provincial = Synodal = Ver: 

ſammlung, gehalten zu Coblenz. Barmen 1838. S. 75. 

**x) Ebend. 

+) Ebend. ©, 81. 
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terial-Verfaffung verftehen und anmenden wolle, fo jtreite jene In— 

fteuction auch mit der Kirchenordnung“*). Wie man aber die 
Sache verftehen wollte, und wie weit man in biefem „Verſtehen 

wollen” gehen wollte, zeigt das Vorwort von Gräber zu der oben 
angeführten Sammlung der älteren Kirchenorbnungen. Das „un: 
fern alten, fo wie der neuern Kirchenordnung zu Grunde liegende 

Prineip, heißt e8 hiec**), ift offenbar das des Socialtechtes der 
Kirche, ihre eigenen Angelegenheiten zu ordnen und zu leiten, und 

zwar durch die von ihr felbft gemählten Repräfentanten.” Darnach 
müffe auch $. 148 der neuen Kirchenordnung, der von der Staats- 
aufficht über das Kirchenwefen handelt, zu „erklären ſeyn. Nein! 

geftrihen müßte diefer Paragraph werden, wenn das Princip des 

Socialrechts der Kirche beftände, und wenn nicht vielmehr durch die 

Gabinetsordre vom 5. März 1835 der neuen Kirchenordnung „mit 

Aufhebung aller entgegengefesten früheren Beſtimmungen“ Gefeses- 

Eraft ertheilt wäre. Da die Worte des Gefeses vollkommen klar 
und deutlich find und zu gar einem Zweifel über ihren Sinn Anlaf 

geben Eönnen, fo hätte man wenigftens eben fo offen fprechen und 

fi nicht mit Erflärungsverfuchen, die in fich feldft zerfallen, quälen 
follen. 

Die Bedenken der Gemeinden trug der Präfes der erften Sy— 

node, Gräber, unterm 18. Januar 1837 dem Gonfiftorium vor, 
diefes erwiederte aber in feinem Erlaß vom 17. April: „daß die freie 

Presbyterial-Verfafjung in dem Sinne und nach der engen Definition, 

die man von biefer Verfaffung aufftelle, der Nheinprovinz weder ver- 

heißen, noch in der Kirchenordnung von 1835 verliehen fen; daß 

fhon die Anordnung der Eönigl. Confijtorien und die Kirchen und 

Schulebtheilungen in den Eönigl. Regierungen und die denfelben 

ertheilte Dienftinftruction vom Jahre 1817 es zeige, welche Modi- 

ficationen der Presbyterial-Verfaſſung des Königs Majeſtaͤt für zeit- 
gemäß gehalten habe. Diefe Dienftinftruction, fo wie die Inftruction 

für die Oeneral-Superintendenten, feyen mit einer folhen Presbyterial- 

*) Ebend. 

**) Die aͤlteren Presbyterial-Kirchenordnungen, herausgegeben von 

Snethlage, Vorwort ©, 4 u, 5, 
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Verfaſſung, nach welcher die Leitung aller kirchlichen Angelegenheiten 

nur durch die von der Kirche gewaͤhlten Vertreter ausgeuͤbt werden 

ſolle, allerdings nicht zu vereinigen, und der Ausweg, als waͤre jenen 
Behoͤrden ihre Stelle von des Koͤnigs Majeſtaͤt nicht in, ſondern 
uͤber der Kirche angewieſen, wornach ihre Obliegenheiten nicht weiter 

gehen ſollten, als das Intereſſe des Staates es erfordere, ſey un: 

ſtatthaft und ſtehe mit dem Buchſtaben, wie mit dem Geiſte der 

fraglichen Inſtructionen in ſcharfem Widerſpruch“ *). 

Die Belehrung, welche das Conſiſtorium in ſeinem Erlaß den 

Superintendenten der Provinz gab, konnte die Befangenheit der 

Gemeinden nicht loͤſen. Mit allgemeiner Spannung hatte man den 
Entfheidungen des Minifteriums über die Verhandlungen der Sy: 

node entgegengefehen; endlich traf der Beſcheid ein, und unterm 

31. Dctober 1836 war er durch das Gonfiftorium mitgetheilt. 

Gerade die Beftimmungen der Synode, die ihr die wichtigften ſchei— 

nen mußten, ihre Erklärung, fie fey eine permanente Behörde, ihre 

Anordnung eines collegium qualificatum und die Ermächtigung 
deffelben, fich, wenn es ihm nöthig feheine, zu verfammeln, alles 
dieß wurde, wie fich von felbft verftand, von der Regierung nicht 

genehmigt. Daß nun diefe Beftätigung verfagt war, daß andere 

Befchlüffe der Synode nur unter Modificationen beftätigt waren, 

dadurch glaubte man das Recht der Synode, Belchlüffe zu faffen, 

für gefährdet und‘ gekraͤnkt. So wenig wußte man alfo die Staats: 
verhältniffe zu mwürdigen, daß man glaubte, der Staat müffe die 

Befchlüffe der Synode beftätigen, oder es Eönne Etwas im Staate 

Gefes werden, ohne daß es durch den allgemeinen Willen des Gan— 
zen beftätigt worden fey. Die Kirche, und noch dazu die Kirche 

einer Provinz, follte Staat im Staate feyn. 

Der Beſcheid des Gonfiftoriums befchmwichtigte "die Unruhen 

nicht; aber wenn nun wieder „‚mancherlei Bedenken geäußert und 

erneuerte Befchwerden erhoben wurden”, fo war doch feine Sprache 

zu deutlich, die von ihm gegebene Darftellung der Sachlage zu Elar, 

als dag man ſich mit „Auswegen“ wieder helfen Eonnte. Man 
mußte daher mit der Sprache gerade heraus, und in dem Berichte, 

*) Verhandlungen der zweiten 2c. ©. 81 u. 82. 
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den der Präfes Gräber an das geiftliche Minifterium unterm 14ten 
December 1837 abftattete, wurde nun geradezu die unbedingte 

Seibftftändigkeit der Kirche verlangt. Die allergnädigft vollzogene 

erneuerte Kirchenordnung, heißt es in diefem Berichte, Eönne nicht 

anders als im Geift und Sinn der alten Presbyterial-Berfaffung ver: 

ftanden werden; am Wefen und Typus diefer Verfaffung, wonach 

die Eirchlichen Angelegenheiten duch die von der Kirche gewählten 

Repraͤſentanten geleitet wurden, fefthaltend, habe man mit derfelben 

die im Sahre 1817 den Eönigl. Confiftorien und den Kirchen- und 

Schulabtheilungen der Negierungen ertheilten Inftructionen, als 

namentlich die Snftruction für die General: Superintendenten nicht 

vereinigen koͤnnen; der Befcheid auf die Befchlüffe der erften rheini— 

fhen Provincial= Synode, infofern darin mehrere Befchlüffe derfelben 

nur unter gewiffen Mobdificationen beftätigt worden, anderen die Beitä- 

tigung verfagt fey, habe als unvereinbar mit dem Recht der Synode, 

in ihren innern Angelegenheiten Befchlüffe zu faffen, exfcheinen 

müffen. Schließlic trägt diefer Bericht darauf an, „daß den Miß— 

deutungen und einfeitigen Auslegungen der Kirchenordnung ein Ziel 

gefegt und alle Zweifel und Beforgniffe, die aus einem Zuſtande der 

Dunkelheit und Ungemwißheit entftehen, gehoben und befeitigt werden.’ 

Man wollte es alfo nicht fehen, von welcher Seite her die Kirchen- 

ordnung und das Geſetz einfeitig ausgelegt und ein Zuftand der 

Dunkelheit und Ungemißheit unterhalten wurde. 

Schon vorher unterm 25. April 1837 hatten die Repräfentanten 

der reformirten Gemeinde zu Elberfeld ihre Beſchwerden in einer 

Immediat-Vorſtellung an den König eingereicht. In dem Eönigl. 

Antwortsfchreiben vom 22. März 1838 heißt es: „Ich kann mid) 
auf Ihr Geſuch vom 25. April v. I. nicht bewogen finden, die 

Befugniffe, welche Sch den Synoden der Rheinprovinz in der Kirchen: 

ordnung vom 5. März 1835 verliehen habe, noch weiter aus— 

zudehnen. Die Verfaffung, welche Ich durch diefe Kirchenordnung 

der evangelifchen Kirche der Nheinprovinz gegeben habe, ift unter 

denjenigen Modificationen, welche theils die Beruͤckſichtigung der 

verfchiedenen Altern Kirchenordnungen diefer Provinz nöthig machte, 

theild die veränderten Zuſtaͤnde und Verhältniffe dringend erforderten, 
diefelbe Presbyterial-Verfaſſung, welche in mehreren Theilen der 
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Provinz früher beftanden hat. Ich habe erwartet, daß diefe Ges 
währung allgemein eine dankbare Anerkennung finden, nicht aber, 
daß fie ſtatt deffen Anfprüche hervorrufen werde, die fich in der 
gegenmärtigen Zeit nicht in Ausführung bringen laffen. Was die 
Kirchenordnung den Spnoden bewilligt, darin find fie nicht beein— 
trächtigt worden. Diefelbe enthält nichts, was die Provincial: 

Synode berechtigen Eonnte, ſich als eine perennivende Behörde ans 
zufehen, fie Eennt vielmehr nur eine Wirkfamkeit der Synode wäh: 
vend der Zeit ihres Zufammenfeyns; von einem Collegio qualificato 

iſt in derfeiben überall nicht die Nede. Daß das Minifterium der 
geiftlichen Angelegenheiten Befchlüffe der Synode modificirt und da— 
duch der Synode die Faſſung derfelben bezeichnet hat, in welcher 
allein es fie würde beftätigen Eönnen, kann Ich nur gut heißen. 

Die Inftruction, welche das Minifterium der geiftlichen An: 

gelegenheiten, mie e8 durch d. 148 der Kirchenordnung ermächtigt 
und angewiefen war, den General» Superintendenten gegeben hat, 
ift ganz in Meinem Sinne entworfen und hat diefelbe fihon durch 

jenen Paragraphen Meine Beftätigung erhalten, Die befchränkende 

Deutung, welche fie dem Ausdrude „beauffichtigt” geben, ift un- 

ftatthaft und mit dem Inhalte des betreffenden Paragraphen im 

Widerfpruch, welcher die Auffiht von der Wahrnehmung der Nechte 

des Staats unterfcheidet.” 

In feinem Erlaß vom 28. April 1838 an den flellvertretenden 
Präfes der Synode, Dr. Gräber, theilte das Minifterium diefem 

eine Abfchrift der obigen Cabinetsordre mit, als worin er „auch den 

Beſcheid auf feine Vorftellung finde” *). 

Der flellvertretende Präfes ſtattete der Synode auf ihrer zweiten 

Verfammlung zu Coblenz über alle diefe Verhandlungen einen Bericht 
ab, Wenn er nun am Schluß feines Bericht zufammenfaßte und 

als Ergebniß der feit ihrer legten Verfammlung von der Staat: 

behörde und felbft von des Königs eigener Perfon erlaffene Erklärun- 
gen hinftellte, mas die Synode demnach ‚in Beziehung auf diefe 

ficchliche DVerfaffungsangelegenheit erkennen und mahrnehmen’” 

würde: fo war es doch endlich Zeit und die Sache war von ben 

*) Verhandlungen der zweiten u. ſ. w. ©, 82—88. 
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Staatsbehörden fo genau und Elar erläutert worden, daß man wohl 
erwarten follte, die Synode würde nun ihre Stellung richtig mwür- 

digen. Auch jest gefchah es nicht. Der Berichterflatter fucht wieder, 

indem er der Synode angiebt, was fie als Thatbeftand wahrnehmen 

wuͤrde, nach Auswegen, auf welchen er die Erklärungen der Regie 

rung umgehen und die Anfprüche der Kirche in Sicherheit bringen 

koͤnne. Der König hatte erklärt, die Verfaffung, die er in ber 
Kirhenordnung vom Jahre 1835 der evangelifchen Kirche der Rhein— 

provinz gegeben habe, fey unter den nothwendig gewordenen Modifi: 

cationen dieſelbe Presbyterial-Verfaſſung, welche früher in diefer 

Provinz beftanden habe. „Demnach, meint der Berichterftatter, ift 

es außer allem Zweifel, daß die Kirchenordnung im Geifte der Pres: 

buterialverfaffung, deren Wefen fie in ſich enthält, auch nothwendig 

erklärt werden muß und von feiner Majeftät felbft erklärt worden iſt.“ 

Aber die Kirchenordnung enthält ja auch das Weſen der Gonfiftorials 

Berfaffung, fie hat den Kirchen und Schulabtheilungen der koͤ— 
niglichen Regierungen, fo wie dem Minifterium der geifllichen An- 

gelegenheiten ein inneres Verhältniß zu dem Kirchenwefen gegeben: 
wie Eann denn alfo anders als nur mit beabfichtigter Einfeitigkeit 

der Betrachtung gefagt werden, daß die Kirchenordnung im Geifte 

der Presbyterial-Verfaſſung erklärt werden muß? Muß fie denn nicht 
eben fo fehr im Geiſte der Conſiſtorial-Verfaſſung erklärt werden? 

Enthält fie nicht auch deren Wefen in fih? Wenn die Vertheidiger 
der unbefchränkten Presbyterials Verfaffung eine andere Anficht von 

der Sache haben, fo follten fie doch wenigftens fich nicht da8 Anfehen 

geben, als fünden fie ihre Anficht und nichts als diefe Anficht in 

den unummundenen und offenen Erklärungen der Regierung und des 
Geſetzes. 

Der König hatte in feinem Antwortſchreiben an das Pres— 

byterium zu Elberfeld erklärt: „was die Kicchenordnung den Synoden 
bewilligt, darin find fie nicht beeinträchtigt worden, und das 

Minifterium hatte in feinem Erlaß an den Präfes der Synode hin: 

zugefügt: „und werden nicht beeinträchtigt werden.” Unter Kirchen: 

ordnung ift doch, wie jeder Unbefangene fieht und eingeftehen wird, 

die durch die Einfegung des Confiftoriums, die durch die Anordnung 

der Kirchen: und Schulabtheilungen der Regierung, die durch das 
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wefentliche VBerhältniß, welches dem Minifterium zu dem Kirchen: 

wefen gegeben ift, modificirte Presbyterial-Verfaſſung zu verftehen. 

Der Berichterftatter mag immerhin in feinem Sinne Kirchenordnung 

und Presbyterial-Verfaſſung, wie er diefe verfteht, identificiren. Aber 

er muß nur nicht fprechen, als fey in der Kirchenordnung vom Jahre 

1835 diefe Presbyterial-VBerfaffung verliehen, und die Sache nicht 

fo darftellen, als fey in der Erklärung des Königs und des Mini: 

ſteriums die Meinung enthalten, die Rechte und Freiheiten der 

Presbyterial-Verfaſſung feyen den Synoden verliehen und follen 

ihnen gelaffen werden. 

„Der Here, fchließt der flellvertretende Prafes feinen Bericht, 

der Herr fegne ung in allen unfern Berathungen und leite ung durch 

den Geift der Weisheit und der Kraft, der Eintracht und des Fries 

dens, der Liebe und der Zucht” *). Wir wollen ſchweigen — denn 

die Lindeften Worte möchten, wenn fie einen fo fücchterlichen Wider: 

fpruch gebührend bezeichnen follten, zu hart feheinen — und wollen 

dem Lefer die Entfcheidung überlaffen, ob in diefen Verhandlungen 

der Presbyterialen der Geift der Weisheit, der Eintracht und der 

Zucht eine mwohlbereitete Stätte habe finden Eönnen, 

Sedermann, der die Entwidelung der Vernunft und Sittlichkeit 

in der Gefchichte mit Theilnahme verfolgt und die immanente Ent: 

wickelung diefer Mächte innerhalb des Staates als das Hoͤchſte, was 
der Menfchheit gegeben ift, zu würdigen und zu lieben weiß, wird 

es auch zu feiner wahren Genugthuung bemerken, wie gerade der 

Staat in jenen Verhandlungen im Mittelpunkte der Idee jteht, wie 

fein Eönigliches Oberhaupt und alle feine Behörden ruhig und ficher 

aus diefer Idee herausfprechen, im Selbſtbewußtſeyn bderfelben voll: 

kommen übereinftimmen und dieß ihr einiges Selbftbewußtfeyn mit 

der Sicherheit und Unbefangenheit dee Wahrheit den verworrenen 

Borftellungen und Anfprühen und den fophiftifhen Künften der 

kirchlichen Parthei entgegenftellen. Diefer Gegenfaß der Klarheit, 

Sicherheit und Unbefangenheit und der Verworrenheit, Befangenheit 

und Künftelei Eönnte es doch ſchon allein beweifen, auf weffen Seite 

die Wahrheit und das abfolute Recht der Idee Steht. 

*) Ebend. ©, 88—92. 
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Wie Elar ift jene Erwiederung des Confiftoriums, daß die für 

das Kirchenweſen angeordneten Staatsbehörden ihre Stelle keines— 

wegs über, fondern in der Kirche hätten, daß ihre Obliegenheiten 

keineswegs nur fo weit gingen, als es das Intereffe des Staates 

erfordere. Diefe gediegene Eeklärung fpricht es deutlich aus, daß 
jene Staatsbehörden als folche die Entſcheidung und Beftimmung 
in kirchlichen Angelegenheiten haben, daß fie nicht einfeitig das In— 
tereffe des Staates wahrnehmen, als wäre daffelbe von dem ber 
Kirche verfchieden, fondern daß fie als Staatsbehörden im Intereſſe 
der Kirche ihre Obliegenheiten erfüllen. Eben dieſelbe Staats— 
vollmacht, welche jene Behoͤrden anordnet, berechtigt und bevollmaͤch— 
tigt, enthaͤlt als die umfaſſende Vollmacht des Staats das Intereſſe 
der Kirche in ihr ſelbſt, enthaͤlt als einen Zweig ihrer geſetzgebenden 
Gewalt auch die Geſetzgebung in Kirchenſachen und die von ihr an⸗ 
geordneten Behoͤrden ſtehen in, nicht uͤber dem Kirchenweſen, wie 
die andern Behoͤrden in der Idee der Gerechtigkeit, in der Idee des 
Voͤlkerrechts, in der Idee der Wiſſenſchaft und nicht in dem Sinne 
daruͤber ſtehen, als haͤtten ſie zu jenen Intereſſen nur ein aͤußerliches 
Verhaͤltniß. Die Miniſterien des Unterrichts, der Juſtiz, der aus— 
waͤrtigen Angelegenheiten beaufſichtigen nicht etwa nur die An— 
gelegenheiten des Unterrichts, der Gerechtigkeit u. ſ. w. um bie 
Rechte des Staats gegen ſie wahrzunehmen, als ſtaͤnden alle dieſe 
Intereſſen außerhalb der Idee und des Rechts des Staates, ſondern 
dieſe Staatsbehoͤrden fuͤhren in der Leitung jener Angelegenheiten 
die Aufgaben, die Rechte und Angelegenheiten des Staates ſelber 
aus. Wenn der Paragraph der Kirchenordnung, der von der Staats— 
aufficht über das Kirchenweſen handelt, die Aufficht von der Wahr: 
nehmung der Rechte des Staates unterfcheidet, fo erklärt er damit, 
wie es auch die Gabinetsordre vom 22. März 1838 ausfpricht, dag 
Beides wefentlich unterfihieden fey. Das Minifterium, Confiftorium 
und die Regierung beauffichtigen, indem fie in dem Bereich des 
Kirchenweſens die oberen Inftanzen bilden, aber fie flehen nicht 
außerhalb diefed Weſens. Wird nun andererfeits von Wahrnehmung 
der Rechte des Staats gefprochen, fo hat der Staat in diefem Falle 
die Bedeutung des Allgemeinen, der gefammten Idee des Staats, 
in welcher das Kirchenweſen nur Eine beftimmte Seite bildet und die 
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dafür forgen muß, daß ihre Allgemeinheit nicht durch die Anfprüche 

einer einzelnen Seite beeinträchtigt werde. 
Eben daffelbe, was die Kirche als Monopol betrachtet und der 

Gefesgebung des Staates entziehen will, ift innere Beftimmtheit 

des Staates felber und kann nur im Staate ald vechtliche, fittliche 

und immanente Beftimmtheit der Menfchlichkeit eriftiren. Freilich 

als diefe immanente Beftimmtheit des Menfchlichen, als freie, ver: 

nünftige Selbfibeftimmung wollen die kirchlichen Eiferer die Religion 

nie gelten laffen, fie foll immer ein pofitiveg Statut, reines vernunft: 

lofes Gebot bleiben. Die Entwidelung der Neligion, welche fie vein 
in den Glauben legt und zur Selbftbeftimmung der Innerlichkeit 

erhebt, ift aber längft durch die Reformation begründet und in der 

Sefchichte der letzten Sahrhunderte vollendet. Derfelbe Ruck, der 

die Religion von den Machtgeboten der Hierarchie befreit hat, hat 

fie auch erſt in das freie menfchliche Leben, in die Sphäre menſch— 

licher Zwecke und in die höchfte Erfeheinung der Freiheit und Menſch— 

lichkeit, in den Staat hinübergefegt. Wir brauchen nicht mehr ein 
philofophifches Compendium aufzufchlagen, um in einem fegerifchen, 

von Hierarhen verfluchten Paragraphen den Gedanken, daß die 

Religion zu der innen Selbftbeftimmung des Staatszweckes gehöre, 

aufzufuchen. Diefer Gedanke hat die Gefchichte durchdrungen, ift 

in fürftlichen Verordnungen zu leſen, befeelt die Staatsmänner und 
die Negierungen, und ift den wiffenfchaftlihen Nechtögelehrten eine 

in der Idee des Staats nothmwendig enthaltene Wahrheit geworden. 

„Als ob,” fagt Schmig*) gegen diejenigen, welche der Staatsgewalt 

ihre heiligften Rechte freitig machen und fie am Ende auf eine be 

ſchraͤnkte Polizeigewalt reduciren, „die Idee des Staats, diefe 

unendliche, überfchwengliche, ale menfchlichen Werhältniffe, das 
ganze menfchliche Dafeyn umfaffende und ergreifende Idee zu ver» 

wirklichen, fo ein Leichtes wäre, ald ob dazu etwa gute Polizeis und 

Züchtigungsanftalten hinreichten.” „Der Begriff eines Staates, 
fagt Niethammer **), in welchem der Zweck der Neligiofität aus: 

) Wilhelm Schmig, die Kirchenordnung u. ſ. w., ©. 22.23. 

**) Oeffentliche Nachricht von der erſten Verfammlung der General: 

fonoden der proteftantifchen Kirche in Bayern dieffeits des Rheines im 

Sahre 1823, Sulzbach 1824, ©. VI. 
7 
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gefchloffen wäre, mare nicht der Begriff eines Menfchen: Staates, 
fordern nur der etwas gefteigerte Begriff eines Bienen= oder Ameifen- 

Staates.” Zahlloſe fürftlihe Befehle und Erlaſſe in Eirchlichen 

Dingen fprechen den Grundfag aus, daß die Fürften als folhe, als 

Landesfürften die Pflicht und Aufgabe haben, die geiftlichen An— 

gelegenheiten ihres Landes zu leiten, zu ordnen und zu beftimmen. 

Einige Beifpiele! Einer der Artikel, die wahrfcheinlich auf dem 

Schmalkaldifchen Bundestage von 1540 von Fürjten und Theologen 
genehmigt und unierfchrieben wurden, lautet*): „Alſo werden die 

Policie auch Gottes Dienerin feyn in ihrem vornehmften Amt und 

Merk, fo fie zu Gottes Lob dienen und die Kirchen unterhalten und 

f[hügen, denn um diefes Werks willen hat Gott Regiment und 

politicam societatem geordnet, daß darin leuchten follen feine Lehre 

und Kirche, und mo folches nicht ift, als bei den Heiden, da gehen 

die Negimente nicht in rechter Ordnung, und wann e8 gleich weiſe 

gefhickte Leute find, als Alerander und feine Gefellen gewefen, fo 

ifis doch nur ein Haufe Cyklopum, der ohne Gott ift und zu ewiger 

Verdammniß geordnet.” „Verwmoͤge fürftlichen Amtes, heißt es in 
dem Befehl, den Georg Friedrich, Herzog von Preußen, wegen der 

Goncordienformel unterm 21. Januar 1579 erließ, vermöge unferes 

fürftlichen Amtes will e8 uns obliegen und gebühren, bei diefer un- 

ferer Regierung zuvörderft die Ehre Gottes und Wohlfahrt und 

Einigkeit der chriſtlichen Kicche zu befördern‘‘**), In dem fürftlichen 
„Befehl an die Regierung zu Königsberg wegen Beftellung der 

Superintendenten‘‘ vom 9. July 1588 heißt e8: „als der von Gott 

verordnete Landesfürft haben Wir den Sachen mit Fleiß nad 
gedacht” *xx), nämlich den Sachen, welche „der Kirche Nothdurft 
erfordert.” „Als Landesfürften”, als „aus Gottes Gnade zum 
Regiment unferes Fürftenthums und Gemeinde berufen und ge: 
ordnet”, als „chriſtliche Fuͤrſten“ **) übten die Herzoge von Würt- 

*) Eiſenlohr, gefchichtliche Entwidelung der rechtlichen Verhältniffe 
der evangelifchen Kirche in Württemberg. Tübingen 1836, ©, 54. 

*) Nicolovius, die bifchöfliche Wuͤrde in Preußens tvanaeliicher Kirche, ae choͤflich Preuß geliſcher Kirche 

***x) Ebend. ©, 321. 

Hr) Eiſenlohr a. a. O. S. 59. 
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temberg ihre Gewalt in Kirchenfachen aus. Dennoch, fagt Eifen: 
lohr *), „zeigt ſich ziemlich Elar in mehreren Punkten die An: 
erfennung davon, daß die Kirche auf eine geroiffe innere Selbft: 
ändigkeit gegenüber von dem Staate Anſpruch machen Eönne und 
im Grunde von ihm getrennt fey. Ja, bei allen VBerhältniffen, 
welche die innere Verfaffung der Kirche berührten, erfcheint die Ge: 
walt des Staatsoberhauptes Feineswegs als eine von diefer Kirche 
unabhängige, eben darum al keine rein gefeßgebende, fondern meil 
fie durchaus nichts, als was die Stimme der Kirche (dev Lehrer 
und der kirchlichen Gemeinden) forderte, anorbnete, vielmehr nur als 
eine volßziehende Gewalt.” Diefe Anficht ift aber nichts Anderes 
als der Irrthum, der eine einzelne Beftimmtheit oder ein Moment 
des Staates von diefem abfondert, zu abftracter Selbſtſtaͤndigkeit er 
hebt und nun dem Staate entgegenftellt. Allerdings ift die Gewalt 
des Stüatsoberhauptes von der Kirche und deren Begriff nicht un: 
abhängig, d. h. der Kandesfürft greift feine Befehle und Anordnun: 
gen in kirchlichen Dingen nicht aus der Luft, faugt fie nicht aus 
den Fingern und läßt fih, wenn er fie erläßt, nicht durch eine 
augendlidlihe Laune beſtimmen. Er hängt allerdings von dem Be: 
geiff der Kirche ab. Allein, hängt denn der Fürft, wenn er Geſetze 
für da8 Unterrichtswefen, für die Gerichte gibt, nicht eben fo von 
dem Begriff der Wiffenfhaft, vom Begriff der Gerechtigkeit ab? 
ift er deshalb weniger gefeßgebend, wenn feine Gefeggebung — un: 
eigentlich gefprochen und die Sache abftract betrachtet, d. h. in un: 
lebendige, atomiftifhe Punkte auseinander geworfen — den Begriff 
der Wiffenfhaft, der Gerechtigkeit vollzieht? Wir fagen, man 
Eönnte in diefer Weife nur in dem Falle fprechen, wenn man die 
inneren Momente der Sache auseinanderreißt, ifolirt und nun allers 
dings nur auf mechanifche Weife zufammenbringen kann. Die 
Wahrheit ift aber nicht ein fertiges Ding oder eine fefte Größe, die 
außerhalb des menfchlichen Geiftes fände, fondern fie ift, wird und 
entwidelt fi mit dem Geifte. Sie ift er felbft oder — in der 
Form des Unterfchiedes ausgefprochen — fie ift fein Zweck, fein 
Weſen, fein Begriff und fein Product. Unterfeheidet man aber die 

*% Ebend, ©. 60, 
7* 
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Wahrheit vom Geifte, fo muß man doch jeden Augenblid wieder 

den Unterfchied aufheben, fo gut mie ihn der Geift felber aufhebt; 

denn ift die Wahrheit fein Zweck, fo kann er nicht anders erifliren, 
als in der Ausführung diefes Zweckes, und die Entwidelung ver 
Wahrheit ift die einzige Form, in der er fich felber darftellt und 

thätig ift. Iſt fie fein Wefen, nun dann ift er außer ihr eben 
Nichts; ift fie fein Produet, fo ift fie das Product feiner Thätigkeit, 

in welcher er fein Wefen darftellt und entwidelt, und Höheres als 

diefe Entwidelung feines Wefens kann es für ihn nicht geben. Die 

Wahrheit ift immer der Geift felbft, ift feine eigene Entwidelung, 
und für die Völker ift die Wahrheit nur, fo weit fie ihr Selbft- 

bewußtfenn entwidelt und geftaltet haben. Außerhalb diefer Ent: 

wickelung, die fie felbft volbringen und vollbracht haben, gibt es für 
fie gar feine Wahrheit, wenigftens Eeine Wahrheit, die mehr als ein 

unbeftimmtes, nichtsfagendes und unverftandenes Wort wäre. Wenn 
nun der Fürft das Gefeg beftimmt und erläßt, fo ift er allerdings 

von den Bellimmungen der Wahrheit, die in feinem Wolke fich ge 

fhichtlich erzeugt haben, abhängig; aber was heißt denn diefe Ab— 

hängigkeit? Steht denn der Fürft außerhalb des Staates, wird er 

durch ihn Außerlich beftimmt, oder läßt er ihn mie eine Kugel an 
feinen Fingern auf: und ablaufen? Sft er nicht die perfönliche 

Darftellung und Eriftenz der Souverainetät und der Gewalt des 

Staates felber? Erläßt daher der Fürft ein Gefes in kirchlichen 
Dingen, fo heißt das weiter nichts und es hat Eeinen andern Sinn, 

als: diejenige Geſtalt und Darftellung des religiöfen Bewußtſeyns, 
welche das Nefultat der gefchichtlichen Entwidelung des Staates ijt, 

erhebt ſich in der perfönlichen Zufpisung des Staates zu rechtlichem 

und anerkanntem Dafeyn. 

Wenn man fagt, Staat und Kirche ſeyen an fich oder im 
Grunde unterfchieden, fo fpricht man damit ein Unding aus, das 

fich felber aufhebt. Es ift eine fehr wohlfeile, aber auch alberne 

Weisheit, die fih an dem Gedanken diefes Unterfchiedes erfreut oder 

abmüht. Die Kirche kann nur im Staate feyn, weil fie außerhalb 

deffelben Eeine vechtliche Eriftenz hatz aber ift fie im Staate, fo ift 

fie eben nicht mehr Kirche, die vom Staate unterfchieden und gegen 

ihn felbftftändig wäre, fondern fie ift nichts als die rechtliche Exiſtenz 
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und Darftellung der Neligiofität, die ein inneres Moment des 

Staates felber bildet. Nicht an fich, nicht im Grunde, nicht im 

Begriff find Staat und Kirche unterfchieden. Im Gegentheil: nur 

in einer für die wahrhafte Auffaffung des Begriffs untergegangenen 
Erfcheinungsform deffelben find fie unterfchieden. Nur fo lange die 

Religiofität ihr inneres, der Menfchlichkeit immanentes Princip noch 

jenfeits ihrer felbft hielt, noch aus fich herausgeworfen hatte und 

draußen ald ein rein pofitives, ftatutarifches anfchaute, nur fo lange 

Eonnte jie den Gedanken fefthalten und durchführen wollen, daß fie 

ſich auch in einer Form darſtellen müffe, die vom Staat, dem freien 

menfchlichen Wefen verfchieden fey. Da trat diefe Eriftenz der Re— 

ligiofität und der Staat im Unterfchied, Gegenfag und Kampf, aber 

dieß war doch nur ein Kampf, der fich zu Gunften des Staates auf: 

Löfte und, wo er noch nachdauert, ſich auflöfen muß. Es ift eben 

die Entwidelung des Staates und das Wahsthum feines Selbft: 

bewußtſeyns, daß er das Pofitive, das nur gelten will, weil es 

pofitio fen, in die freie Bewegung der Menfchlichkeit und der menfch- 

lichen Zwecke hineinzieht, d. h. in fih — denn er ift die einzige 
allumfaffende rechtliche Realitaͤt dieſer Zwecke — hineinzieht. Das 

Wort Kiche ift für den Standpımkt, auf welchen die Religiofität 
zu einer innern Angelegenheit der Menfchlichkeit und zu einem im⸗ 

manenten Zweck des Staats geworden ift, ein antiquirter Ausdruck, 

wenn es mehr als eines der innern Momente des Staates bezeichnen 

fol. Staat und Kirche ift gar nicht mehr zu fagen, wenn man e8 

in einem andern inne fagen wollte, als man von Staat und 

Schulen, von Staat und Gerichten fpricht. ,, Staat und Unterrichte: 

anftalten, Staat und Gerichte‘, diefe Compofition ift ein uneigents 

licher Ausdrud, der nur für einen Augenbli und nur für die Ab: 

ſtraction gelten kann; denn die Unterrichtsanftalten, die Gerichte ge: 

hören zum Staate felbft, und in derfelben Weiſe gehört zu ihm die 

Kirche, d. h. fie ift nicht von ihm unterfchieden, ift nicht mehr die 

Kirche im hierarchiſchen Sinne des Worts, fondern eine innere Be: 

flimmtheit des Staates felber. Es ift daher auch nur ein uneigent- 

licher oder bildlicher Ausdrud, ein Ausdrud, der feinen alten Sinn 

völlig verloren hat, und deshalb nie gebraucht werden follte, wenn 
man vom bifchöflichen Nechte der Kandesfürften fpricht, oder diefe 
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ſelbſt in ihren gefeslihen Verordnungen fich auf diefes ihr Recht 

berufen. Nicht als Oberbifchöfe geben die Fuͤrſten in geiftlichen 

Dingen Öefege, fo wenig fie es in Unterrichtsfachen als Scholarchen 

oder in gerichtlichen Angelegenheiten als DOberrichter thun, fondern 
als Landesfürften erlaffen fie das Geſetz. „Alle Rechte, fagt Tho: 
maſius *), alle Rechte, die ein Fürft hat in Regierung feiner Unter- 
thanen, hat er ald Fuͤrſt, und hangen diefelben unauflöslich zu— 
fammen, fo daß, wenn man einige davon nehmen mollte, eine un- 
voffommene und zur Regierung der Unterthanen nicht zulängliche 
Majeftät daraus entftehen müßte.” 

Die fogenannte Kirche, weil fie vom Staat als folhem nicht 
unterfchieden, weil fie gegen ihm nicht felbfiftändig und etwas Be— 
fonderes ift, Fann daher mit dem Staate nicht in Verhandlung 
treten, kann mit ihm über ihre Stellung und Verfaſſung nicht unter- 
handeln, und noc weniger kann fie daran denken, fich felbft eine 
Verfaffung zu geben. Ihre Stellung ift eine Anordnung, die der 
Staat ſich felber und feinem innern Organismus gibt, und die An: 
orbnung ihrer Verhältniffe ift ein Act der Gefeggebung, die dem 
Staate als folhen, d. h. dem Staate im umfaffenden, wahren 
Sinne des Worts zukommt. Der Staat hat auch gegenwärtig dag 
klare Bewußtſeyn von diefem Verhaͤltniß, und die Kirche, wenn fie 
Anfprüche geltend machen will, die diefem Verhaͤltniß twiderfprechen, 
zeige nur, daß fie die einfachften Begriffe verfennen muß, wenn fie 
ald Kirche dem Staate ſich gegenüberftellen will. Ihre verworrenen 
Vorftellungen werden immer durch ein Wort vom Staate aufgehellt, 
namlich in ihrer Unklarheit und Unverfländigkeit bloßgeftellt. Die Sy: 
node zu Bayreuth z. B. befchloß in Form einer Bitte an den König zu 
erklären, „fie halte e8 für nöthig, daß dem Eöniglichen Oberconfifto- 
rium in Abficht auf rein kirchliche Angelegenheiten eine ganz felbft- 
fländige, von dem Minifterium unabhängige Stellung gegeben werde.” 
Der über diefen Antrag der Synode in dem Oberconſiſtorium vor: 
tragende Rath bemerkte dagegen, „die Kirchenverfaffung fey ein 
Staatsgrundgeſetz“, und in diefem Sinne lautete die Entſchließung 

) Das Recht evangeliſcher Fürften in theologifchen Streitigkeiten, 
Halle 1713, ©. 54. 
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des Conſiſtoriums dahin, „daß die Verfaffung der Kirche, infofern 

fie das durch die Landesverfaffung geſetzlich begründete äußere und 
innere Rechtöverhältniß der Kirche in ihrer Stellung zum Staate 

fen, gar nicht in den Bereich der Berathungen der Synode gehöre, 
fondern nur die innere Kirchenordnung. Die Verfaffung der Kirche 

beruhe auf dem Staatsgrundgefeg und fey kein Theil der Kirchen: 

ordnung’ *). 
Die Synoden Eönnen als die Nepräfentation einer einzelnen 

Seite des Staatslebens fehlechterdings nicht die Verfaſſung der Kirche 

in den Bereich ihrer Berathungen ziehen, in ihnen ift nur das be: 

ſchraͤnkte Bewußtſeyn diefer befondern Seite des Staates repräfentirt, 
und ihnen als folchen fehlt das Bewußtſeyn des Staatsganzen. 

Die Frage nach der Verfaffung der Kirche geht über die Schranke 

diefer befondern Geftalt der Kirche hinaus, da fie das Verhältnig 

diefer befondern Geftalt des Stantslebens zu allen andern Beſtim— 

mungen des Staates betrifft, und fie kann daher nur innerhalb des 

Bewußtſeyns entfchieden werden, welches den gefammten Staats- 

organismus umfaßt und in dem die Schranken ber befondern Mo: 

mente des Staats ideell gefegt find. Wenn in einem Staate all: 

gemeine Stände vorhanden find, die an der gefeggebenden Gewalt 

Theil haben, fo gehören in den Bereich ihrer Verhandlungen auch 

alle Fragen, welche die Verfaffung der Kirche betreffen, aber nur 

deshalb, teil das Bewußtſeyn des Allgemeinen in ihnen tepräfentirt 

ift. Es kann dafür geforgt werden, daß in ihnen auch Geiſtliche 

ſitzen; aber diefe haben, wenn es auf die legte Beflimmung des Ge: 

feges ankommt, nicht ald ſolche, nicht als Geiftliche, nicht als Re: 

präfentanten der Kirche ihre Stimme abzugeben und das Geſetz zu 

beftimmen, fondern vein und allein ald Lands oder Reichsſtaͤnde, 

welche nicht ein befonderes Intereffe, fondern das des Staats im 

Auge haben follen. Die erfle Forderung, die an Reicheftände zu 

machen ift, ift immer die, daß fie den befchränkten Geſichtspunkt 

einer Provinz, einer Corporation oder eines befondern Intereffes dem 

allgemeinen Geſichtspunkt, dem Staatsbewußtſeyn untergeordnet 

haben. 

*) Deffentliche Nachricht u, f. w. ©. 115. 133. 135, 136. 156. 
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Bon Cäfareopapie kann gar nicht mehr die Rede feyn, wenn 

die Idee des Staates richtig gefaßt wird. Der Fürft ift nicht Ober- 

biſchof, fondern ald Fürft hat er das Recht der oberften Entfheidung 

in geiftlichen Angelegenheiten, und der Staat hat nicht als folder, 

als wäre er außerhalb der Kirche für fich fertig und feinem Begriffe 

nach vollendet, die Nechte ber Kicche fi) angemaßt, fondern] das— 
jenige, was man Kicche nennt, ift eine feiner innern Sphären, bie 
fih um feinen Mittelpunkt bilden und von feinem dußerften Umkreiſe 
umfpannt werben. 

Der Vorwurf, daß Religion und Kirche nad) diefer Anficht zu 
einer bloßen Staatsanflalt gemacht und ihrer Unendlichkeit beraubt 
würden, ift ungegründet. Der Staat ijt aber Eeine bloße endliche 
Anſtalr, er iſt vielmehr die einzige Form, in welcher die Unendlich— 
keit der Vernunft, der Freiheit, der hoͤchſten Guͤter des menſchlichen 
Geiſtes in der Wirklichkeit exiſtirt, und es kann der Religion und 
Kirche nichts Hoͤheres wiederfahren, als daß ſie in dieſer Erſcheinung 
der Vernunft Momente werden und als Inſtitute des Staates er— 
ſcheinen. Es iſt wahr, der Staat hat an ſeiner empiriſchen Er— 
ſcheinungsform, an ſeiner natuͤrlichen Grundlage noch eine Beſtimmt— 
heit, die ihn aͤußerlich beſchraͤnkt und in ſeine Entwickelung jene Zu— 
faͤlligkeit hineinbringt, die es ihm unmöglich macht, die Idee in voller 
Reinheit und ohne Widerfpruch darzuftellen. Die Religion dagegen, 
fagt man, geht über die Grenze des Staates hinaus, ift eine höhere 
und umfaffendere Sphäre als die des Staates und kann daher in 
ihm niemals ihre vollendete Darftellung erhalten. Allein, wenn es 
wirklich fo wäre, — wir fagen „wirklich“, nämlic wenn jene Un- 
endlichfeit der Religion ernftlih genommen würde und wenn es 
nicht bei dem bloßen Worte bliebe, wenn die Religion ihre Unend— 
lichkeit gegen den Staat auch wirklich durchfegen wollte, — fo wäre 
es mit dem Staate zu Ende und er müßte fich entweder feldft auf: 
geben, oder die Religion auf Tod und Leben bekämpfen, oder fie 
mit Gewalt beſchraͤnken und in feine Sphäre einzmwängen. Freilich 
ſagen die Apologeten der Kirche, der Staat übe eben diefen Zwang 
gegen die Neligion aus und die Kicche müffe dagegen ihre Freiheit 
und Selbſtſtaͤndigkeit fordern oder wieder herftellen. Wir laͤugnen 
die Unendlichkeit der Religion nicht, wir laͤugnen es nicht, daß ſie 
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über die Grenzen des Staates hinausgehe, wir geben «3 zu, daß 

ihre Unendlichkeit, ihre abfolute Innerlichkeit, ihre unläugbare und 

unangreifbare Zreiheit mit der Aufgabe des Staates, ſich innerhalb 

empivifch gegebener Grenzen zu geftalten und in feine vernünftigen 
Inſtitute auch Alles, was mit feiner natürlichen Grundlage ver 
bunden ift, nämlich alle diefe Rüdfichten auf natürlich bedingte Ver: 
hältniffe mit aufzunehmen, in Widerfpruch ſtehe. Dadurch wird 

aber Religion und Kirche immer noch nicht von dem Staate ab: 

gefondert werden Eönnen. Auch die Wiffenfchaft, das reine Denken 

geht über den Staat hinaus, das Denken kann und muß fogar mit 

feinen Gefegen gegen die befchränkten Beftimmungen des Staates in 

Widerſpruch gerathen, es kann vermöge feiner reinen Nothwendigkeit 

mit der vernünftigen Nothmendigkeit, die im Staate durch die Ver: 

wicklung mit natürlichen Verhältniffen noch zufällige Beftimmungen 

an fich hat, in Collifion gerathen. Alles das Eann aber den Staat 

nicht einmal dahin bringen, die Wiffenfchaft aus ihm felbft und aus 

feiner eigenen Entwickelung herauszutreiben und zu verbannen oder 

gewaltſam einzuzwängen. Das ift nämlich das Größte, was vom 

Staate gefagt werden kann, daß jene Kämpfe und Collifionen zwifchen 
der reinen Unendlichkeit der Religion und des Denkens und zwifchen 

der Befchränktheit, die ihm wegen feines Naturweſens noch eigen 

ift, nicht Kämpfe zwifchen der Religion und dem Denken und zwi: 

fhen dem Staate als folhem, fondern Kämpfe innerhalb des Staates 

felber find. Der Staat flreitet in diefen Collifionen mit ſich felber, 

führt darin fein eigenes Intereffe aus, denn beide ftreitenden Mächte 

gehören ihm an, er ift fie beide. Es ift feine eigene reine Unend— 

lich£eit und feine natürlich und geſchichtlich, überhaupt empiriſch bes 

ſchraͤnkte Unendlichkeit, die in diefem Kampfe in Streit liegen und 
ihre Einigung und Ausgleihung fuhen. Die Wiffenfchaft und 
Religion find feine eigene Sdealität, fie find als ſolche von feiner 

zufälligen Beſchraͤnktheit unterfchieden, aber nicht von ihm, fie find 

er felbft, fein Selbſtzweck, fein unendliches Selbſtbewußtſeyn, welches 

auf feine empirifche Erſcheinung wieder zuruͤckwirkt und fie durch: 

dringt, um fie mit fich in Webereinftimmung zu bringen. Das ift 

das Große des neueren Staates, daß er Religion und Denken zu 

feinen inneren Angelegenheiten gemacht hat. Er ift jegt fo mächtig, 
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unvergänglih und dauerhaft geworden, daß er den ungeheuerfien 

Zwiefpalt ertragen und die Principien der Freiheit, Innerlichkeit, 

die ihn im Alterthum flürzten, zu feinen eigenen machen kann und 

fie dazu gemacht hat. Wer ein Beifpiel fehen will, fehe auf einen 
Staat, den gerade diejenigen, die immer von der Selbftftändigkeit 

der Kirche fprechen, als folchen betrachten, in welchem gegenmärtig 

die Macht der Kirche wieder erwacht ſey. Wo fpricht, [handelt und 

entfcheidet denn die Kirche? in Zürich, nachdem fie hier die Knüttel 

für fi) gewonnen hatte? Iſt denn felbft hier, wo die Kirche im 

Truͤben hätte fifchen Eönnen, ein Streit von Kirche und Staat zu 

fehen? Berhandeln Staat und Kirche mit einander über ihre Gren— 

zen, oder find fie felbftftändig gegen einander tepräfentirt? Nicht 
im Geringften! Der Staat ift es, der hier wie anderwaͤrts mit fich 
felbft flreitet und den Principientampf zwiſchen dem empirifh Be: 

ftehenden und der Freiheit des Denkens, den Kampf zwifchen der 

Kirche und — nicht dem Staate, ſondern — den Übrigen Momenten 

des Staates als feinen innern Kampf durchführt. Nicht die Kirche 

fpricht und entfcheidet, fondern die oberfte fouveraine Staatsbehörde, 

der große Rath entfcheidet durch das Gefeg, wie die innere Gliederung 

des Staates beftimmt feyn folle. 

Es gibt eine allgemeine Kirche der Gläubigen, die über die 
Grenze des Staates hinausgeht, mie e8 eine Gemeinde der Wiffen- 

[haft gibt, und indem wir uns in der religiöfen Erhebung in diefe 

Eine Gemeinde der allgemeinen Kirche hineinftellen, fo gehen wir 

über die Grenzen des Staates hinaus. Mit Recht nennt man aber 

diefe allgemeine Kirche die unfichtbare; denn nicht nur ift fie Außerlich 

nicht durch beſtimmte Gefege, DVerfaffung und Communication der 

einzelnen Kirchen mit einander vepräfentirt, fondern die Einheit 

diefer Gemeinde beruht auch nach der Seite der Vorftellung nur in 

der Vorftellung des allgemeinen Wefens. Sobald der Glaube und 

die veligiöfe Vorftellung über diefe Allgemeinheit hinausgeht und ſich 

beſtimmter geflaltet, fo wird ev eine beftimmte Confeſſion, die fi) 

wiederum niemals vein als folche bewahrt, fondern felbft wieder in 
einzelnen Völkerfchaften und Staatswefen und in der gefchichtlichen 
Enttvidelung derfelben eine andere wird und ſich zu neuen Formen 
des Bewußtſeyns fortentwickelt. Religion und Kirche find daher 
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nur im Staat und in einem beftimmten Volksbewußtſeyn, d. h. nur 
als Landeskirche und als religioͤſe Vorſtellung eines beſtimmten Vol: 
kes wirklich da. In dieſer lebendigen Wirklichkeit iſt aber die Ent— 
wickelung der Religion und Kirche nicht eine Dialektik, die von einer 
fremden Macht aus gegen den Staat gefuͤhrt wird, oder nicht wir 
gehen in Religion wie Denken uͤber die Grenzen des Staates hin— 
aus, ſondern ſie ſind die Dialektik des Staates ſelber, ſie ſind das 
Hinausgehen des Staates uͤber ſeine Schranken, die er an ſeiner 
Naturnothwendigkeit und an ſeiner empiriſchen Zufaͤlligkeit hat, ſie 
ſind das Hinausgehen des Staates uͤber dieſe natuͤrlichen Schranken 
zu ſeiner Unendlichkeit. Aber zu ſeiner Unendlichkeit, die zugleich 
innerlich beſtimmt iſt, alſo in den innern Kreislauf der Staats: 
bewegung umgebogen und als Drdnung feines Kirchenweſens, fo wie 
als religiöfe Anfhauung feiner Glieder aus der Unbändigkeit der 
Abftraction und des allgemeinen MWefens zur Form und Beftimmt- 
heit gebracht if, Der Staat hat viele Ungeheuer in ſich, die er zu 
zähmen, zu bilden, zu civiliſiren und zur Sittlichkeit zu erziehen 
hat. Die Menfchlichkeit als folche in ihrer reinen Unbeftimmtheit 
ift die Wuth, die gegen alle pofitiven Statute fih empört, dag Ich 
ift dee Damon, der mit feiner liſtigen Dialektik alle gefeglichen 
Schranken zernagt; der Religion ift es leicht, in der Abftraction 
ihres Jenſeits das Dieffeits als einen winzigen und verächtlichen 
Punkt vergehen zu laffen, und bie Kirche ift das Fürchterlichfte, 
wenn fie die Anfprüche ihrer reinen Allgemeinheit gegen die befonde- 
ven Staaten ducchfegen will, Der neuere Staat kann alle diefe 
Dämonen und Ungeheuer in fi) ertragen und fie bilden, zähmen 
und erziehen. Er thut es aber nicht als bloße Polizeianftalt und 
fest fein Recht gegen fie nicht etwa nur deshalb durch, weil er die 
äußere Gewalt auf feiner Seite hat. Was hülfen wohl weltliche 
Waffen gegen Dämonen, geiftige Ungeheuer und gegen die feinften 
durchdringenſten Abftractionen. Sondern der Staat, als die umfaffende 
Eriftenz alles Menſchlichen, umfaßt auch jene Dämonen und Ab- 
ſtractionen; er ift fie felbft, nämlich fie felbft, wie fie aus ihrer leeren 
Unendlichkeit zur beftimmten Form und zur Sittlichkeit geworden 
find. Er iſt aber nicht nur diefe Exiſtenz der Sitelichkeit. Er ift 
mehr! Waͤre er nicht mehr, fo wäre er immer noch der Gefahr 



108 

des Untergangs ausgefegt, da auch aus der fittlichen Beſchraͤnkung 

der Dämon des Sch und der abftracten Unendlichkeit wieder hervor: 

bricht und gegen die Schranke ſich zerflörend richtet. Der Staat 

ift Beides, er ift die Dialektik zwifchen der fittlichen Schranke und 

der Unendlichkeit des Sch, des Denkens und der Firchlichen Ab: 

firaction. Er ift felbft der Kampf, in welchem die Beſtimmtheit 

der fittlichen Zwecke ſich entwickelt und fortbildet. Er ift das Re— 

fultat des Kampfes, durch welchen der Zweck der Sittlichkeit und 

deffen Realität zu einer höhern Stufe erhoben ift, und die im An: 

fang leere Unendlichkeit fich zum fittlichen Zweck gemacht und recht: 

liche Anerkennung errungen hat. Der Staat ift dann wieder felbft 

die Reaction gegen das Refultat, indem er nach der Auflöfung des 
Kampfes die reine Unendlichkeit feiner felbft gegen die beſtimmte 

Form des Reſultats wieder hervortreten läßt. Er ift unvergänglich, 

ewig. 

Nach dieſem Standpunkte, den der Staat erreicht hat, wonach 

er Alles und die Kirche eines ſeiner Momente iſt, laͤßt es ſich auch 

beurtheilen, was das Poſtulat einer beſondern Kirchendisciplin zu 

bedeuten habe. 

Die erſte rheiniſche Provincial-Synode hatte zur Ausarbeitung 

eines Entwurfs der Kirchendisciplin eine Commiſſion ernannt. In 

der zweiten Synodal-Verſammlung wurde der Entwurf vorgelegt 

und gebilligt. Die wichtigſten Beſtimmungen ſind folgende: 

„Die Kirchendisciplin fuͤgt keine Strafen im buͤrgerlichen 

Sinne zu und zieht auch keine ſolchen nach ſich.“ 

„Sie kann aber gegen Solche geuͤbt werden, die wegen ihrer 
Vergehungen bürgerlich geſtraft werden, und iſt wegen der verſchiede— 

nen Beziehung nicht als eine Verdoppelung der eigentlichen Strafe 

anzufehen.‘ 

„Segenftand der Kirchendisciplin find unter andern folgende 

Vergehungen: Wenn ein evangelifcher Mann vor Schließung der 
Ehe das VBerfprechen gegeben hat, alle in derfelben zu hoffenden 

Kinder in der roͤmiſch-katholiſchen Kirche erziehen zu laſſen, oder 

wenn bderfelbe nad) gefchloffener Ehe alle darin erzielten Kinder in der 

römifch=Eatholifhen Kirche erziehen läßt und diefes durch die Taufe 
feines erften Sohnes in der vömifch=Eatholifchen Kirche bemeift. 
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Schlägerei und Duell. Alle entehrenden Handlungen, welche mit 

bürgerlichen Strafen belegt werden und zugleich durch das göttliche 

Gefeg verboten find; als Diebftahl, Mord, Betrug, Meineid, Auf: 

ruhr und dergleichen.” 

„Es find drei Stufen der Kirchendisciplin.“ 

„Sn allen Fällen aber, wo das Gefühl der Gemeinde befonders 

ſtark verlegt worden ift, findet mit Uebergehung der beiden erften 

Stufen fogleich nach Befchluß des Presbyteriums Suspenfion vom 
heifigen Abendmahl und von der Gevatterfchaft ſtatt.“ 

„Bei Pfarren, Aelteſten und beziehungsmeife bei Gandidaten 

rufen die Kirchendisciplin noch befonders hervor auffallende Ber: 

faumniffe des öffentlichen Gottesdienftes und des heiligen Abend: 
mahles.“ 

„Bei Pfarrern und Candidaten des Predigtamtes tritt als 

Gegenſtand der Kirchendisciplin noch hinzu: Verlaͤugnung der Grund- 

lehren des evangelifchen Bekenntniſſes und Verbreitung unchriftlicher 

Lehre.” 

„Jedes Mitglied der Gemeinde kann bei dem Moderamen der 

Kreis:Synode Klage führen über einen Pfarrer, Xelteften und Gan- 
didaten, und jenes übt die Kirchendisciplin gegen einen Pfarrer, 

Yelteften und Candidaten aus‘ *). 

Ob der Staat diefem von der Synode gebilligten Entwurfe 
feine Beftätigung geben wird? Es ift unmöglih! Erſt müßte er 
eines feiner Eöftlichften Kleinode, die Gerechtigkeitspflege, wenn nicht 

wegwerfen, doch aber für einen falfchen, werthlofen Stein erklären, 

er müßte den Begriff der Strafe verläugnen und feinen Snftituten 
die SittlichEeit abfprechen. Nichts mehr und nichts weniger Liegt 

jenem Entwurf der Kicchendisciplin zu Grunde als die Voraus: 
fegung, naͤmlich der Wahn, daß die Gerechtigkeitspflege im Staate 

doch nur eine Anftalt fey, die den Menfchen bloß Außerlich ergreife, 

oberflächlich behandele und das Vergehen nicht innerlich beftrafen 

noch aufheben Eönne. Jener Entwurf hat freilich nicht das Bewußt— 

feyn von dem, mas er will und was er eigentlich bedeutet, ihm fehlt 

die Elare Theorie; aber daß er das Princip der Hierarchie der 

*) Berhandlungen der zweiten cheinifchen u. f. w, ©, 103—109, 
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Majeftät des Staats in verworener, unklarer Weife entgegenftelle, — 
anders als verworren kann es in der proteftantifchen Welt nicht ge- 

fehehen, — daß er feine hierarchifche Grundlage ſich nicht felber deut: 

lic) gemacht hat, kann ihm nicht entfchuldigen. Sein Fehler bleibt 

immer, daß er das Werfen des Staates verkennt und Anfprüche, 

welche diefen geradezu zerflören mußten, geltend machen will. 

Sm Mittelalter wurden bekanntlich auch Laien vor die bifchöf: 

lichen Gerichte gezogen. Das geht ung hier nichts an, denn in je— 

nem alle waren die geiftlichen Gerichte an fich weltliche. Uns 
kuͤmmert bier nur dee Gegenfag der geiftlichen und meltlihen Ge— 

richte, der eigentlichen, d. h. bürgerlichen, und der uneigentlichen, naͤm— 

lich geiftlihen Strafe. Das Unrecht, foweit es ald Vergehen gegen 

das bürgerliche Gefeg gerichtet ift, überließ die Hierarchie den bür- 

gerlichen Gerichten, aber foweit e8 „Suͤnde“ ift, unterwarf es das 

geiftliche Gericht feiner Cenſur, und da unter den Begriff der Sünde 

jedes bürgerliche Vergehen gebracht werden kann, fo waren die An— 

fprüche diefes Gerichts unbegrenzt. Die Cenfur wurde aber auf dem 

Wege der gerichtlichen Unterfuchung beflimmt, fie mußte, um wirk— 

fich zu erfeheinen, die Auflegung einer aͤußern Buße werden, und fo 

kam es, daß fie die Form einer eigentlichen Strafe im bürgerlichen 

Sinne annahm und die Laien einem zwiefachen Criminalproceß 

unterworfen wurden *). 

Als der Staat in der neuern Zeit aus der Rohheit des Mit: 

telalters herausgetreten war und die Gerechtigkeitspflege als feine ei= 

genthümliche Aufgabe begriffen hatte, fich aneignete und tiefer aus: 

bildete, die Hierarchie aber ihre Gerichtsbarkeit noch beibehalten 

wollte, trat der Widerſpruch diefer zwiefachen Strafbeftimmung 

fehreiend hervor und ed Fam nun darauf an, ihn auszugleichen. Der 

Staat that es fo, daß er die allgemeine Idee des Nechts und der 

Gerechtigkeit immer tiefer ausbildete, in fich hineinzog und fi) zum 

fittlihen Organismus und zur abfoluten Realität des Rechtöbegriffes 

machte. ‚Die Kirche war dagegen auf die fophiftifhe Theorie ange— 

wiefen und die Jeſuiten befonders waren es, welche die Ausbildung 

diefer Theorie übernahmen. So wurde nun die Unterfcheidung auf: 

*) Boehmer, jus eccles, Prot. lib. V. tit. X. $. [—IL 
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geftellt, die kirchliche Strafe fey eine geiftige, habe einen geiftigen 
Zweck und beziehe fid) auf das Wohl der Seele; aud) zeitliche Stra: 

fen, wenn fie von der Kirche auferlegt würden, würden von ihr an= 

ders als von der weltlichen Gewalt zugefügt, von ihr nämlich wuͤr— 

den fie nur wegen ihres Zufammenhanges mit der geiftigen Strafe 

oder wegen eines geiftigen Zweckes zugefügt *). 

Da haben wir es: Der Staat hat nichts mit dem Geifte zu 

thun, trifft auch mit feiner Gerechtigkeitspflege nicht den Geift, die 
bürgerliche Strafe hat Eeinen geiftigen Iwed, fie hat e8 nur mit 

dem Leibe oder mit dem eldfädel zu thun, der Staat befteht nur 
aus Keibern und ift höchftens eine polizeiliche Feffel für die Materie. 

So denkt die Hierarchie vom Staate, für fo geiſtlos muß fie immer 

die bürgerliche Strafe halten, und diefer Grundfag ift auch die Seele 

jenes Entwurfes, wenn fie fih auch — doch das macht die Sache 

nicht beſſer — nicht einmal zum Gedanken gemacht hat. 

In jedem vernünftigen Staate ift es Gefes und fittlicher Grund: 

fa, daß Niemandem, der um eines Vergehens willen geftraft ift, dies 

vorgetworfen werden darf. Warum? weil jeder Vorwurf diefer Art, 

abgefehen von feiner Rohheit, eine Beleidigung der Majeftät des 
Staates ift, nämlich die Macht des Staates, das Vergehen durch 
die Strafe ungefchehen zu machen, läugnen würde. Es wäre aber 
auch die gräßlichfte Beleidigung des Einzelnen, der die Strafe erlei: 

det oder erlitten hat. Die Strafe wendet ſich an feinen Willen, 

kehrt diefen aus feiner Verkehrung gegen das Gefeg wieder um; noch 

mehr! fie wird von ihm als recht und vernünftig anerkannt und feine 

eigene, fittliche, freie That ift e8, wenn er durch fie wieder mit dem 

allgemeinen Gefes in Uebereinftimmung und Einheit geſetzt wird. 

Der bürgerliche Proceß ift zugleich ein Proceß, der eben fo im Staats: 
willen wie im Willen des Einzelnen vor ſich geht und die Trennung 

beider Seiten aufhebt. Es gibt feine Macht, die in diefen Proceß 

eingreifen oder meinen dürfte, fie müßte ihn erſt vollftändig machen. 

Der kirchliche Blitz der Verdammung oder Ercommunication erblaßt 

oder iſt nur eine gefpenfterhafte Erſcheinung oder ein überflüffiges 

oft bengalifches Feuer, ein Feuerwerk für Hierarchen und mittelalter: 

*) Boelmer, I, c. lib. V. tit. 37. $, III. 
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liche Antiquare gegen die Gluth des Brandopfers, in welchem das 

Verbrechen durch die bürgerliche Strafe verbrannt wird und der ein: 

zelne Wille die Strafe anerkennt, zu feiner freien vernünftigen That 

macht und fich dem verlegten Rechte als Opfer darbringt. Wer fagt 

euch denn, daß der des Vergehens wegen Angeklagte und Beftrafte nur 

als Leib vor Gericht figurirte, daß er in der Strafe und in der An: 

erkennung derfelben nicht aud in feinem Willen das Vergehen un: 

gefchehen gemacht hat? Macht ihr ihn durch die Ercommunication 

beffer, wenn er dem Geſetz ſich nicht gebeugt hat, und braucht ihr 

ihn erſt noch zu flrafen, wenn die Strafe des Gefeges ihn aus der 

Verkehrtheit feines Willens herausgefegt hat. Es ift aber auch gar 

nicht abzufehen, in welchem Augenblide die kirchliche Strafe eintre— 

ten follte. So lange das Vergehen noch von dem Gerichte unter- 

fuht wird und über den Verbrecher das Schuldig noch nicht ausge: 

fprochen iſt, kann auch der kirchliche Bannfluch noch nicht gefchleu- 

dert werden, wenn er nicht vom Gericht als voreiliger Eingriff in 

feine Verhandlungen abgemwiefen werden fol. Iſt die Entfcheidung 

erfolgt, dann ift der Verbrecher, bis er die Strafe vollftändig erlitten 
hat, dem Gerichte anheimgefallen und in das Verhaͤltniß des Ge: 
vichts zum Strafeleidenden kann Eeine andere Macht eingreifen, denn 

dag Gericht muß diefen, der feine Gerechtigkeit anerkennt und feinen 

Willen ihm unterwirft, ſchuͤtzen und die Strafe, die e8 ihm aufer- 
legt hat, als geiftige, hinreichende Genugthuung für dies beftimmte 

Vergehen aufrechterhalten und gegen die Forderung, daß fie vergroͤ— 

Bert werden folle, ficher ftellen. Nachher aber, wenn die Strafe 

wirklich erlitten iſt, kann der Staat e8 eben fo wenig zugeben, daß 

das durch die bürgerliche Strafe gutgemachte Vergehen kirchlich ge- 

ſtraft werde, er müßte font, was doch unmoͤglich ift und ihm das 
Recht zu flrafen geradezu nehmen müßte, eingeftehen, daß durch feine 

Strafe das Vergehen nicht ungefchehen gemacht werden Eönne. Der 
Pharifäismus der Hierarchie Eennt nicht die Religiofität, die in den 
fittlihen Anſtalten des Staats und felbft im Exleiden ber bürgerli- 
hen Strafe fid) übt und vollbringt. Nach dem Erleiden der Strafe 
und in diefem Erleiden felbft bleibt zwar dem Einzelnen noch mehr 
übrig, ald nur die Gerechtigkeit und Vernünftigkeit diefer beftimmten 
Strafe und das Unrecht feiner Handlung anzuerkennen. Er hat 
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nun feine Umkehrung zu vollenden, die Natürlichkeit überhaupt, aus 

welcher fein Vergehen hervorgegangen ift, von fich abzuthun, d. h. er 

hat fich nicht nur in Bezug auf diefes einzelne Vergehen, fondern in 

Bezug auf feine Mittelbarkeit überhaupt zu verläugnen und zu über: 

winden. Er thut es in der religiöfen Erhebung, die aber zum Staats: 

verfahren in den Gerichten, zu der bürgerlichen Strafe nicht im Ge: 

genfage fteht, nicht bloß als eine pofitive Strafe zu dem Strafer: 

Eenntniß des Gerichtes noch hinzufommt, fondern die innere Ent: - 

wicklung der Sittlichkeit des Staats und deren Erhebung zur abſo— 
Iuten Allgemeinheit ift. Auf diefen Grund der Innerlichkeit geht 

jene pharifäifche Disciplin nicht zurüd, fie Eennt weder diefe Tiefe 

des Geiftes, wie fie auch die Tiefe der Strafe nicht Eennt, fie weiß 

von Gott und der Welt Nichts. 

Sm Mittelalter, als die Gerichte noch die Geftalt feudaliftifcher 
Particularität hatten und die Kirche die Allgemeinheit des Begriffs 

der Gerechtigkeit, wenn auch in Form eines trangfcendenten Princips 

tepräfentirte, war die geiftliche Gerichtsbarkeit eine Wohlthat, ein 

Schuß gegen die Willkür des Weltlichen und die Ercommunication 

ein nothivendiges Mittel den Eigentoillen zu brechen. Hier Eonnte 

der Bannfluch der Kirche eine wirkliche Collifion mit den fittlichen 

Mächten hervorrufen, denn waren dieſe auch noch in der Form ber 

fittlihen Allgemeinheit nicht vorhanden, fo waren fie doch in der Fa— 

milie und im Staatsverbande da und die Collifion wurde oft genug 

zu Gunften ber fittlichen Mächte gelöft, indem Kinder dem Vater, 

die Gemahlin dem Gatten, die Unterthanen dem Fürften treu blie— 

ben und anhingen, wenn auch der Bannfluc ihr Verhältnig auflö- 

fen wollte. In unfern Zeiten ift diefe Collifion gar nicht einmal 

mehr möglich, — ein Beweis, daß die kichlihe Macht als folche 

keine Macht mehr if. Die fittlichen Mächte der Familie, der bür- 

gerlichen Ordnung und des Staatslebens find viel zu fehr in ihrer 

Sittlichkeit befeftigt, als daß fie nur im Entfernteften durch eine Er: 

communication unterbrochen werden könnten, — noch mehr, fie find 

viel zu ſehr von der Religion, d. h. von dem Princip der Selbftver: 

läugnung und Ueberwindung durchdrungen, als daß ein Eirchlicher 

Bannſtrahl in allen jenen Verhältniffen die Meinung hervorbringen 

Eönne, er habe die Kraft, wirklich bis in die vefigiöfe Tiefe des Geis 

8 
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ftes zu dringen. Die Ausfheidung aus dem äußern kirchlichen Ver— 

ein — das ift ein Grundfaß, der jest unumftößlich feftfteht*) — 

kann das innere Band mit der religiöfen Gemeinde, mit der Idee 

der Menfchlichkeit und mit dem Erlöfer nicht aufheben, fo wie es 

Eein Beweis der wirklichen Einheit mit der religiöfen Gemeinde ift, 
wenn man für angemafte Nechte des aͤußern Kirchenverbandes eifert 

und für eine vermeintliche Neinheit diefes Verbandes den Blitz 

in Bewegung fest. Im geiftlichen Gerichte vielmehr, da Finnen 

die Gottlofen, die Gottesläugner, die Feinde des Menfchlichen — 

Eurz die Heuchler und Pharifaer fisen. Auf Pharifäismus Läuft 

es mwenigftens immer hinaus, wenn man nur auffallende, öffentlich 

erfcheinende Ausbruͤche der Natürlichkeit vor das Tribunal der Kirche 

zieht und den Grund des Vergehens oder gar die zahllofen innern 

Leidenfchaften der Natürlichkeit außer Augen läßt. Und wie willkürlich 

und felbft allen Greueln der Natürlichkeit ausgefegt ift nicht die 

oberfte Inſtanz, welche jener Entwurf der Kirchendisciplin aufftellt, 

nämlich das Gefühl der Gemeinde. Es ift unabfehbar, in welchen 
Abgrund der Naferei die Stimme diefer Inftanz führen Eönnte. 
Freuen wir und daher, daß es im Staate Gerichte gibt, die nicht 

nad) einem „verlegten Gefühle,” fondern nach dem offenbaren Rechte 

urtheilen, deren Strafe der Staatsbürger als gerechte und vernünf: 

tige Selbftbeflimmung feines freien Willens anerkennt und leidet 

und durch die er mit dem Geſetze wieder ausgeföhnt wird. Statt 
neue kirchliche Bannftrahlen zu fchleudern oder uns gegen fie zu meh: 

ven, was eigentlich nicht nöthig ift, da fie nicht mehr zuͤnden, ift es 
beffer, wenn wir uns in die religiöfe Arbeit des Staates einfchließen 
und den Eigenwillen, die Leidenfchaften, die Liebhabereien und bie 

Bizarrerieen der Natürlichkeit von ung abthun. Endlich den größ- 

ten Theil ihrer Gefchäfte Eönnten die Synoden und Presbyterien 
immerhin der Polizei, der fie angehören, überlaffen. Thaͤten fie eg, 
fo würden fie nicht in Gefahr kommen und Gott einen Dienft zu 

leiften meinen, wenn fie nie verlangte Zehnten entrichten und vor 
Lauter äußerer Gefchäftigkeit für das Opfer des Herzens Feine Zeit 
behalten. 

*) Boehmer, lib. V. tit. 37.$,L. 
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Auch auffallende Verſaͤumniſſe des Gottesdienftes follen nad) 

dem Entwurf Gegenftand der Kirchendisciplin feyn. Wie weit muͤſ⸗ 

ſen ſie gehen, um auffallend zu ſeyn und das Gefuͤhl zu verletzen? 

Die Willkuͤr der Denuncianten und Aufpaſſer moͤchte wohl das 

letzte Entſcheidungsprincip ſeyn. Wir geben dieſer phariſaͤiſchen Wach— 

ſamkeit nur zu bedenken, was die Augsburgiſche Confeſſion über die: 

fen Punkt fagt. Wer da meint, fagt fie, daß durch bie Autorität 

der Kirche die Beobachtung des Sonntags ald eine nothwendige ein 

gefegt fey, irrt fehr”). 

Alles endlich, um ſich völlig zu flürzen, hat eine Synode ges 

than, wenn fie die Verläugnung der Grundlehren des evangelifchen 

Bekenntniffes — in der Urkunde für die Berufung der Pfarrer heißt 

es ftatt Grundlehren: Grundfäge der evangelifchen Kiche**) — als 

Gegenftand der Kirchendisciplin und als Grund anführt, weshalb 

jedes Glied der Gemeinde Pfarrer, Ueltefte und Gandidaten anklagen 

inne. Wer foll darüber urtheilen und entfheiden, welches biefe 

Grundfäge feyen? „Jedes Glied der Gemeinde?” Aber wonach? 

Nach dem Gefühl! Ja wohl! Denn wenn e8 auf „iebes Glied der 

Gemeinde” ankommen fol, fo bleibt weiter nichts übrig. Gott bez 

hüte ung vor dieſer fuͤrchterlichen Tyrannei, welche nach der Ver: 

letzung des Gefühls entſcheidet. Aber das Unding zerfällt auch durch 

ſich felbft, und die Gefchichte, fo wie bie Vernunft des Staates wird 

es auch nicht auffommen lafjen. Der ſymboliſche pofitive Buchftabe, 

der koͤnnte die Norm eines Gerichtes feyn, Über deſſen Verlegung, 

wenn er Gefeg wäre, Eönnten die Gemeinden und Synoden urthei= 

fen und Recht fprehen. Wo ein Gericht ift, muß aud) ein pofitis 

ves Geſetz ſeyn. Wenn aber die Synode es felbft nicht gewagt und 

der Gefchichte entgegen nicht vermocht hat, den Buchftaben und die 

vollftändige Beftimmtheit des Symbols als Geſetz aufzuftellen, fo 

hat fie ſich als Eichliches Tribunal aufgelöft und zwar in die Sphäre 

aufgelöft, two fie nicht mehr Sie und Stimme hat, naͤmlich in die 

Sphäre der Wiffenfhaft. Grundfäge und Grundfehren, wenn über 

fie Streit entfteht und entfchieden werben fol, gehören nicht vor das 

Forum des Gefühls, nicht vor ein richterliches Zribunal, fondern fie 

*) Longe errant. Conf. Aug. P. I. c. VII. 

**) Verhandlungen der zweiten u. |. w. ©. 97. 
8 * 
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unterliegen und find ein Werk der Reflerion, die erft zu unterfuchen 
hat, welches die Grundfäge d. h. die wefentlichen Beftimmungen in 
einem größeren Ganzen feyen. Und in das Weſen Eann nur das 
Denken, nur die denkende Wiffenfchaft hinabfteigen. 

Halt! Wir bleiben ſtehen. Der Lehrftand ruft ung zu. Er 
will die Sache nicht in die Wiffenfchaft gefpielt fehen, — die Wil: 
ſenſchaft ift ihm ein bloßes Spiel und „Falſchmuͤnzerei.“ — Halt! 
ruft er, Nichts da von Wiffenfchaft, ich bin es, dem die Kicchenge- 
walt befonders gebührt, ich habe fie auszuüben, ich habe die Rein- 
heit der Lehre zu bewahren und überall zu bewachen, ich, ih, ich, 
taufendmal ruft er ich, ich habe Alles, ich bin Alles und ich bin ich, 
weil die ſymboliſchen Bücher find. Der Lehrftand nimmt e8 alfo 
auf fih, das Anfehen und die Geltung des Eicchlichen Lehrbegriffs 
aufrecht zu erhalten. Ob er es kann? 

Der Lehrſtand. 

Schon in dem Keime muß die Anſpruͤche des Lehrſtandes der 
ungluͤckliche Umſtand erſticken, den er ganz uͤberſehen hat, der Um— 
ſtand naͤmlich, daß er in unſern Tagen als dieſer anmaßende Lehr⸗ 
ſtand eine unlebendige Abſtraction, die Erfindung muͤßiger Koͤpfe 
oder ſeparatiſtiſcher Richtungen und die morſche Stuͤtze der Oppoſition 
gegen die Vernunft und Sittlichkeit des Staates iſt. Er iſt ein 
ungluͤckliches, unlebendiges Gedankending. Die lutheriſchen Wider— 
ſacher der Union in Preußen waren darin vorangegangen, Staat 
und Kirche auseinanderzureißen und dem Lehrſtande die Gewalt in 
der Kirche zuzuweiſen, jetzt iſt nun eine entmannte Geſchichtsanſicht, 
eine geſchichtsloſe und ungeſchichtliche geſchichtliche Richtung und eine 
entnervte Rechtsphiloſophie hinzugetreten, um jene Anſpruͤche des 
Lehrſtandes theoretiſch zu befeſtigen. 

Vielleicht wirkt es etwas auf den Lehrſtand, wenn wir ihm das 
Bild deſſen vorhalten, was er war, als er noch Macht in Haͤnden 
hatte, und was er wieder werden müßte, wenn es moͤglich wäre — 
aber es iſt nicht mehr moͤglich — den Zuͤgel der Herrſchaft wieder in 
die Haͤnde zu bekommen. 
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Mit Einem Worte: er war die Spige und der Vereinigungs: 
punkt der Bildung, und zwar der Bildung, die in feiner Zeit die 
höchite und felbjt die Spige und das Endziel aller menſchlichen Be- 
firebungen war. Im Alterthum der Kirche hatten ſich die beften 
Kräfte der Welt im religiöfen Bewußtſeyn zufammengezogen; und 
wer entwickelte und beftimmte dies Bewußtſeyn in feinen fo gemalt: 
famen und zerreißenden Kämpfen? wer hielt es jufammen und ver: 
einigte es wieder, wenn es fich oft länger als ein Jahrhundert hin- 
duch im die verzweifeltften Gegenfäge auseinander geworfen hatte? 
Der Lehrftand. Aber diefe entfcheidende und organifivende Kraft 
befaß und übte er nicht etwa in jener Weife, wie es der Lehrftand 
fi) heute vorjtellt und thun möchte und allein, d. h. ohne Erfolg 
thun könnte, daß er fich auf ein pofitives Statut berief und durch 
diefe Berufung die Gegenfäge niederfchlug. Nein! er hatte alle, er 
hatte die tiefiten Kämpfe feiner Zeit mit ducchlebt und, was noch 
mehr ift und eben die Tiefe der Erfahrung ausmachte, er hatte fie 
in ihrer dialektifhen Schärfe in fich durchlebt, da er das philoſo— 
phifche Selbſtbewußtſeyn feiner Zeit vepräfentirte und es wirklich) 
war. Wenn daher der Lehrftand auf den Goncilien des Alterthums 
die Gegenſaͤtze der Lehrbeſtimmung in Eine, nämlich in die höhere 
concrete Beſtimmung aufhob und vereinigte, fo ſchuf er einen neuen 
Standpunkt des religiöfen Bewußtſeyns, aber möglich war ihm die: 
fer fchöpferifche Einfluß auf die Kirche nur dadurch, daß er die Kämpfe 
der Zeit in fich vereinigte, philofophifch begriff und das innere noth- 

wendige Reſultat derfelben ausfprah. Was hätten wohl Athanafius 
und Auguftinus ausgerichtet, wenn fie weiter nichts zu fagen gewußt 
hätten, ald was vormals galt und gefchrieben ſteht? 

Daß der Lehrſtand oder vielmehr der priefterlihe Stand im 
Mittelalter in einem noch engern Sinne als im Alterthum das ge: 
bildete Bewußtſeyn des Allgemeinen war, daß er fich auch bemühte, 
dies Bewußtſeyn philofophifch zu vollenden, daß er gerade durch diefe 

Bildung jene organifirende Kraft befaß, die ihn zum Weltrichter 
machte, ift befannt. Aber auch damals, als die Bildung nicht mehr 
das Monopol eines einzelnen Standes war und die Welt als der 

allgemeine Stand der fittlichen Freiheit vom Joch der Hierarchie ſich 

befreite, auch zur Zeit der Neformation hatte der Lehrftand noch 
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fchaffende und beftimmende Kraft, und er hatte fie, meil er die 

Kämpfe der Gemeinde fühlte, verftand und die Löfung des Raͤthſels 

auszuſprechen wußte. Damit haͤtte er die Hierarchie nicht gerichtet, 

wenn er ihr eine alte Satzung entgegengehalten haͤtte, auch durch die 

Bibel allein haͤtte er nichts ausgerichtet, wenn er nicht das neue, 

aber durch Jahrhunderte vorbereitete Princip der Rechtfertigung durch 

den Glauben erfaßt und durchgekaͤmpft haͤtte. 

Merkt es euch, ihr Glieder und Apologeten des Lehrſtandes, 

aber fuͤhlt auch, wenn ihr es hoͤrt, die Markloſigkeit eurer Gebeine: 

ein weltgeſchichtlicher Streit iſt immer nur durch ein neues, das Alte 

zuſammenfaſſendes, die Gegenſaͤtze in Einen Lichtpunkt vereinigendes 

Princip zu ſchlichten. Ha! wie ihr zittert! 

Auch der Proteſtantismus hatte wieder in ihm ſelbſt ſeine inneren 

Kaͤmpfe. Aber ſchlug man ſie, ſo lange ſie wirklich vernuͤnftige 
Kaͤmpfe waren, mit Einem Worte, bloß mit der Berufung etwa 

auf die Augsburgiſche Confeſſion nieder? Man arbeitete vielmehr 

mit der größten Anſtrengung fort, man kaͤmpfte und ſtritt im Ge— 

danken, vertiefte fich in die Wahrheit, bis die Synthefe der unge: 

heuerften Gegenfäge gefunden ward, und der Gewinn dieſer Anſtren⸗ 

gungen war ein fombolifches Werk, das an Tiefe, Klarheit und 

Schärfe der Dialektik Seinesgleichen nicht hat — die Concordien- 

formel. 

Das war der Lehrftand. 

Segt, nachdem die Bildung als Wiffenfchaft, als fittliche Or— 
ganifation des Staates und in der Form allgemeiner Grundfäge das 

Weltliche ducchdringt, will er wieder herrfchen und foll er vorzugs⸗ 

weife im Beſitz der Kirchengewalt feyn *). Die Kirche, wird ver: 

langt, fol wieder, natürlich vermittelft des Lehrftandes, die „Ent: 

fheidung theologifcher Streitigkeiten als ihr Prarogativ in Beſitz 
nehmen und üben. Diefe Entfcheidung ftehe ihr zu, wenn fie „im 

rechten Sinne” dazu fhreitet, nämlich „im Gewiffensdrange, wo fie 
von einer Irrlehre die Heildwahrheit im Innerſten bedroht fieht‘‘ **). 

*) Stahl, die Kirchenverfaſſung nah Lehre und Recht der Proteftanten. 
1840. ©. 80. 

**) Stahl, a. a. O. S. 61. 
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„Moth thäte es der Kirche, den ganzen Wuft rarionaliftifchen Un- 
chriſtenthums und pantheiftifcher Falſchmuͤnzerei von ſich abzuſchei— 
den.“ Dieſe Forderung klagt zwar und muß es ſich eingeſtehen, daß 
ihr „unuͤberwindliche, thatſaͤchliche und moraliſche Schwierigkeiten“ 
entgegenſtehen: ſchade iſt es nur, daß ſie ſich dieſe Schwierigkeiten 
auch gar nicht klar gemacht hat, denn Schwierigkeiten, die man 

erkennt, hat man uͤberwunden; entweder man erkennt ſie als ver— 

nuͤnftig, erkennt ſie alſo an und hat an ihnen keine aͤußere Schranke 

mehr, oder man erkennt ſie in ihrer Unvernunft, und kann ſie durch 

die Darſtellung fuͤr das allgemeine Bewußtſeyn auch ſtuͤrzen. Aber 

zu denken verſteht dieſe Anſicht nicht, dafuͤr hofft ſie, daß „die Zeit 

kommen wird, wo jene Ausſcheidung erfolgt.“ „Ja, ſie ſieht dieſelbe 

— Dank den Zuͤricher Knuͤtteln — „theilweiſe ſchon erfolgt, z. B. 

hinſichtlich der mythiſchen Anſicht, die ſich fuͤr chriſtlich ausgibt, und 

das wäre ein Beiſpiel wohlbegruͤndeter und unentbehrlicher Entſchei— 

dung theologiſcher Streitfragen, wenn anders das plan Daliegende 

noch Entſcheidung genannt werden kann“ *). Sehr richtig; mas 

Knüttel thun, kann in der That nicht Entfheidung genannt werden. 

Dieß claffifhe Beiſpiel „wohlbegruͤndeter Entfheidung theologifcher 

Streitfragen” durch einen verblendeten Haufen ift nur ein Zeugniß 

für den Fall der Kirche, und Hierarchen Eönnen es nur in der Art 

anführen, wie jener Verarmte ein Gemälde, das feinen Schiffbruch 

darftellte, den Leuten beftändig vorzeigte. Die Glafficität jenes Bei— 
fpiel3 in dem Sinne, den ihm der Hierarch zufchreibt, wird aber bald 

verloren gehen. Der Hierarch — das muß anerkannt werden — 

ift auch nicht fpröde, und weiß fich in die Zeit zu ſchicken: er fieht 

ohne Neid, wenn der Haufe einmal das Vorrecht des Lehrftandes 

fih anmaßt, wenn er ed nur im Sinne des Standes gebraucht und 

feine Entfheidung theologifcher Streitigkeit ‚„‚wohlbegründet” und auf 

fühlbare Argumente gebaut ift. Gefühl und das Fühlbare paffen 
zufammen. Immer nur recht fühlbar! Knüttel, Schläge, Hunger! 
Alle Vortheile gelten! 

Aber nur nicht der Vortheil des Geiftes und Denkens! 

)Ua.D.©. 64. 
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Es ift in der That arg, daß man noch fragen muß, was wohl 

damit ausgerichtet wäre, wenn die Kirche eine fogenannte „Irrlehre“ 

von ſich ausfcheidet. Aerger aber wird die Sache, wenn jener Stand: 

punkt feiner Eraftlofen Natur volllommen angemeffen die Entfchei- 

dung theologifcher Streitigkeiten „nicht in müßig theoretifcher, d. i. 

außerlich orthodorer Beſtrebung, fondern im Gewiſſensdrange“ ges 

fhehen laffen will. Es fol für den kirchlichen Lehrbegriff gekämpft 

werden, aber nur nicht in der Weife, die doch allein die objective 

Wahrheit fihern boͤnne, nicht durch die Theorie, fondern das ftumme 

Gefühl entfcheidet, der bloße Gewiſſensdrang genügt, die Kirche zu 

einer Demonftration anzutreiben, und diefe muß ſich nur ja nicht in 

Theorie einlaffen, — das führte ja zu „muͤßigen“ Speculationen, — 
fondern wenn fich gerade Feine Knüttel finden, fo muß die Kirche in 
ihrem „Gewiſſensdrange“ fih ſtumm und lautlos der Irrlehre ent: 
gegenftemmen und fie von ſich abfondern. Wie Eönnt ihr aber über 
unfte Kämpfe entfcheiden, wenn ihr fie nicht Eennt, wenn ihr fie 
nicht erfahren, in euch erlebt und ducchgefämpft habt. Ihr feyd 
freilich zu ſchwach, fie in euch zu erleben, aber auch zu träge, zu 
faul und zu geiftesfhwah, um fie nur kennen zu lernen und zu 
prüfen, worin fie beftehen. Und doch wollt ihr daruͤber entfcheiden? 
Ihr wollt, aber Eönnt es nicht. Wir bohren uns in eure Bücher, 
in euren dumpfen Gewiffensdrang, in eure unklaren Vorftellungen 
ein, wir fludiren und denken, was ihr feyd und fühlet, und darum 
iſt und der Sieg gewiß, und wir Löfen euch in euer Nichts auf. 
Noch mehr! Wir denken das Alte, für welches ihr fühlt, und machen 
es im Gedanken zu dem Unftigen, wir arbeiten beſtaͤndig für die Loͤ— 
fung des Raͤthſels. Ihr aber thut nichts, als Hirngefpinnfte weben, 
als Poſtulate aufſtellen, die von der leiſeſten Morgenluft umgeweht 
werden; ihr ſeyd gar nicht mehr die Kirche, und wißt nicht, was 
Kirche iſt, denn dieſe hatte die loͤbliche Gewohnheit, die Gegenſaͤtze 
nicht zu verdonnern, — was waͤre auch damit ausgerichtet? — fon= 
dern in dem tiefer ausgebildeten Lehrbegriff aufzuheben. Zeigt uns 
Eine bedeutende Streitigkeit in der Entwicklung der Kirche, — und 
die jegige iſt doch felbft nach euerm Zugeftändniß die bedeutendfte, die 
legte Keifts, in der es fih um Alles, um das Wefen handelt, — 
zeigt uns Einen Kampf, den die Kirche durch bloße Berufung auf 
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das Alte und nicht vielmehr Durch die angeftvengtefte Fortbildung 

ihres Selbſtbewußtſeyns aufgelöft hätte, Und ihr fühllofen Herzen 

und gedankenlofen Köpfe wollt bloß verdonnern? Euer Donner ift 

nur ein Theater-Kunſtſtuͤck und euer Blitz ift Ealt, trifft und zuͤn— 

det nicht. Die Kirche war nicht, wie ihr es feyd, ein fühllofer Mo: 

loch, der nichts von menfchlichen Kämpfen weiß, fondern menſchlich 

war fie mit den Menfchen, fo lange fie unter ihnen fichtbarlich weilte, 

und was des Menfchen Innerftes bewegte, das bewegte und zer: 

arbeitete auch ihr Inneres, bis fie im höheren Lehrbegriff Ruhe fand 

und den Ihrigen Ruhe geben Eonnte. 

Statt Mitgefühl mit unfern inneren Kämpfen zu haben, ftatt 

in fie einzugehen und fie Eennen zu lernen, Eann ber Lehrftand — 

und wohl zu merken! der „Lehr Stand, der ſich in die Theorie nicht 

einläßt — uns, die wir innerlich ſchon aufs Höchfte angeftrengt find, 
nur das Leben fauer machen. Er kann es uns erfchweren, zu einem 

Amte und zu Lebensunterhalt zu gelangen, er kann ung aus Städten 

treiben, — weiter kann er Nichts. Denn „das ift, hat ſchon Thomas 

fius aus eigener Erfahrung gefagt *), das ift die Art derjenigen, die 

eine unrechtmäßige Sache defendiren wollen, daß wenn fie mit raison 

nicht durchdringen Eönnen, fie das gemeine Volk oder auch wohl 

nad) Gelegenheit die Vornehmen des Landes auf ihre Seite bringen 

und alfo mit Gewalt durchdringen wollen.” ‚Sollte fih etwa — 

wir laffen einen Andern für uns fprechen **) — ein Nafeweifer fin: 

den, ber den heutigen Estat auf vorgegebene Neguln eingerichtet, 

nicht gut heißen wollte, fondern eines und das andere in contrarium 

herſchwatzete, es fey nun aus der Schrift oder aus unlaugbaren cir- 

cumstantiis, aequilate rationis und dergleichen, ja das an ihm felbft 

wahr und richtig, fo muß dennoch ein Statift darauf bedacht feyn, 

wie er ein folhes subjectum aus dem Wege räume. in folder 

Weisheits-Narr wird bald aus der Stadt hinausgejaget werden. 
Denn folhe Kerl hierin nicht dienen; er wird hernach lange warten 

müffen, ehe er Beförderung haben wird. Würden aber folche Leute, 

) Das Recht evangelifcher Fürjten in theologifchen Streitigkeiten, 

S. 146, 
**) Boehmer, jus eccles. Prot. lib. V. tit. VL. $. 29. 164. 
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die man aus Städten bevor ohne Urſach und Billigkeit treiben läßt, 
anhalten, man möge fie überweifen irriger Lehren, fie wollten ſich 
fodann verantworten oder unterrichten laffen, fo muß Eein Statift 
Ohren haben. Denn wenn e8 erft zur Defenfion kommt, dürften 
diefe wohl folche argumenta vorbringen, daß das Deeret müßte wie- 
der umgefloßen werden, Darum ift e8 eine herrliche Sache, wenn 
collegialiter ein Ding befchloffen, fo hat es vim siringentem, dag 
deeretum ift fodann infallibile, und darf Niemand dawider brum- 
men.” Dagegen: „L’orthodoxe vit trarquillement et à son aise: 
on extenue, on excuse ses fautes, ou plutöt on les oublie en- 
tierement. Sa violence passe pour un zele louable et son in- 
discreiion pour un bon naturel.“ *) 

Uns betrachtet der Lehrſtand als Laien, ihm „kommt die Left: 
feßung der Lehre zu, dem Laienſtande bloß die Aneignung oder der 
Widerſpruch“ *9. 

„Ein elendes Recht!“ hat ſchon Thomaſius geantwortet ey 
Denn läßt es fich der Laie beiftommen, von feinem Recht des 

Widerfpruhs und — da der Widerfpruc doch auf Gründen beruhen 
muß — der Prüfung und des Denkens wirklich Gebrauch zu machen, 
fo wird ihm fogleich geantwortet, er habe zwar das Necht der Prü- 
fung, aber „dem Lehrſtande Habe Gott eine größere Gewalt gege⸗ 
ben“, er habe zwar das Recht der Mitwirkung bei der Feſtſtellung 
der oͤffentlichen Lehre, aber er ſey keineswegs dem Lehrſtande hierin 
gleichgeſtellt, er habe das Recht der Selbſtthaͤtigkeit, aber „der aͤcht 
evangeliſche Sinn werde nothwendig eine demuͤthige Beſcheidung wir: 
ken, vermoͤge deren man ſeinem eigenen Urtheil gegenuͤber der Kirche 
nicht zu ſehr vertraut, eine Demuth und Beſcheidung gegen das 
uͤberlieferte Bekenntniß der Kirche, gegen die Einſicht beſonders er— 
leuchteter Zeiten und Männer wirken‘ +). 

Ein elendes Recht! Ein elendes Wort dieſes hochbetheuernde 
„Zwar“, das mit dem heimtüdifchften „Aber im Bunde ſteht und 

*), Ebend. $. 32. 

) Stahl, a. a. O. ©. 207. 208. 

*x*5) Thomaſius a. a. O. S. 237. 

+) Stahl, u.a. O. 
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den Armen, denen es von fern einen Fifch zeigt, vom Aber eine 

Schlange in die Hand geben läßt. Ein elendes „Zwar! Die 
Buhlerei diefes Zwar und Aber hat jene „zahllofen Ueberbleibſel“ 

der Hierarchie, Über welche fhon Böhmer *) fein Gericht hat er- 

gehen Laffen, in der proteftantifchen Kirche von neuem erzeugt. 

Nicht einmal die Bekenntnißfchriften der Kirche haben entfcheiz 

dende richterliche Autorität, fobald zwifchen ihnen und dem Bewußt— 

feyn des Einzelnen ein Zwiefpalt hervorgebrochen ift. Diefer Zwie— 

fpalt ift aber in dem Augenblide da, wenn das Symbol abgefchloffen, 

fertig, rein objectio demjenigen Bewußtfeyn gegenüberfteht, welches 

es nicht erzeugt hatz denn für diefes iſt es nicht mehr der felbftges 

Thaffene Ausdruck feines Innern, nicht mehr Bekenntniß, fondern 

eine frerade Beftimmung, mit der es fich erſt in Uebereinjtimmung 

fegen fol. Wird demüthige Befcheidung gegen befonders erleuchtete 

Zeiten und Männer gefordert, fo heißt das — wir wollen nicht ſa— 
gen, obwohl es fo ift, die Eatholifche Autorität der Kirche wieder her: 
ftellen, aber doch — die Kirche auf ein Gefühl gründen, das um 

nicht dumpf und flare zu bleiben, fich doch wieder vermitteln und 

rechtfertigen, d. h. von der Wahrheit der Eirchlichen Autorität und 
ihrer Sagungen überzeugen muß, Die eigene Forſchung kommt 

alfo doch wieder herein, und das kirchliche Bekenntniß gilt dann, 

wenn es wieder gilt, nicht als das Firchliche Gefeß, fondern ald Be— 

flimmung, in welcher der Einzelne die Beftimmtheit feiner Ueber: 

zeugung twiederfindet. Wenn die Kirche befehlen wollte: „glaube!“, 

fo widerfpräche fie fich felbft, und wenn ihr allerdings diefer Wider: 

ſpruch eigen ift, fo hebt fie fich mit jenem Befehl felber auf, denn 

der Olaube, als der freiefte Act des Geiftes, kann nicht befohlen wer: 

den, hat als Knechtsdienft Feine rechtfertigende Kraft, und als Glaube 

ift er nur wirklich Tebendig, wenn er freie Selbſtbeſtimmung des 

Geiftes iſt. Das Princip der Nechtfertigung durch den Glauben 

hebt die richterliche Autorität der Kirche und des Lehrftandes auf, 

und wenn e8 die Kirche felber aufgeftellt, der Lehrftand feftgefegt hat, 

fo war e8 das Teuer, indem fie felber ihre Autorität ſich haben ver— 

*) Jus eccl. Prot. tom. I. Dissert. praelim. de suprema lege eccles. 

$. 29. 
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zehren laffen. Die Confeffion ift fein Gefeg mehr *), menigftens 

Eein Gefes mehr außer in jenem Sinne, in welchem bie frei aner- 

kannte Wahrheit Gefeß ifl. „Wie mir ein Anderer, fagt Thoma: 

fius, feine Gelehrſamkeit nicht verkaufen oder cediren kann, fondern 

ich felbee den Kopf daran ſtrecken muß, fo kann ich au in Reli: 

gionsfachen auf Eeinen Andern compromittiren” *). 

Und wenn es fo mit dem Eirchlichen Symbol fteht, fo will der 

Lehrftand noch heute in theologifchen Streitigkeiten die Macht der 

richterlichen Entfcheidung für fih in Anfpruh nehmen? Wer find 

denn die Laien, die fi ihm unbedingt unterwerfen, oder wenn fie 

ſich zur „demüthigen Beſcheidung“ nicht verftehen wollen, ausge: 

fhieden merden follen? Es find die Vernunft, das Denken, die 

Wiffenfhaft, die Philofophie, der Staat. Armfelige Entfheidung 
theologifcher, d. h. doch wohl wifjenfhaftlicher Streitigkeiten, die fich 

nicht anders zu helfen weiß, als daß fie bie eine Seite ausfchließt, 

verwirft und verdammt! Co hatte ſich Carpzov, der hierarchifche 

Mütherih, die Entfheidung der Controverfen gedacht, wenn er be 
flimmte, daß der eine Theil der Streitenden fehlehthin verdammt, 

duch richterlichen Ausſpruch verurtheilt werden müffe, und daß die 
orthodore Parthei, wenn fie mit der Obrigkeit gemeinfchaftlich das 

Urtheil fälle, gar nicht mehr ald eine der ftreitenden Partheien gelten 

Eönne, fondern Richter ſey ***). Für alle Zeiten haben aber Böhmer 

und Thomafius geanttvortet: „disputandi find einander gleich” +). 

Ja wohl find fie gleich; denn koͤnnte der Streit, wie man «8 fih 

freilich heute noch vorftellt, gerichtlich, d. h. fo entfchieden werden, 

daß man fragt, was nad) dem gefchriebenen Buchftaben formell Recht 

fey, dann ift er von vorn herein entfchieden, dann bedürfte e8 Eeines 
Streites, und ſowohl diejenigen, die gegen das Recht ſich vergangen 
hätten, als die, welche nach dem Recht Urtheil fprechen, machten ſich 
eigentlich laͤcherlich, daß ſie bei der Klarheit des Buchſtabens in 
Streit gerathen oder noch erſt entſcheiden wollten. Der Streit wäre 

*) Thomaſius, a. a.O. S. 139. 

**), Ebend. ©, 99, 

**x) Vergl. Boehmer, 1. c. lib. I. tit. I. $. 27. 38. 
7) Thomaſius, a. a. O. ©. 98. 
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jinnlos, die vichterliche Entfcheidung bedürfte Eeines Salomo. Die 
Widerfpenftigen wären wie Schulbuben zu züchtigen, zu Richtern 
brauchte man nur Knaben zu beftellen, die Gefchriebenes lefen koͤn— 
nen, Seht ihr denn aber nicht, daß der Streit eben über jenes Recht 
geführt wird? daß ihr, wenn ihr euch auch nur einen Augenblic 
in den Streit einlaßt, gleichfals vom Buchftaben des Rechts abfehet 
und eud mit Gründen, Näfonnements, allgemeinen Srundfägen be 
waffnet und euc) fomit den Gegnern völlig gleichftelt? Das pofitive 
echt, wenn dafür und dagegen geftritten, wenn es von feinen An: 
hängern duch Gründe und Reflerionen vertheidigt wird, hört auf, 
als diefes beſtimmte Recht pofitiv zu feyn, es wird ein wiffenfchaft: 
liches Princip und fteht als folhes einem andern gleichfalls wiſſen⸗ 
ſchaftlichen Princip gegenuͤber. Der Kampf der Principien hat nun 
einen gemeinſamen Boden an der Wiſſenſchaft, und hier gilt kein 
Anſehen der Perſon, keine Angſt, kein Gewiſſensdrang, ſondern die 
Wahrheit. Hier kann auch nicht verdammt, verworfen, ausgefchie- 
den und mit Eeiner andern Demonftration etwas ausgerichtet werden, 
als mit derjenigen ber dialektifhen Entwidlung. Laie und Lehr: 
ftand find hier einander gleich, den Richterftuhl nimmt die Geſchichte 
ein und der Parthei gibt ſie den Sieg, welche aufhoͤrt, Parthei zu 
ſeyn, welche naͤmlich alles, was die andere Parthei noch an Recht 
und Wahrheit beſaß, in ſich aufgenommen und mit ihrem Princip 
verſchmolzen hat. 

Es iſt ein ſehr beachtungswerther Umſtand, daß die lutheriſchen 
Widerſacher der Union und die lutheriſche Theorie vom Kirchenrechte, 
die ſich neulich außerhalb Preußen und ohne ihre rRuͤckſicht auf die 
Union wenigſtens zu erkennen zu geben, gebildet hatte, in ihrer An: 
fiht von Kirche und ihrem Verhältnig zum Staat und zur Wiffen- 
[haft völlig übereinftimmen. Ein Beweis, daß bie Iutherifche 
Kirche, wenn fie fi außerhalb der Union halten will, ihr wahres 
Selbſtbewußtſeyn, ihre gefchichtliche Gefundheit und die Einfiht in 
die Wirklichkeit verloren hat. Wie Scheibel, Rudelbach, Guerike 
eine Kirche auch außerhalb des Staates für moͤglich halten, fie 
außerhalb des Staates fordern und als das claffifche Beifpiel der 
Selbſtſtaͤndigkeit der Kirche die Zeit des Urchriſtenthums betrachten, 
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fo fagt auch Stahl*), „die fihtbare Kirche wurde zuerft von Chris 

ftus feldft und von den Apoſteln Eraft unmittelbaren Auftrags 

Chriſti geſtiftet.“ Der Rechtsphilofoph, der fo fpricht, muß die 

Anficht haben, die Sichtbarkeit der Kirche beftehe in den Leibern der 

Gläubigen, denn eine andere Sichtbarkeit möchte an der Gemein- 

ſchaft, die Chriftus felbft perfönlich begründet hat, nicht zu entdeden 

feyn. Die wahre Sichtbarkeit der Kirche ift die geiſtige, nicht mit 
Händen zu greifende, fondern im Geſetz begründete Eriftenz, die 

rechtliche Anerkennung, welche die Kirche nur innerhalb des Staates 

erlangen kann. Die Apoftel arbeiteten fhon und litten für die ges 

fegliche Eriftenz der Kirche, diefe Arbeit und die mit ihr verbundenen 

Leiden wurden größer, ernfter und umfaffender in den naͤchſten Jahr: 

hunderten bis zur Zeit Conftantin des Großen, und es ift daher der 

größte, aller Gefhichte Hohn fprechende Irrthum, wenn Stahl 

fagt **), „die Kirche beftand drei Jahrhunderte und beftand innerlich 
an Geift und Gliederung vollftandig ohne alle Beziehung zum welt: 
lichen Fürften.” Alfo der Kampf, in welchem die fid) ausbildende 

Kirche und der Staat fanden, und der um fo heftiger wurde, je 

mehr die Kirche als folche fich bildete, war Eeine Beziehung? Die 

Spannung, welche das Getrennte zufammenhält und beide Seiten 

in Eifer verfegt, weil fie fühlen, daß fie zufammengehören, und nun 
das Trennende an fich abarbeiten müffen, biefe Spannung ift gar 
Eeine Beziehung? 

Mit den Gegenfägen, die ſich innerhalb der Kirche bilden, 

wiſſen die Widerfacher der Union und die Verfechter des fogenannten 

„peoteftantifhen Kirchenrechts“ meiter nichtd anzufangen, als fie 

nad) Eurzem Proceß auszufcheiden und zu verdammen. Als Autorität 

für diefen fummarifchen Proceß führen die Widerfacher der Union, 

fo neuerlich Rudelbach in der Zeitfchrift für die gefammte lutheriſche 
Theologie und Kirche, die Paftoralbriefe des neuen Teftamentes an. 

Aber fie müffen nur nicht meinen, darin den Apoftel Paulus auf 

ihrer Seite zu haben; denn kann Etwas gegen die Annahme des 
Paulinifchen Urfprungs diefer Briefe zeugen, fo iſt es der unfteie und 

A. a. O. S. 54. 

**) Ebend. ©, 114, 
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Außerliche Grimm gegen abweichende Meinungen, ein Grimm, ber 
der Klarheit, Befonnenheit und Sicherheit des Paulinifchen Bes 

wußtſeyns ſchnurſtracks widerfpricht. Die fpmbolifchen Bücher haben 

zwar dem Lehrftande ausdrüdlic*) das Recht zugefchrieben, bie 

Irrlehre zu verwerfen, allein wenn die Kirche dieß Recht einfach und 

abftract hinftellt oder ausüben will, fo ift fie eben fo ſchlimm daran, 

als in dem andern Falle, wenn fie der vernünftigen Methode des 
dogmatifchen Streites folgt. Verwirft fie bloß den Gegenfas, fo 
bat fie damit fehr wenig gethan, oder eigentlich nichts weiter gethan, 

als ihre Ohnmacht ausgefprochen, daß fie den Gegenfag nicht inners 

lich auflöfen und unter Menfchen, die doch auch zu denken pflegen, 

nicht beftehen koͤnne. Jener Grundfag der reinen Ausfchließung ift 

das Zodesurtheil, daß die Kirche über fich felber ausfpricht, denn 

wer nur ausfchließen kann, ift nicht mehr felbftftändig in dem Sinne, 

mie e3 die kirchlichen Eiferer verftehen, fondern hat eine mefentliche 

Macht gegenüber, die eben durch die Ausfchliefung anerkannt wird, 

aber nur fehr unklar anerkannt wird, wenn die ausfchließende Partei 

nur ausfchließt und über den Gegenſatz mit diefem felbft ſich nicht 

verftändigt. Andererfeits: folgt die Kirche dem Grundfage, dem fie 
immer in ihrer gefchichtlichen und lebendigen Zeit gefolgt ift, dag 

der Gegenfaß nicht rein auszufchließen, fondern in feiner Wahrheit 

anzuerkennen fey, fo ift fie nicht beffer daranz denn es handelt fich 

nicht mehr nur um eine einzelne dogmatifche Beftimmung, fondern 

um Principien; die Kirche ſteht als Princip eines auf das Jenfeits 

und auf das rein Pofitive gerichteten Lebens und Vorftellens, dem 

Princip des Denkens und der Sittlichkeit entgegen, welches die im: 

manente Entwidlung der Gedankenbeflimmungen und der fittlichen 

Zwecke fordert und gegen die abftracte Abhängigkeit von einer ver: 

nunftlofen und unverftandenen Autorität durchführt, Diefes Denken 

ift nicht fo ſchwach, daß es nicht den wahren Inhalt deffen, was 

fonft die Kirche bildete, fich angeeignet hätte; will aber die Kirche 
desgleichen thun und das entgegengefeßte Princip des freien Denkens 

anerkennen und ſich aneignen, fo hört fie auf, diefe reine Autoritäte: 
anftalt zu feyn, und wird fie ein Glied in der Entwidelung der 

*) Conf. Aug. P. IT. c. 7, 
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freien, menfhlichen Zwecke. Wil’ fie e8 nicht anerkennen, will fie 
draußen ftehen bleiben, fo mag fie zufehen, was fie endlich werden 

wird: eine Anftalt der Schwärmerei, des Fanatismus, der Unver: 

nunft, eine Keßerei und feparatiftifche Richtung gegen die gefchicht: 

liche Entwidelung des Beſten, was Menfchen haben, der Vernunft 

und der GSittlichkeit. 

Aber der Gegenfag — fo verlangen e8 die Eiferer — foll 

durchaus bleiben? Staat und Kirche, als ob es außerhalb der Ord— 
nung und des Rechtes diefer Welt eine Kirche geben koͤnne, gehö- 
ven demnach zwei verfchtedenen Welten an. „Der Staat ift bloß 

aͤußerliche Anſtalt“ *) — hört ihre es? — „und feine Vollmacht 

und Gewalt ruht daher lediglich auf der äußern Anſtalt und Ein- 

richtung als ſolcher.“ Zuchthaͤuſer und Polizei-Anftalten find jegt 

die Blüthe ded Staats, in welcher fein Wefen am reinften dargeftellt 

ift. Einer bloß Außerlichen Anftalt kann natürlich die Kicchengemalt 

nicht gebühren, aber auch deshalb nicht, weil „der chriftliche Staat 
fih zwar nach dem Inhalte der geoffenbarten Lehre in allen feinen 

Anftalten, fo weit fie eben von derfelben berührt werden, fich richten 

muß,” aber „ihm nicht die Offenbarung gegeben ift”**. „Die 

Kirche, deren Gewalt vorzugsmweife dem Lehrftande zukommen muß, 

ift eine eigene Anftalt Gottes mit befonderer göttlicher Vollmacht 
und befonderer göttlicher Weifung”’**), Wie fchön das Klingt! 
Und dody Nichts ift! Freilich, wenn alle diejenigen ins Himmelreich 

kaͤmen, die da Herr! Here! fagen, dann fländen wohl auch alle, die 
das Mort göttlich, göttlicher Befehl, göttliche Weifung im Munde 
führen, im Reiche der Wahrheit. Aber fo wenig uns der die 
Welt und Alles, was in ihe ift, erklärt, der uns weiter nichts fagt, 
als daß fie Gott gefchaffen habe, fo wenig kann auch derjenige die 

Kirche für die Melt befeftigen, der von ihr immer nur zu rühmen 

weiß, daß Gott ihr die Offenbarung gegeben habe. Wenn der Staat 
Etwas anerkennen und in fih aufnehmen foll, fo muß ihm mehr 

davon gefagt werden als nur das Eine, daß es Gott gewollt habe, 

*) Stahl, a. a. O. S. 91, 

*x) Ebendaſ. S. 78. 

*xx) Ebendaſ. S. 79. 80. 
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oder daß es eine Anftalt Gottes fey. Es muß als ein vernünftiger 
ſittlicher Zweck, als wefentliche Beftimmtheit der Menfchlichkeit ihm 

begreiflich gemacht und nahe gebracht werden, d. h. es muß ihm als 

inneres Moment feiner eignen Vernunft und Sittlichkeit erfcheinen. 

Das ift aber mit der Religiofität gefchehen, darum iſt fie zu feiner 

eignen Sache geworden und kann die Kirche nicht mehr ald ein eig- 

nes, befonderes Snftitut von ihm abgefondert und ihm gegenüber= 

geftellt werden. Der muß erft Vernunft und Gefchichte, fo fehr 

er mit der Iegteren Eokettirt, abgefchworen haben, der den Staat für 

eine bloß aͤußerliche Anftalt erflärt und nun behauptet, daß ſich der 

Staat nicht auf die Sphäre des Sittlichen in dem freien perfönlichen 

Wollen und Handeln des Menfchen erſtrecke“ *). Wer die Sitt: 

lichkeit nicht als wefentliche Beftimmtheit des Staatd erkannt hat, 

fest diefen jeden Augenblid der Gefahr des Unterganges aus, denn 

ein „freies perfönliches Wollen,” das in dem Ötaate nicht feine 

innere Stellung und Anerkennung findet, müßte ja bei der erften 

Regung mit diefem in Collifion kommen und hätte unbedingt gegen 

ihn die Oberhand. Wenn nun diefelbe Weisheit behauptet”): 
„Das ift die Verkehrtheit des Hegel’fchen Syſtems, daß es überall 

das Unperfönliche, die in der Einrichtung ausgeprägte Regel höher 

ſtellt als die Perfönlichkeit und den freien Willen,” — fo ift mit fol: 

cher Weisheit weiter nichtd anzufangen, als daß man fie in bie 

Schule fhiet, über die fie längft hinaus zu ſeyn meint, und ihr ale 

Penfum anteift, das erft genauer zu fudiren, worüber fie aburtheilt. 

Nur die aͤußerſte Befangenheit kann es überfehen, daß gerade im 

Hegelfchen Begriff der Sittlichkeit die freie Perfönlichkeit und Mo: 

ralität aufgenommen ift, aber darin freilich nicht mehr als bie 

Moralität ſich ftolz geberden kann, die den Staat als bloße Außer: 

liche Anſtalt betrachtet, fondern als die freie perfönlihe Wirklichkeit 

der fittlichen Subſtanz des Staates lebt, will und handelt. 

Die gefhichtlihe Rihtung, Beſtrebung, Wiffenfchaft, oder wie 

man biefe, die gefchichtliche Realität das eine Mal als das Höchfte preis 

fende und das andere Mal als nichtigen Zufall verachtende Richtung 

*) Stahl, a. a. O. ©. 269. 
**) Ebend. 
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nennen foll, iſt ſehr unglüdlich daran, wenn fie die geichichtliche Ent: 
wicklung ind Auge faffen fol, weldhe dem Staat die Kirchengewalt 
übergeben hat. Won ihrem Phantom einer Kirche, die bloß von 
ihrer göttlichen Autorifation zehren fol, befangen, fieht fie in Allem, 
was bie kirchlichen Angelegenheiten der Landeshoheit der Fürften un- 
terwarf, „bloß äußere Ereigniffe und den Nothftand” *), nämlich 
den Zufall, „daß die Bifhöfe der Reformation tiderftanden, die 
Fuͤrſten dagegen fie ſchuͤtzten.“ — Es gab aber, wie im Herzogthum 
Preußen, auch Biſchoͤfe, die fich zur verbefferten Lehre bekannten, und 
doch bewirkte diefer entgegengefeste Zufall nicht, daß die Kicche gegen 
den Staat felbftitändig blieb. — Die Kirchengewalt des Fürften „ge⸗— 
hört allerdings zum vollfommenen Zuftande der Chriftenheit, aber 
nicht zur innern Vollendung der Kicche, fondern nur zu ihrer voll: 
kommenen Stellung im Staate“x). Sehr gut! Die Kirche hat alfo 
andere Intereſſen als die Chriftenheit! Sehr confequent! Das leben⸗ 
dig fih Entwidelnde, das Princip Verarbeitende, die Chriftenheit hat 
andere Intereffen, ein anderes Ziel als die einfame ‚ todte Abftraction, 
die Kirche! „Der eigentliche Grund und Urfprung der Kirchengewalt 
der Landesherren iſt die Ausuͤbung, der Beſitzſtand“ *xx). Aber wohl 
zu merken! dieſer Beſitzſtand gilt als das rein Vernunftloſe. Denn 
„die Kirchengewalt gehoͤrt nicht nach der Natur der Sache und dem 
Begriffe der Landeshoheit zu der letzteren, ſondern nur hiſtoriſch iſt 
ſie mit ihr verbunden worden, ſie iſt daher ein juriſtiſch (nicht philo⸗ 
ſophiſch und dogmatiſch) weſentlicher Beſtandtheil der Landeshoheit“ P). 
Ueberall hat es dieſe Anſicht nur mit vernunftloſen, rein poſitiven 
Beſtimmungen zu thun: die Kirche iſt poſitiv goͤttliche Anſtalt, die 
fuͤrſtliche Kirchengewalt iſt ein rein poſitives Factum, iſt in der Aus— 
uͤbung und im Beſitzſtande, die ſich nun einmal fo machten, begruͤn— 
det, und wenn dieſe Begruͤndung ein wenig in Fluß und Vermitt— 
lung verſetzt werden ſoll, ſo heißt es: „dieſe Ausuͤbung konnte that— 
ſaͤchlich nicht vor ſich gehen und noch weniger rechtliche Folgen haben, 

*) Stahl, a. a. O. S. 240. 
) Ebend. ©, 114. 
xx) Ebend. ©, 130. 

f) Ebend. S. 135. 
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ohne die Anerkennung der Kirche, d. i. insbefondere der Neformato: 
ven, als welche Eraft inneren Berufes die fich bildende Kirche ver: 
traten“ ). So ift e8 Recht! Auch hier, wo die Kirche ins Spiel 
kommen foll, immer nur einzelne Leute vorgefchoben! Diefe Atome 

pafjen in der That zu dem Nothftande und den zufälligen Ereignif- 

fen! Aber nur ja nicht vom Princip der Reformation gefprochen! 

denn das könnte die Sache doch gar zu fehr ändern, es Eönnte etwa 

herausfommen, daß das Princip der Rechtfertigung durch den Glau— 

ben die Religiofität aus der Abhangigkeit vom pofitiven Statut der 

Kirche befreit und zur innen Beftimmtheit der Menfchlichkeit, die 

ſich in der Freiheit des Staats entwidelt, erhoben habe. Von einer 

Begründung der Kirchengewalt im Begriff der Kandeshoheit Eann 

natürlich auch nicht die Nede feyn, wenn der Staat zu einer bloß 

außerlichen Anftalt gemacht iſt. Die freie Sittlichkeit des Staates 

darf ja nicht anerkannt werden, fonft möchte die zur Sittlichfeit ſich 

vollendende MNeligiofitat allerdings in die umfaffende Sphäre des 

Staates fallen. Und darauf darf jene Anficht auch nicht reflectiven, 

daß die fittlichen und vernünftigen Mächte der Gefchichte im Noth— 

fiande an das Licht zu treten und ihr inneres, ewiges Recht zunaͤchſt 

als Heroen- Recht auszuüben pflegen. Kurz, überall in der Gefchichte 

und im Begriff ijt jene Anficht blind. Noch dazu war nicht einmal 

das Auftreten der Fürften zur Neformationgzeit ein heroifches und 

brauchte es nicht zu feyn, da in den vorangehenden Sahrhunderten 

die Fürften in ihren Eleineren Gebieten allmählig gewonnen hatten, 

was die Hohenftaufen im Ganzen und Großen von der Kirche nicht 

erhalten hatten. 

Auch das ift großen gefhichtlihen Krifen eigen, daß in ihnen 

das Princip, welches eine neue Welt fchafft, noch mir Floskeln, die 

dem Alten angehören, zumeilen fich abgibt. Aber diefe Inconſequenz 
gibt uns fo wenig ein Recht, das Alte zuruͤckzufordern oder ald noth- 

wendige Erfcheinungsform des Princips zu betrachten, als die Noth, 

in welcher das Neue ſich durchfegt, auf diefes den Schein der unbes 

vechtigten Zufälligkeit zu merfen vermag. So fprechen die fymboli- 

fehen Bücher der lutherifchen Kirche — es ift wahr — von ber Ju: 

*) Edend. ©. 130. 
9* 
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risdiction der Biſchoͤfe; allein die Gefchichte hat bald genug diefe Sn: 

confequenz aufgehoben, und nimmermehr mwird der fromme Wunfc, 

die bifchöfliche Verfaſſung möchte wiederkehren, fo daß „die Bifchöfe 

wirklich das Subject der Kirchengewalt” werden *), in Erfüllung 

gehen. Die Völker und Fürften haben genug durch jene Verfaffung 

gelitten, als daß fie diefelbe, diefes fürchterliche Joch, fich wieder auf: 
laden und alle Schreden der Hierarchie wieder frei geben follten, 

Eines der vielen Beifpiele mag daran erinnern, in welchem herrlichen 

Licht die bifchöfliche Verfaffung in der proteftantifhen Kirche unter- 

gegangen ift, und mit welcher Weisheit die Fürften handelten, als 

fie den Gräuel der Verwüflung, den jene Verfaffung anftiftete, ftürz: 

ten. Die beiden Bifhöfe von Samlarnd und Pomefanien im Her- 

zogthyum Preußen huldigten fehr früh der evangelifchen Wahrheit 
(der erftere, Georg von Polens, verließ ſchon im Jahre 1523 öffent: 

lich die römifche Kirche) und verwalteten ihre Amt von nun an alg 
evangelifche Bifchöfe. In der „Regiments-Notel“ vom 18. No: 
vember 1542 wurde dag Privilegium gegeben, daß zwei evangelifche 
Biſchoͤfe in Preußen gehalten werden follen und daß ihre Wahl dem 
Landesfürften und deffen Räthen zuftehen fol. Als Bifhof Polens 
ſtarb, hielten die Landflände um Wiederbefegung der Biſchofsſtelle 
an, und indem fie fich auf das zugeftandene Privilegium beriefen, 
verlangten fie, daß zwei vegierende Bifchöfe gehalten werden follten, 
welche vollfommene Jurisdiction in geiftlichen Dingen befäßen. Einen 
Biſchof aber mit diefer Vollmacht und völlig ſelbſtſtaͤndigen Juris: 
diction einzufegen und zu unterhalten, weigerte ſich Albrecht auf das 
Standhaftefte. Er könne nicht einmal, erklärte er, jenen Geiftlichen 
den Titel eines Bifchofes geftatten. Diefelben follten vielmehr Super: 
intendenten oder Präfidenten genannt werden. Er bleibe dabei, daß 
Geiftliche in weltlichen Sachen feine Stimme haben dürften, und 
übrigens Eönne er fich auch nicht feine Regalien und das Patronats⸗ 
recht nehmen laſſen *). Als der pomeſaniſche Biſchof 1554 ſtarb, 

*) Stahl a. a. O. ©, 253. 

**) Nicolovius, die biſchoͤfliche Wuͤrde in Preußens evangelifcher Kirche, 
S. 55 —56,. 
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fo blieb auch dieſes Bisthum unbefegt und hier, wie in Samland, 

traten Präfidenten an die Stelle der Bifchöfe. 

Die Landftände wiederholten ihr Verlangen, daß die Bisthuͤmer 

wieder befegt werben möchten, aber mehrere Male vergeblich, bis fie 

fih mit den polnifchen Commiſſarien verbanden und dem Herzoge 

den Vergleich vom 4. Detober 1566 abdrangen, wonach bis zu Oſtern 

evangelifche Biſchoͤfe ermwahlt feyn follten. Die Wahl des Biſchofs 
folte vom Fürften getroffen werden, aber mit gutem Rath der Hof: 

und Landräthe, fo wie auch des andern Biſchofs. Die Landftande 

follten acht vom Adel und acht von den Städten dazu deputiren. 

Sämmtlihe Pfarrer follten in geiftlichen wie in weltlichen Angelegen- 

heiten unter dem Bifchofe ftehen. Er fhlichtet die Ehefachen, und 

unter dem Samländifchen Bifchofe ftehen die Univerfität, alle Schu: 

len, GConfijtorien und Drudereien*. Im folgenden Sahre wurden 

Georg von Venediger zum Bifhof von Pomefanien beftallt und 

Joachim Mörlin zum Bifhof von Samland erwählt Indeſſen 
farb (im Jahre 1568) Herzog Albrecht, der die Anmaßungen der 

Geiftlichen noch tapfer gezügelt hatte, es folgte ihm Albrecht Friedrich, 

und ald im Jahre 1571 Mörlin ftarb, brachen über den fchwachen 

Fuͤrſten alle Schreden der Hierarchie herein. Die Pfarrer, denen 

indefjen im Sahre 1568 aud) eine bedeutende Concurrenz zur Bifchof- 

wahl geftattet war, verlangten Zilemann Heßhufius zum Bifchofe, 
die Landſtaͤnde ſtimmten ihrem Verlangen bei und ihr vereinigtes 

Drängen feste e& bei dem Herzoge duch, daß der Wiürtherich zum 

Bifchofe berufen wurde. Der Herzog wußte fehr wohl, fo wie es 

auch die Pfarrer und Landftände wußten, welcher Hierarch im Heß: 
bufius ins Land gezogen würde; die Pfarrer beftanden deshalb auf 

der Wahl, der Herzog aus demfelben Grunde widerftand ihr; aber 

es half ihm nichts, vergebens hatte er ſchon einmal die Beſtallungs— 

urkunde zerriffen, man bedrohte ihn mit dem Banne und mußte end- 

lich den Hierarchen ihren Oberhierarchen geben. Die höllifche Wuth 

der geiftlichen Eiferer **) fürzte den Herzog in einen Gemüthszufland, 

*) Ebend. ©. 68.69, 
**) Einer von ihnen berief fich in der Berathfchlagung, als die Berufung 
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der die Guratel des naͤchſten Erben, des Markgrafen Georg Friedrich 
von Anſpach und die Reife deffelben nach Preußen nöthig machte, 

und ed war gut, daß er Fam, denn Heßhufius fehnaubte und tobte 
gegen Alle, die fich feinen Anmaßungen nicht fügen wollten, und 
zerrüttete durch feine abftracten Zänkereien Land und Gemeinde. 
Sein Starrfinn brachte e8 dahin, daß er fich felbft mit den Pfar- 
tern uͤberwarf und endlich, nachdem er den Frieden der Kirche von 
Grund aus geftört hatte, fich feines Amtes begab. 

Das ift alfo die gerühmte bifchöffiche Verfaffung. Ihre fegens- 
teichen Zolgen twaren fo außerordentlih, daß Georg Friedrich dem 
Landtage vom Jahre 1584 erklärte: „Nachdem man bis dahero den 
großen Mißbrauch und Gewalt, deffen ſich die Biſchoͤfe angemaßet 
und was fonften für Unruhe und Spaltung in den Kirchen erfolge, 
im Werk erfahren, fo haben Ihre Fürftt. Durchlaucht aus rechtem 
chriſtlichen Eifer, als die in der chriſtlichen Religion geboren und ers 
zogen, fi ihres hohen von Gott befohlenen Amtes erinnert und 
diefen Sachen für fich felbft nicht allein reiflich wohl nachgedacht, 
fondern bei andern mwohlbeftellten ausländifchen Chur= und Fuͤrſtlichen 
Kirchen ſich Raths und Bedenkens erholet, wie dieſes Herzogthums 
Preußen Kirchen und Schulen durch andere heilſamere Ordnungen 
beſſer gerathen und gedienet werden moͤchte, denn bis dahero ſpuͤret 
durch die Biſchoͤfe geſchehen ſey; denn daß bis dahero dasjenige, was 
vor dieſer Zeit von Hoheit und Gewalt der Biſchoͤfe geordnet, der 
Kirche Gottes allhier nicht ſonderlich genutzet, ſondern vielmehr aller— 
lei Unrichtigkeit, Unheil und Schaden erreget, zeuget neben andern 
Exempeln der klaͤgliche Zuſtand der Kirche, den Fuͤrſtliche Durchlaucht 
im Anfang Ihrer Regierung in dieſen Landen gefunden haben“ *). 

Der Plan des Fuͤrſten war, ſtatt der Biſchoͤfe und ihrer Juris⸗ 
diction Generalſuperintendenten und Conſiſtorien einzuſetzen. Die Land— 
ſtaͤnde widerſetzten ſich zwar anfangs dieſem Plane, aber im Jahre 
1588 wurden die Bisthuͤmer aufgehoben und im „Fuͤrſtliche Durch: 

des Heßhuſius in Vorſchlag gebracht wurde, auf den Spruch: ecclesia servat politiam et politia servit ecclesiae. X. a. O. S. 214, 
*) Nicolovius, a. a. 9. S. 317.318, 
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Inuchtigkeit Schreiben und Befehl an die Regierung zu Königsberg 
wegen Beſtellung der Superintendenten” die Confijtorialverfaffung 
proclamirt. 

Die „Irrungen, Spaltungen, Widerwaͤrtigkeiten und langwie⸗ 
rigen Gezaͤnke,“ welche die biſchoͤfliche Verfaſſung herbeigefuͤhrt hat— 
ten, werden in dieſem fuͤrſtlichen Schreiben trefflich charakteriſirt. 
Sollte auch, heißt es unter Anderem, „jedem Biſchof ein beſonderer 
Rath von Kirchendienern zugeordnet werden, mit welchem er die in 
den gehaltenen visitationibus gefundenen Fehl und Mängel berath: 
ſchlagen und auf ihr Gutdünfen nochmals ing Werk gefeßet werden, 
ift anders Nichts, denn endlich wiederum ein neupapiftifch Regiment 
zu gewarten.“ „Wie dann der Teufel den Kirchendienern vielmehr 
denn Andern- zufeget” *), 

Die Gegner des Territorialfpftems **) haben es keineswegs als 
etwas fo Verächtliches und Geringes anzufehen, wenn ein Böhmer, 
ein Thomaſius — biefe Riefen an Kraft und Einfiht — nur für 
die Toleranz kämpften, die Aufrechterhaltung der gegenfeitigen Tole— 
ranz für die oberfte Aufgabe der Kirchengewalt und Jus tolerandi für 
das „vornehmfte Regal, das einem Zürften in geiftlichen Dingen 
zukommt” **), erklaͤrten. „Toleranz“ mußten fie diefes Kleinod der 
Majeflät nennen, weil e8 zunächft noch darauf ankam, den mwüthen- 
den Grimm ber Hieracchen zu flilen, und die duch die Pfaffen, 
durch den „Lehrſtand“ empörten Elemente des Staatslebens zur 
Nuhe zu bringen. Wir nennen e8 nicht mehr Toleranz, fondern: 
die aus dem Haß, aus zänkifher Tobfucht und aus der Verfolgung 
in den Begriff erhobene Dialektik der Gegenfäge, die innerlich zuſam⸗ 
mengehoͤren und innerlich ſich verſtaͤndigen muͤſſen. Fuͤr den Staat 
iſt die Toleranz zur Union geworden, und ſeine hoͤchſte Kraft beweiſt 
er jetzt, wenn er die Bewegung der Gegenſaͤtze ruhig in ſich ertraͤgt, 
ja als ſein Element anerkennt. Auf dieſe in der Union zum Geſetz 
erhobene Anerkennung berufen wir uns, bei ihr appelliren wir gegen 

*) Ebend. ©, 322, 

*5) Wie z. B. Stahl, a. a. O. S. 24. 

**) Thomaſius, a. a. O. S. 167, 
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bierachifche Umtriebe, und wie es auch kommen mag, bei der Wiſ⸗ 
ſenſchaft bleiben wir. Verlaͤugnet uns der Staat und in uns das 
Princip der Union, wir verlaͤugnen ihn nicht, wir halten das oberſte 
Staatsgeſetz feſt, und am Ende wird ſich doch zeigen, wer den beſten 
Theil erwaͤhlt hat. Wir ſtehen feſt und werden ausharren. 
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